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BMF: Anwendungsfragen zum Plattformen-Steuertransparenzgesetz 

Mit dem Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) vom 20.12.2022 wurde eine Meldepflicht 

für Betreiber digitaler Plattformen und der grenzüberschreitende, automatische Informationsaus-

tausch zwischen den Steuerbehörden der EU-Mitgliedstaaten eingeführt. Das Gesetz dient der 

Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22.03.2021 zur Änderung der Richtlinie 

2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung. 

Das Gesetz ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten. 

Mit BMF-Schreiben vom 02.02.2023 äußert sich nun die Finanzverwaltung zu diesbezüglichen An-

wendungsfragen. Das Schreiben soll bei der sachgerechten Umsetzung des PStTG unterstützen 

und praxisrelevante Themen adressieren. 

 

BMF: Verlängerte Übergangsregelung zu § 2b UStG – Billigkeitsregelung bei unberechtigtem 

Steuerausweis nach § 14c UStG 

Mit dem JStG 2022 wurde die Übergangsregelung für die Umsatzbesteuerung von juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) nochmals um zwei Jahre bis einschließlich zum 

31.12.2024 verlängert (vgl. TAX WEEKLY # 43/2022).  

Sofern eine jPöR sich im Jahr 2023 bzgl. ihrer Unternehmereigenschaft weiterhin auf die Altrege-

lung des § 2 Abs. 3 UStG beruft, gilt sie nur in beschränktem Umfang als unternehmerisch tätig. 

Sollte sie dennoch für Leistungen, die hiernach gerade nicht Teil ihrer unternehmerischen Tätig-

keit sind, Rechnungen mit gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer erteilen, schuldet sie diese 

Umsatzsteuerbeträge nach § 14c Abs. 2 UStG.  

Mit BMF-Schreiben vom 02.02.2023 gewährt die Finanzverwaltung in diesem Zusammenhang eine 

zeitlich befristete Nichtbeanstandungsregelung. Hiernach soll dem Leistungsempfänger, unter 

den weiteren Voraussetzungen des § 15 UStG, dennoch der Vorsteuerabzug aus solchen Rech-

nungen zustehen. Der Vorsteuerabzug sei jedoch auf den Steuerbetrag beschränkt, welcher bei 

Annahme einer unternehmerischen Tätigkeit der jPöR nach § 2b UStG für diesen Umsatz gesetz-

lich geschuldet wäre. Ferner soll auf die Festsetzung und Abführung der unberechtigt ausgewie-

senen Steuerbeträge verzichtet werden können, wenn für die, die Rechnung ausstellende jPöR 

eindeutig feststeht, dass die Rechnung nicht für Zwecke verwendet werden kann, die einen Vor-

steuerabzug ermöglichen. 

Die Regelungen sollen bis zum Ablauf des auf die Veröffentlichung dieses BMF-Schreibens folgen-

den Monats Anwendung finden. 

 

BMF: Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug bei Forschungseinrichtungen 

Zur Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Vollzugs des Umsatzsteuergesetzes hinsichtlich des 

Umfangs der unternehmerischen Betätigung und dem damit zusammenhängenden Vorsteuerab-

zug von Forschungseinrichtungen hat die Finanzverwaltung mit BMF-Schreiben vom 27.01.2023 

den Abschn. 2.10 UStAE umfassend angepasst. 

Zum einen wird der Begriff der Forschungseinrichtung definiert und darüber hinaus die Zuord-

nungsmöglichkeit der unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche Grundlagen- und Auftragsforschung 

bzw. Anwendung gesicherter Erkenntnisse zum Bereich der unternehmerischen Tätigkeit erläu-

tert, vgl. Abschn. 2.10 Abs. 10 UStAE. 
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Zum anderen befasst sich die Finanzverwaltung mit der Frage nach dem Vorsteuerabzug derarti-

ger Forschungseinrichtungen. Angesichts der oftmals schwierigen Abgrenzung zwischen dem un-

ternehmerischen und dem nichtunternehmerischen Bereich von Forschungseinrichtungen wird 

eine Vereinfachung für die Ermittlung der abzugsfähigen Vorsteuerbeträge anhand der Kosten- 

und Leistungsrechnung der Forschungseinrichtung vorgesehen, vgl. Abschn. 2.10 Abs. 11 UStAE. 

Die Regelungen sollen in allen offenen Fällen Anwendung finden. 

 

BFH: Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags 

Der IX. Senat des BFH kam in einem am 30.01.2023 veröffentlichten Urteil vom 17.01.2023 (IX R 

15/20) nicht zu der Überzeugzung, dass die Erhebung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 

2020 und 2021 verfassungswidrig war. Eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht war daher 

nicht geboten. 

Die Kläger wendeten sich gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 

und 2021. Das Finanzamt hatte für das Jahr 2020 einen Bescheid über 2.078 € und für das Jahr 

2021 einen Vorauszahlungsbescheid über insgesamt 57 € Solidaritätszuschlag erlassen. Vor dem 

Finanzgericht hatte das klagende Ehepaar keinen Erfolg. Mit ihrer beim BFH eingelegten Revision 

brachten sie vor, die Festsetzung des Solidaritätszuschlags verstoße gegen das Grundgesetz. Sie 

beriefen sich auf das Auslaufen des Solidarpakts II und damit der Aufbauhilfen für die neuen Bun-

desländer im Jahr 2019 sowie die damit  zusammenhängende Neuregelung des Länderfinanzaus-

gleichs. Der Solidaritätszuschlag dürfe als Ergänzungsabgabe nur zur Abdeckung von Bedarfsspit-

zen erhoben werden. Sein Ausnahmecharakter verbiete eine dauerhafte Erhebung. Auch neue Zu-

satzlasten, die etwa mit der Coronapandemie oder dem Ukraine-Krieg einhergingen, könnten den 

Solidaritätszuschlag nicht rechtfertigen. Die Erhebung verletze sie zudem in ihren Grundrechten. 

Bei dem Solidaritätszuschlag handele es sich seit der im Jahr 2021 in Kraft getretenen Gesetzes-

änderung um eine verkappte "Reichensteuer", die gegen den im Grundgesetz verankerten 

Gleichheitsgrundsatz verstoße. 

Nach der Entscheidung des BFH hat eine Ergänzungsabgabe (Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG) die Funk-

tion, einen zusätzlichen Finanzbedarf des Bundes ohne Erhöhung der übrigen Steuern zu decken. 

Die Abgabe muss nicht von vornherein befristet werden und der Mehrbedarf für die Ergänzungs-

abgabe kann sich auch für längere Zeiträume ergeben. Allerdings ist ein dauerhafter Finanzbedarf 

regelmäßig über die auf Dauer angelegten Steuern und nicht über eine Ergänzungsabgabe zu de-

cken. Deshalb kann eine verfassungsgemäß beschlossene Ergänzungsabgabe dann verfassungs-

widrig werden, wenn sich die Verhältnisse, die für ihre Einführung maßgeblich waren, grundsätz-

lich ändern oder wenn eine dauerhafte Finanzierungslücke entstanden ist. 

Der Solidaritätszuschlag sollte bei seiner Einführung im Jahr 1995 der Abdeckung der im Zusam-

menhang mit der deutschen Vereinigung entstandenen finanziellen Lasten dienen. Mit dem Aus-

laufen des Solidarpakts II und der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs zum Jahresende 2019 

hat der Solidaritätszuschlag seine Rechtfertigung als Ergänzungsabgabe nicht verloren. 

Eine zwingende rechtstechnische Verbindung zwischen dem Solidarpakt II, dem Länderfinanzaus-

gleich und dem Solidaritätszuschlag besteht nicht. Zudem bestand in den Streitjahren 2020 und 

2021 nach wie vor ein wiedervereinigungsbedingter Finanzbedarf des Bundes. Der Gesetzgeber 

hat in der Gesetzesbegründung auf diesen fortbestehenden Bedarf, der unter anderem im Bereich 

der Rentenversicherung und des Arbeitsmarkts gegeben war, hingewiesen. Er hat weiterhin 
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schlüssig dargelegt, dass die Einnahmen aus dem ab 2021 fortgeführten Solidaritätszuschlag zu-

künftig die fortbestehenden wiedervereinigungsbedingten Kosten nicht decken werden. 

Dass sich diese Kosten im Laufe der Zeit weiter verringern werden, hat der Gesetzgeber mit der 

ab dem Jahr 2021 in Kraft tretenden Beschränkung des Solidaritätszuschlags auf die Bezieher hö-

herer Einkommen und der damit verbundenen Reduzierung des Aufkommens Rechnung getragen. 

Aus dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags wird daher deutlich, dass der Gesetz-

geber diesen nicht unbegrenzt erheben will, sondern nur für eine Übergangszeit. Ein finanzieller 

Mehrbedarf des Bundes, der aus der Bewältigung einer Generationenaufgabe resultiert, kann 

auch für einen sehr langen Zeitraum anzuerkennen sein. Dieser Zeitraum ist beim Solidaritätszu-

schlag jedenfalls 26 bzw. 27 Jahre nach seiner Einführung noch nicht abgelaufen. 

Da der ursprüngliche Zweck für die Einführung des Solidaritätszuschlags in den Jahren 2020 und 

2021 noch nicht entfallen war, kommt es auf eine mögliche Umwidmung des Zuschlags für die Fi-

nanzierung der Kosten der Coronapandemie oder des Ukraine-Krieges nicht an. 

Der Solidaritätszuschlag verstößt nach Auffassung der Richter auch nicht gegen den allgemeinen 

Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG). Ab dem Jahr 2021 werden aufgrund der erhöhten Freigrenzen 

nur noch die Bezieher höherer Einkommen mit Solidaritätszuschlag belastet. Die darin liegende 

Ungleichbehandlung ist aber gerechtfertigt. Bei Steuern, die wie die Einkommensteuer und damit 

auch der Solidaritätszuschlag an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausgerichtet sind, 

ist die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zulässig. Daher kann auch der Gesetzgeber beim 

Solidaritätszuschlag, der im wirtschaftlichen Ergebnis eine Erhöhung der Einkommensteuer dar-

stellt, sozialen Gesichtspunkten Rechnung tragen und diesen auf Steuerpflichtige mit hohen Ein-

künften beschränken. Vor diesem Hintergrund ist die ab 2021 bestehende Staffelung des Solidari-

tätszuschlags mit Blick auf das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes gerechtfertigt. 

 

BFH: Kosten für den Vermögensübergang nach § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 

Mit Urteil vom 23.11.2022 (I R 25/20) hatte der BFH zu entscheiden, ob die im Zuge einer Ver-

schmelzung durch die mittelbare Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 GrESt entstehende Grunder-

werbsteuer als Kosten des Vermögensübergangs i.S.d. § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 zu quali-

fizieren sind. 

Im Streitfall war die GmbH alt alleinige Kommanditistin der KG 1, welche wiederum alleinige 

Kommanditistin der KG 2 war, die ein Betriebsgrundstück besaß. Im Jahr 2007 wurde die GmbH 

alt durch eine Aufwärtsverschmelzung auf ihre alleinige Gesellschafterin, eine GmbH (Klägerin), 

verschmolzen. Unter der Annahme, dass der Verschmelzungsvorgang den Tatbestand einer mit-

telbaren Anteilsvereinigung in der Hand der Klägerin § 1 Abs. 3 GrEStG erfüllt, wurde Grunder-

werbsteuer festgesetzt. Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung qualifizierte der Prüfer die 

Grunderwerbsteuer als Kosten des Vermögensübergangs i.S.d. § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006, 

also als Teil des außer Ansatz bleibenden Übernahmeergebnisses der Klägerin aus der Aufwärts-

verschmelzung und rechnete den als Betriebsausgabe gebuchten Aufwand dem Einkommen au-

ßerbilanziell wieder hinzu. Nach erfolglosem Einspruch wies das Finanzgericht die dagegen erho-

bene Klage als unbegründet ab. 

Nunmehr hat der BFH die Revision zurückgewiesen. Das Finanzgericht habe ohne Rechtsfehler 

entschieden, dass die nach § 1 Abs. 3 GrEStG gegenüber der Klägerin festgesetzte Grunderwerb-

steuer den Kosten für den Vermögensübergang nach § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 zuzuord-

nen sei.  
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Zutreffend sei, dass objektbezogene Aufwendungen – wie z.B. die Grunderwerbsteuer beim 

Übergang von Grundstücken – grundsätzlich nicht zu den "Kosten für den Vermögensübergang", 

sondern zu den Anschaffungs(neben)kosten gehörten. Höchstrichterlich sei allerdings bereits ent-

schieden worden, dass bei den aufgrund der sog. Anteilsvereinigung ausgelösten Grunderwerb-

steuern Gegenstand der Besteuerung nach § 1 Abs. 3 GrEStG nicht der Anteilserwerb als solcher, 

sondern die durch ihn begründete Zuordnung aller Anteile in einer Hand sei, weshalb die Grund-

erwerbsteuer nicht den aktivierungspflichtigen objektbezogenen Aufwendungen zugeordnet 

werden könne.  

Was die Auslegung des Rechtsbegriffs „Kosten für den Vermögensübergang“ betreffe, stünden 

sich zwei Auffassungsrichtungen in der Literatur gegenüber. Während sich die wohl h.M. dafür 

ausspreche, dass sich die Kostenzuordnung grundsätzlich nach dem Veranlassungsprinzip zu rich-

ten habe und danach zu entscheiden sei, wessen Sphäre die entsprechenden Kosten zuzuordnen 

seien, befürworte die Mindermeinung eine finale Auslegung. Nach letzteter Auffassung fielen nur 

solche Aufwendungen unter die „Kosten für den Vermögensübergang“, die mit der Absicht der 

Ermöglichung einer Vermögensübertragung verbunden seien.  

Sowohl der Regelungszweck als auch systematische Gründe würden, so der BFH, dafür sprechen, 

dass eine Auslegung nach Maßgabe des Veranlassungszusammenhangs zu erfolgen habe. Die Re-

gelung des § 12 Abs. 2 UmwStG 2006 solle bewirken, dass das verschmelzungsbedingte Übertra-

gungsergebnis auf der Ebene der übernehmenden Körperschaft wie der Gewinn aus der Veräuße-

rung einer Beteiligung i.S.d. § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG behandelt werde. Mithin müssten aus Gleich-

behandlungsgründen die "Kosten für den Vermögensübergang" nach den gleichen Grundsätzen 

ermittelt werden, wie Veräußerungskosten i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG, was auch aus systematischer 

Sicht bestätigt werden könne, da Umwandlungsvorgänge insgesamt als Anschaffungs- und Ver-

äußerungsvorgänge behandelt würden.  

Wie bei der Beurteilung, ob Veräußerungskosten i.S.d. § 8b Abs. 2 S. 1 KStG vorliegen, müsse bei 

den Kosten für den Vermögensübergang ebenfalls auf das „auslösende Moment“ für die Entste-

hung der Aufwendungen abgestellt werden. Streitfallbezogen habe die Grunderwerbsteuer nach 

§ 1 Abs. 3 GrEStG eine größere Nähe zur Verschmelzung als zum laufenden Gewinn, so dass sie 

den Kosten für den Vermögensübergang zuzuordnen seien.  

 

BFH: Auch im Anwendungsbereich des § 2 Abs. 5 GewStG kein Abzug vorweggenommener Be-

triebsausgaben bei der Gewerbesteuer  

Im Urteil vom 30.08.2022 (X R 17/21) hatte der BFH zu entscheiden, ob der allgemeine Grundsatz, 

wonach vorab entstandene Betriebsaufgaben gewerbesteuerlich nicht zu berücksichtigen sind, 

auch dann Anwendung findet, wenn es sich um einen Betriebsübergang im Ganzen gemäß § 2 

Abs. 5 GewStG handelt.  

Im Streitfall pachtete der Kläger ab dem 01.12.2017 einen Imbissbetrieb einschließlich Inventar 

von der bisherigen Betreiberin an, die zugleich Eigentümerin des betrieblich genutzten Grund-

stücks war. Im Dezember 2017 renovierte er die angepachteten Räume; in dieser Zeit blieb der 

Imbiss geschlossen. Im Januar 2018 eröffnete er den Imbissbetrieb für Gäste. Seinen Gewinn er-

mittelte er durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung.  

Die vom Kläger in der Gewerbesteuererklärung 2017 geltend gemachten Aufwendungen für die 

Renovierung wurden seitens des Finanzamts nicht anerkannt. Ein Betrieb i.S.d. GewStG sei erst ab 

dem Zeitpunkt der Beteiligung des Klägers am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, demnach 
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mit der Betriebseröffnung im Januar 2018 begründet worden, so dass die vorhergehende Reno-

vierung eine gewerbesteuerrechtlich unbeachtliche Vorbereitungshandlung darstellen würde. 

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren gab das Finanzgericht der Klage teilweise statt. 

Nunmehr hat der BFH das Urteil der Vorinstanz aufgehoben. Zu Recht habe das Finanzamt die im 

Jahre 2017 vorab entstandenen Betriebsausgaben gewerbesteuerlich nicht berücksichtigt. Der 

Imbissbetrieb des Klägers sei erst mit seiner Eröffnung für die Kundschaft im Januar 2018 als Steu-

ergegenstand des Gewerbesteuerrechts anzusehen, denn erst zu diesem Zeitpunkt habe eine 

Teilnahme am Marktgeschehen stattgefunden.  

Entgegen der Auffassung des Finanzgerichts enthalte die – für den Streitfall der Betriebsverpach-

tung ggf. zur Anwendung kommende – Regelung des § 2 Abs. 5 GewStG, wonach beim Über-

gang eines Gewerbebetriebs im Ganzen auf einen anderen Unternehmer der Gewerbebetrieb als 

durch den bisherigen Unternehmer eingestellt und der Gewerbebetrieb durch den anderen Un-

ternehmer als neu gegründet gilt, wenn er nicht mit einem bereits bestehenden Gewerbebetrieb 

vereinigt wird, keine Ausnahme von diesen allgemeinen Grundsätzen. Der Gesetzeswortlaut ent-

halte damit zwar eine Neugründungsfiktion, aber – jedenfalls ausdrücklich – keine Fiktion hinsicht-

lich des Zeitpunkts, zu dem diese Neugründung anzunehmen sei. Insbesondere werde gerade 

nicht angeordnet, dass die Zeitpunkte der Betriebseinstellung (§ 2 Abs. 5 Satz 1 GewStG) und der 

Neugründung (§ 2 Abs. 5 Satz 2 GewStG) zwingend zusammenfallen müssten.  

Auch müsse der Auffassung des Finanzgerichts widersprochen werden, wonach im Dezember 

2017 lediglich eine vorübergehende Unterbrechung im Betrieb eines Gewerbes stattgefunden 

habe, welche die Steuerpflicht gemäß § 2 Abs. 4 GewStG nicht aufgehoben hätte. Bereits der 

Wortsinn des Terminus "Unterbrechung" setze voraus, dass der unterbrochene Betrieb zuvor be-

reits in Gang gesetzt worden sei, was jedoch vor der Eröffnung des Imbissbetriebs im Januar 2018 

gerade nicht der Fall sein konnte.  

Schließlich könne auch keine vom Kläger gerügte Verletzung des Art. 3 GG durch eine Ungleich-

behandlung mit Fällen einer bloßen Unterbrechung, bei der Betriebsausgaben zu berücksichtigen 

wären, festgestellt werden. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 03.02.2023 

Aktenzei-

chen 

Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C‑649/20 P, 

C‑658/20 P 

und 

C‑662/20 P 

02.02.2023 

Rechtsmittel – Staatliche Beihilfen – Art. 107 Abs. 1 AEUV – Auf be-

stimmte Finanzierungs-Leasingvereinbarungen für den Erwerb von 

Schiffen anwendbare Steuerregelung (spanisches True-Lease-Mo-

dell) – Voraussetzung der Selektivität – Begründungspflicht – Grund-

satz des Vertrauensschutzes – Grundsatz der Rechtssicherheit – 

Rückforderung der Beihilfe 

 

Alle am 02.02.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VIII R 27/19 30.11.2022 

Ausschluss des Abgeltungsteuertarifs bei Erfüllung einer 

Verbindlichkeit einer GmbH durch Aufrechnung gegen-

über einem Gesellschafter, der zu mindestens 10 % an der 

Gesellschaft beteiligt ist 

I R 25/20 23.11.2022 
"Kosten für den Vermögensübergang" in § 12 Abs. 2 Satz 

1 UmwStG 2006 

V R 12/20 17.11.2022 
Zweckbetriebsvoraussetzungen beim Verkauf von Hilfsmit-

teln für Blinde 

V R 23/20 17.11.2022 
Umsatzsteuerfreiheit von Privatkliniken (nach § 4 Nr. 16 

Buchst. b UStG a.F. 

V R 33/21 (V R 

26/18) 
17.11.2022 Umsätze eines Vereins für Verkehrserziehung 

II R 7/20 12.10.2022 Grunderwerbsteuer im Flurbereinigungsverfahren 

XI R 33/20 13.09.2022 
Zur Verlustverrechnungsbeschränkung nach § 15 Abs. 4 

EStG 

X R 17/21 30.08.2022 

Auch im Anwendungsbereich des § 2 Abs. 5 GewStG kein 

Abzug vorweggenommener Betriebsausgaben bei der Ge-

werbesteuer 

IX R 15/20 17.01.2023 
Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags (veröffent-

lich am 30.01.2023)  

 

Alle am 02.02.2023 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX B 81/21 12.01.2023 

Nichtzulassungsbeschwerde: qualifizierter Rechtsanwen-

dungsfehler, Verletzung des rechtlichen Gehörs, Verstoß 

gegen die Sachaufklärungspflicht 

XI B 61/22 30.12.2022 
Auslegung einer Klageschrift; vollinhaltlicher Verweis auf 

einen Einspruch, der ein Anfechtungsbegehren enthält 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270101&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43188
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270101&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43188
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270101&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43188
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=270101&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=43188
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310020/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310022/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310024/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310026/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310026/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310023/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310028/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310027/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310029/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350011/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202350007/
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Alle bis zum 03.02.2023 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV B 6 - S 

1316/21/10019 

:025 

02.02.2023 
Anwendungsfragen zum Plattformen-Steuertransparenzge-

setz 

III C 2 - S 

7358/19/10001 

:007 

02.02.2023 
Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2b UStG mit dem 

JStG 2022 

III C 3 - S 

7329/19/10001 

:004 

02.02.2023 
Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, Gesamtübersicht für das 

Jahr 2022 

III C 3 - S 

7329/19/10001 

:005 

01.02.2023 Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2023 

III C 2 - S 

7104/19/10005 

:003 

27.01.2023 
Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug bei For-

schungseinrichtungen 

III C 2 - S 

7270/20/10002 

:001 

27.01.2023 
Merkblatt zur Umsatzbesteuerung in der Bauwirtschaft (USt M 

2) 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2023-02-02-anwendungsfragen-zum-plattformen-steuertransparenzgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2023-02-02-anwendungsfragen-zum-plattformen-steuertransparenzgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2023-02-02-anwendungsfragen-zum-plattformen-steuertransparenzgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-02-02-verlaengerung-der-uebergangsregelung-zu-paragraf-2b-UStG-mit-dem-JStG-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-02-02-verlaengerung-der-uebergangsregelung-zu-paragraf-2b-UStG-mit-dem-JStG-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2023-02-02-verlaengerung-der-uebergangsregelung-zu-paragraf-2b-UStG-mit-dem-JStG-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2023-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2023-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2023-02-02-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2023-02-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2023-02-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2023-02-01-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-01-27-unternehmereigenschaft-und-vorsteuerabzug-bei-forschungseinrichtungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-01-27-unternehmereigenschaft-und-vorsteuerabzug-bei-forschungseinrichtungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-01-27-unternehmereigenschaft-und-vorsteuerabzug-bei-forschungseinrichtungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-01-27-merkblatt-umsatzbesteuerung-in-der-bauwirtschaft-USt-M-2.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-01-27-merkblatt-umsatzbesteuerung-in-der-bauwirtschaft-USt-M-2.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2023-01-27-merkblatt-umsatzbesteuerung-in-der-bauwirtschaft-USt-M-2.pdf?__blob=publicationFile&v=2


T A X  W E E K L Y  

# 4  |  0 3 . 0 2 . 2 0 2 3  

Seite 8 von 8 

 

 

Herausgeber 

WTS Group AG 

www.wts.com/de • info@wts.de 

 

Redaktion 

Dr. Martin Bartelt und Georg Geberth 
 

Berlin       Düsseldorf 

Antje Pollack      Michael Wild 

Lübecker Straße 1-2    Klaus-Bungert-Straße 7 
10559 Berlin     40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 30 2062 257 1010    T: +49 (0) 211 200 50-5 

F: +49 (0) 30 2062 257 3999    F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen      Frankfurt a. M.  
Andreas Pfaller     Robert Welzel 

Allee am Röthelheimpark 11-15    Taunusanlage 19 

91052 Erlangen     60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 9131 97002-11    T: +49 (0) 69 133 84 56-0 

F: +49 (0) 9131 97002-12    F: +49 (0) 69 133 84 56-99 
 

Hamburg      Kolbermoor 

Lars Behrendt     Ralf Dietzel 

Brandstwiete 4     Carl-Jordan-Straße 18 

20457 Hamburg     83059 Kolbermoor 
T: +49 (0) 40 320 86 66-0    T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29    F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln      München 

Jens Krechel      Marco Dern 
Sachsenring 83     Friedenstraße 22 

50677 Köln     81671 München 

T: +49 (0) 221 348936-0    T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 221 348936-250    F: +49 (0) 89 286 46-111 

 
Regensburg     Stuttgart 

Dr. Sandro Urban     Klaus Stefan Siler 

Lilienthalstraße 7     Königstraße 27 

93049 Regensburg     70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 941 383 873-237    T: +49 (0) 711 2221569-62 
F: +49 (0) 941 383 873-130    F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg     Rosenheim 

Daniel Blöchle     Ralf Dietzel 

Hugo-Junkers-Straße 7    Luitpoldstraße 9 
90411 Nürnberg     83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 911 2479455-130    T: +49 (0) 8031 87095 600 

F: +49 (0) 911 2479455-050    F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover 
Nicole Datz 

Thielenplatz 5 

30159 Hannover 

T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen all-
gemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen An-

spruch auf Vollständigkeit noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der 

Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen 

Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 





 


Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  


 
 


   
 


  


     
      
 


   
 


 


   
 


    


    
     


    


    
    


   
 


   


        
   


  
   


   
  


  
  


 
  


  
 


 
 


 
 


  
 
 


POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail  
  Oberste Finanzbehörden   der Länder     nachrichtlich:     Bundeszentralamt für Steuern  
 
Bundesfinanzakademie im  
Bundesministerium der  Finanzen  


HAUSANSCHRIFT 


TEL 


E-MAIL 


DATUM 


Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 
+49 (0) 30 18 682-0 


poststelle@bmf.bund.de 
2. Februar 2023 


BETREFF   Gesetz über die Meldepflicht und den automatischen Austausch von Informationen 
meldender Plattformbetreiber in Steuersachen  (Plattformen-Steuertransparenzgesetz – 
PStTG);  


  Anwendungsfragen zum  Plattformen-Steuertransparenzgesetz  
GZ IV B 6 - S 1316/21/10019 :025 


DOK 2023/0111801 
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit dem Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2730) wurde eine Meldepflicht für Betreiber digitaler Plattformen und der grenz-
überschreitende, automatische Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden der 
EU-Mitgliedstaaten eingeführt. Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (ABl. L 104 vom 
25.3.2021, S. 1). Das Gesetz ist zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten. 


Dieses Schreiben unterstützt bei der sachgerechten Umsetzung des PStTG und adressiert 
praxisrelevante Themen. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt Folgendes: 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de
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Allgemeines 
Hat das PStTG rechtlich Auswirkung auf die Besteuerung von Einkünften oder Umsätzen? 
Nein. Das PStTG beinhaltet ausschließlich steuerliches Verfahrensrecht. Es berührt die 
übrigen Steuergesetze nicht. Insbesondere hat das PStTG keine Auswirkung auf die Gesetze, 
die einzelne Steuerarten betreffen und Regelungen beispielsweise zum Steuersubjekt, 
Steuerobjekt, der Bemessungsgrundlage oder dem Steuertarif enthalten (beispielsweise das 







 
Seite 3  EStG, KStG, GewStG, UStG), nach welchen sich die Besteuerung von Einkünften bzw. 


Umsätzen bestimmt.  
 


Abschnitt 1 – Allgemeine Vorschriften 


A. Begriffsbestimmungen 


A.1 Plattform; Plattformbetreiber (§ 3 PStTG) 


1.1 Gibt es eine Ausnahme für konzerninterne Plattformen?  
Nein. Das PStTG schließt nicht aus, dass der Anbieter nach § 4 Absatz 2 PStTG und 
der Plattformbetreiber nach § 3 Absatz 2 PStTG verbundene Rechtsträger (§ 6 
Absatz 2 PStTG) sind. 


 


A.2 Nutzer; Anbieter (§ 4 PStTG) 


1.2 Wird bei einer Leistungskommission der leistende Unternehmer (Kommittent), der 
nicht Plattformbetreiber ist, mit dem Unternehmer gleichgestellt, der die Leistung 
letztlich erbringt (Kommissionär)? 
Entscheidend ist, wer gemäß § 4 Absatz 2 PStTG als Anbieter auf der Plattform 
registriert ist. Unerheblich ist eine etwaige hinter dem Anbieter stehende Person. 
Treten der Kommittent und der Kommissionär als Anbieter auf einer Plattform auf, ist 
entscheidend, wer in dem konkreten Fall gegenüber dem anderen Nutzer die 
rechtsgeschäftliche Verpflichtung in Bezug auf die Erbringung der relevanten 
Tätigkeit eingeht. 


 
1.3 Welche Börsen gelten als anerkannte Wertpapierbörsen? 


Für die Bestimmung als anerkannte Wertpapierbörse nach § 4 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 2 PStTG ist die Liste der regulierten Märkte heranzuziehen, welche von der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA für Zwecke der 
Richtlinie 2004/39/EG über Märkte für Finanzinstrumente („MiFID“) geführt wird.  
Die Internetseite ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upre
g 
 


1.4 Ist für die Anwendung der Bagatellgrenze auf die Anzahl von Verkäufen oder auf den 
Gesamtbetrag der Vergütung abzustellen? 
Es handelt sich nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 PStTG um einen freigestellten 
Anbieter, sofern der Anbieter im Meldezeitraum unter Inanspruchnahme derselben 
Plattform in weniger als 30 Fällen Waren verkauft und dadurch insgesamt weniger als 



https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg





 
Seite 4  2 000 Euro als Vergütung gezahlt oder gutgeschrieben bekommen hat. Beide Grenzen 


müssen kumulativ unterschritten sein. 
Beispiel: Der Anbieter A verkauft im Rahmen von 32 Online-Auktionen Artikel im 
Wert von insgesamt 200 Euro. A unterschreitet damit zwar die Betragsgrenze im 
Hinblick auf den Gesamtbetrag der Vergütungen, jedoch erfolgte ein Warenverkauf in 
mehr als 29 Fällen. A ist demnach kein freigestellter Anbieter. 
 


1.5 Worauf ist bei der Bestimmung der Anzahl der Warenverkäufe abzustellen – auf die 
Anzahl der verkauften Artikel oder die Anzahl von Verkaufsabschlüssen? 
Maßgeblich ist die Anzahl der Rechtsgeschäftsabschlüsse. Auf die Anzahl veräußerter 
Artikel kommt es nicht an. 


 


A.3 Relevante Tätigkeit; Vergütung (§ 5 PStTG) 


A.3.1 Relevante Tätigkeit 


1.6 Umfasst § 5 Absatz 1 Satz 2 PStTG Angestellte und verbundene Unternehmen oder nur 
Angestellte (des Plattformbetreibers und seiner verbundenen Unternehmen)? 
Von der Regelung des § 5 Absatz 1 Satz 2 PStTG sind nur Angestellte des 
Plattformbetreibers oder Angestellte eines mit dem Plattformbetreiber verbundenen 
Rechtsträgers erfasst. Tätigkeiten, die durch einen verbundenen Rechtsträger des 
Plattformbetreibers erbracht werden, können eine relevante Tätigkeit darstellen.  


 
1.7 Stellen Beratungs- und Vermittlungsleistungen auch eine persönliche Dienstleistung 


dar oder ist hierfür Voraussetzung, dass diese persönlich durch einen Berater oder 
automatisiert durch das Internet erbracht werden müssen? 
Beratungs- und Vermittlungsleistungen stellen eine persönliche Dienstleistung nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 PStTG dar, sofern diese einen hinreichend 
individuellen Charakter aufweisen (vgl. § 5 Absatz 3 Satz 1 PStTG). Ob Beratungs- 
und Vermittlungsleistungen über das Internet automatisiert (in dem Fall ist die 
Leistung durch denjenigen erbracht, der sich der Automatisierung zur Erbringung der 
Beratung oder Vermittlung bedient), über das Internet persönlich oder in Präsenz von 
einem Berater oder Vermittler erbracht werden, ist unbeachtlich (vgl. § 5 Absatz 3 
Satz 2 PStTG). 


 
1.8 Stellen Leistungsbündel (beispielsweise Vermietung eines Hotelzimmers i. R. e. 


Pauschalreise, die weitere Leistungen beinhaltet) relevante Tätigkeiten dar? 
Eine relevante Tätigkeit liegt auch dann vor, wenn sie nur ein Bestandteil eines 
umfangreicheren Leistungsbündels ist. Es ist nicht erforderlich, dass sich das 
Leistungsbündel ausschließlich aus Leistungen zusammensetzt, die jeweils für sich als 







 
Seite 5  relevante Tätigkeiten gelten. Hinsichtlich der Aufteilung des Leistungsbündels wird 


auf Rn 2.8 verwiesen. 
 
1.9 Liegt eine relevante Tätigkeit beim Anbieten von Gutscheinen oder direkten 


Vergünstigungen von Partnerunternehmen vor? 
Wertzeichen (Gutscheine, Lose, Eintrittskarten, Rabattmarken, Fahrkarten etc.), die 
den Inhaber gegen Vorlage zum Empfang einer Leistung berechtigen, sind, sofern sie 
in Form eines körperlichen Gegenstandes vorliegen, Waren i. S. d. § 5 
Absatz 4 PStTG, deren Verkauf eine relevante Tätigkeit darstellen kann (§ 5 Absatz 1 
Nummer 3 PStTG). 


 
1.10 Ist im Zusammenhang mit Gutscheinen die im Umsatzsteuerrecht anzutreffende 


Unterscheidung zwischen Einzweckgutscheinen (sofort zu versteuern) und 
Mehrzweckgutscheinen (Versteuerung erst bei Einlösung) beachtlich? 
Im Zusammenhang mit Gutscheinen ist die im Umsatzsteuerrecht anzutreffende 
Unterscheidung zwischen Einzweckgutscheinen und Mehrzweckgutscheinen 
unbeachtlich. 


 
1.11 Sind auch solche Informationen zu melden, für die eine Lieferkettenfiktion nach 


Artikel 14a der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie besteht? 
Die Lieferkettenfiktion nach Artikel 14a der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie ist nicht 
für das PStTG relevant. Grundsätzlich können Transaktionen, die unter die 
Lieferkettenfiktion fallen, in den meldepflichtigen Informationen enthalten sein, 
jedoch immer in Bezug auf den jeweils die relevante Tätigkeit erbringenden Anbieter. 


 


A 3.2 Vergütung 


1.12 Der Plattformbetreiber (oder der verbundene Rechtsträger) vereinnahmt Kunden-
zahlungen, welche er dann an die Anbieter weiterleitet. Stellen diese Zahlungen eine 
Vergütung dar? 
In Abhängigkeit des Geschäftsmodells des betreffenden meldenden Plattform-
betreibers kann die Vergütung entweder direkt von den Leistungsempfängern (andere 
Nutzer) an die Anbieter oder über den meldenden Plattformbetreiber an die Anbieter 
fließen. Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn der meldende Plattformbetreiber als 
Inkassobeauftragter für den Anbieter tätig wird, d. h. im Auftrag des Anbieters die 
Vergütung für relevante Tätigkeiten bei dem Nutzer oder einem Dritten einzieht bzw. 
von diesem entgegennimmt und an den Anbieter weiterreicht. Zu beachten ist, dass als 
Vergütung nur anzusehen ist, was nach Abzug von etwaig einbehaltenen oder 
erhobenen Gebühren, Provisionen oder Steuern dem Anbieter zufließt. 


 







 
Seite 6  1.13 Sind Gebühren, Provisionen oder Steuern in dem Zeitraum der Zahlung oder der 


Leistung zu berücksichtigen? 
Maßgebend ist der Zeitraum, für welchen die Vergütung gemeldet wird. 


 
1.14 Wie ist eine Vergütung zu melden, welche nicht auf Euro lautet? 


Die Vergütung ist in der Währung zu melden, in der die Vergütung gezahlt oder 
gutgeschrieben wurde, § 15 Absatz 2 Satz 1 PStTG. Sie muss nicht in Euro 
umgerechnet werden. Eine Umrechnung hat nur zu erfolgen, sofern die Vergütung 
nicht in Fiat-Geld gezahlt oder gutgeschrieben wurde; die Vergütung ist in diesem Fall 
entsprechend den Vorgaben nach § 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4 PStTG zu melden.  
 


1.15 Wann ist dem Plattformbetreiber die Höhe der Vergütung bei mit ihm verbundenen 
Rechtsträgern bekannt oder müsste ihm bekannt sein? 
Dem Plattformbetreiber ist das Wissen aller mit ihm verbundenen Rechtsträger und 
beauftragten Dienstleister zuzurechnen, § 5 Absatz 2 Satz 2 2. Halbsatz PStTG. Wer 
verbundener Rechtsträger des Plattformbetreibers ist, bestimmt sich ausschließlich 
nach § 6 Absatz 2 PStTG. Die Definition nach anderen gesetzlichen Regelungen ist 
nicht maßgeblich. 
 


1.16 Wie ist mit nachträglichen Kaufpreisanpassungen (beispielsweise Kaufpreis-
minderungen aufgrund von Retouren) umzugehen? 
Umstände, die sich auf die Vergütung auswirken, sind, wenn der Plattformbetreiber 
hiervon Kenntnis hat oder Kenntnis haben müsste, von ihm zu berücksichtigen. Als 
solche Umstände kommen u. a. in Betracht: Stornierung, Widerruf, Rücktritt, 
Minderung. Sofern der Plattformbetreiber zu dem Zeitpunkt, in dem er von den sich 
auf die Vergütung auswirkenden Umständen Kenntnis erlangt oder Kenntnis hätte 
erlangen müssen, eine Meldung nach § 13 Absatz 1 Satz 1 PStTG bereits vor-
genommen hat, muss er die entsprechende Meldung nach § 13 Absatz 1 Satz 2 PStTG 
berichtigen. Der Plattformbetreiber ist nicht verpflichtet, Prozesse zu implementieren, 
die dem Ziel dienen, für die Zwecke des PStTG Kenntnis von der Vergütung zu 
erlangen. Dies gilt auch für die Kenntnis über Umstände, die sich nachträglich auf die 
Höhe der Vergütung auswirken. Kommt es außerhalb der Plattform zwischen dem 
Anbieter und der anderen Partei zu Vorgängen, die sich auf die Vergütung auswirken 
(beispielsweise Vertragsänderungen), wird der Plattformbetreiber hiervon regelmäßig 
keine Kenntnis haben und keine Kenntnis haben müssen. Werden dem Plattform-
betreiber derartige Vorgänge dennoch bekannt, ist er verpflichtet, die Kenntnis 
hierüber zu berücksichtigen und ggf. eine bereits abgegebene Meldung entsprechend 
zu korrigieren.  


 







 
Seite 7  A.4 Sonstige Begriffsbestimmungen (§ 6 PStTG) 


1.17 Gibt es in Deutschland die Möglichkeit der Nutzung eines sogenannten 
„Identifizierungsdienstes“? 
Derzeit stellt Deutschland keinen Identifizierungsdienst i. S. d. § 6 Absatz 9 PStTG 
zur Verfügung. Das Bundeszentralamt für Steuern veröffentlicht auf seiner Internet-
seite eine Liste der Identifizierungsdienste, die von anderen EU-Mitgliedstaaten oder 
der Europäischen Union bereitgestellt sind. 
Die Internetseite ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC7/dac7_nod
e.html 
 


1.18 Wo kann die Liste der Drittstaaten abgerufen werden, die als qualifizierte Drittstaaten 
gelten? 
Das Bundeszentralamt für Steuern veröffentlicht auf seiner Internetseite eine Liste der 
qualifizierten Drittstaaten i. S. d. § 7 Absatz 2 PStTG. 
Die Internetseite ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC7/dac7_nod
e.html 
 


1.19 Wo kann die Liste der qualifizierten Vereinbarungen und der von ihnen jeweils 
umfassten qualifizierten relevanten Tätigkeiten abgerufen werden? 
Das Bundeszentralamt für Steuern veröffentlicht auf seiner Internetseite eine Liste der 
qualifizierten Vereinbarungen i. S. d. § 7 Absatz 3 PStTG und der von ihnen jeweils 
umfassten qualifizierten relevanten Tätigkeiten i. S. d. § 7 Absatz 4 PStTG.  
Die Internetseite ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC7/dac7_nod
e.html  


 


B. Verfahrensvorschriften 


B.1 Auskunft (§ 10 PStTG) 


1.20 Gibt es die Möglichkeit, Rechtssicherheit darüber zu erlangen, ob das Geschäfts-
modell unter den Anwendungsbereich des PStTG fällt?  
Es besteht die Möglichkeit, einen gebührenpflichtigen Antrag beim Bundeszentralamt 
für Steuern zu stellen, um eine Auskunft über das Vorliegen einer Plattform (§ 3 
Absatz 1 PStTG) oder einer relevanten Tätigkeit (§ 5 Absatz 1 PStTG) zu erhalten. 
Einzelheiten hierzu regelt § 10 PStTG. 


 



https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC7/dac7_node.html
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1.21 Wo erfolgt die Registrierung nicht in der EU ansässiger Plattformbetreiber und 
welche Fristen gibt es? 
Nach dem PStTG besteht die Registrierungspflicht nur für außereuropäische meldende 
Plattformbetreiber i. S. d. § 3 Absatz 4 Nummer 2 PStTG. Diese Plattformbetreiber 
müssen sich bei einem EU-Mitgliedstaat ihrer Wahl registrieren. Sofern sich der 
Plattformbetreiber in Deutschland registrieren lassen möchte, muss dies beim 
Bundeszentralamt für Steuern erfolgen. Die Einzelheiten regelt § 12 PStTG. Die 
Registrierung hat unverzüglich nach dem Inkrafttreten des PStTG zu erfolgen. Sofern 
ein Rechtsträger erst später die Voraussetzungen eines meldenden Plattformbetreibers 
erfüllt, ist die Registrierung unverzüglich nach dem Vorliegen dieser Voraussetzungen 
vorzunehmen. 
 


1.22 Welche Informationen werden von anderen EU-Mitgliedstaaten bei der Registrierung 
verlangt? 
Die bei der Registrierung von außereuropäischen Plattformbetreibern (§ 3 Absatz 4 
Nummer 2 PStTG) in anderen EU-Mitgliedstaaten zu machenden Angaben bestimmen 
sich nach der jeweiligen Umsetzung von Anhang V, Abschnitt IV, Unterabschnitt F, 
Nummer 2 der EU-Amtshilferichtlinie (Richtlinie 2011/16/EU) in das nationale Recht. 


 
1.23 Beinhalten „elektronische Adressen“ i. S. d. § 12 Absatz 2 Nummer 3 PStTG auch 


Top-Level-Domänen im Ausland? 
Ja, Top-Level-Domänen sind elektronische Adressen i. S. d. § 12 Absatz 2 
Nummer 3 PStTG. 
 


1.24 Müssen sich auch Plattformbetreiber beim Bundeszentralamt für Steuern registrieren, 
die meldepflichtig, aber keine außereuropäischen Plattformbetreiber sind? 
Eine Pflicht zur Registrierung beim Bundeszentralamt für Steuern besteht gemäß § 12 
Absatz 1 PStTG nur für außereuropäische meldende Plattformbetreiber im Sinne des 
§ 3 Absatz 4 Nummer 2 PStTG. Andere meldende Plattformbetreiber müssen sich 
nicht nach § 12 PStTG beim Bundeszentralamt für Steuern registrieren; um allerdings 
Meldungen entsprechend dem amtlich vorgeschriebenen Datensatz 
(§ 15 Absatz 1 PStTG) abgeben zu können, ist eine Anmeldung für die Übermittlung 
des amtlichen Datensatzes beim Bundeszentralamt für Steuern notwendig. Weitere 
Informationen zur Anmeldung werden zu gegebener Zeit auf der Internetseite des 
Bundeszentralamts für Steuern im Bereich „Meldepflichten digitaler Plattform-
betreiber (DPI/DAC7)“ veröffentlicht. Siehe hierzu auch Rn. 1.25. 
Die Internetseite ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC7/dac7_nod
e.html  
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1.25 Ist eine Anmeldung für die Übermittlung des amtlichen Datensatzes beim 
Bundeszentralamt für Steuern durch den Plattformbetreiber notwendig, obwohl bereits 
eine Registrierung nach §§ 22f in Verbindung mit 25e Umsatzsteuergesetz erfolgte?  
 Ja, eine Anmeldung beim Bundeszentralamt für Steuern für Zwecke des PStTG ist 
auch notwendig, sofern sich der Plattformbetreiber bereits nach §§ 22f in Verbindung 
mit 25e Umsatzsteuergesetz bei der örtlichen Finanzbehörde registriert hat. Auf 
Rn. 1.24 wird verwiesen. 
 


Abschnitt 2 – Meldepflichten 


A. Meldepflicht (§ 13 PStTG) 


2.1 Für welchen Zeitraum muss der meldende Plattformbetreiber meldepflichtige 
Informationen melden? 
Nach § 13 Absatz 1 Satz 1 PStTG müssen die in § 14 PStTG genannten Informationen 
in Bezug auf den Meldezeitraum gemeldet werden, in dem der Anbieter als melde-
pflichtiger Anbieter identifiziert worden ist. Die Identifizierung meldepflichtiger 
Anbieter hat grundsätzlich jeweils bis zum 31. Dezember eines Meldezeitraums zu 
erfolgen (§ 20 Absatz 1 Satz 1 PStTG). Bei einem meldepflichtigen Anbieter muss es 
sich um einen aktiven Anbieter handeln (§ 4 Absatz 6 Satz 1 PStTG). Ein Anbieter ist 
ein aktiver Anbieter, wenn er in dem Meldezeitraum eine relevante Tätigkeit erbringt 
oder ihm in dem Meldezeitraum eine Vergütung gezahlt oder gutgeschrieben wird, die 
im Zusammenhang mit einer relevanten Tätigkeit steht. Ist dem Plattformbetreiber der 
Zeitpunkt der Erbringung der relevanten Tätigkeit oder der Zahlung bzw. Gutschrift 
der Vergütung nicht bekannt, ist der Zeitpunkt des Abschlusses des Rechtsgeschäftes 
maßgebend. 
 


2.2 Bis wann hat der meldende Plattformbetreiber korrigierte Meldungen an das 
Bundeszentralamt für Steuern zu übermitteln? 
Die Meldung zur Korrektur einer nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
übermittelten Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern hat unverzüglich zu 
erfolgen, nachdem der Plattformbetreiber davon Kenntnis erlangt hat, dass eine 
Meldung der Korrektur bedarf (§ 13 Absatz 1 Satz 2 PStTG). Die Kenntnis von der 
Notwendigkeit einer Korrektur kann u. a. daraus folgen, dass der Plattformbetreiber im 
Anschluss an eine Plausibilitätsprüfung neue Informationen bei einem Anbieter erhebt 
(§ 18 Absatz 1 Satz 3 PStTG). 
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Bundeszentralamt für Steuern gemeldet werden, die nach dem PStTG nicht gemeldet 
werden müssen (beispielsweise Informationen zu freigestellten Anbietern)? 
Meldungen, die übermittelt werden, obwohl sie nicht zu melden gewesen sind, sind 
unrichtige Meldungen. Entsprechende Meldungen sind zu korrigieren (§ 13 Absatz 1 
Satz 2 PStTG). Werden Meldungen vorsätzlich oder leichtfertig nicht richtig gemacht 
oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig korrigiert, liegt eine 
bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit vor (§ 25 Absatz 1 Nummer 4 und 5 PStTG). 
 


2.4 Ist jede einzelne Konzerngesellschaft, die als Plattformbetreiber fungiert, 
meldepflichtig oder kann für den Konzern insgesamt eine Konzernmeldung abgegeben 
werden? 
Hat eine Plattform mehrere Plattformbetreiber (vgl. § 3 Absatz 2 PStTG), ist grund-
sätzlich jeder dieser Plattformbetreiber nebeneinander zur Meldung verpflichtet, § 13 
Absatz 3 Satz 1 PStTG. Jede Konzerngesellschaft, die einen meldenden Plattform-
betreiber nach § 3 Absatz 4 PStTG darstellt, ist mithin zur Meldung verpflichtet. 
Sofern eine dieser Konzerngesellschaften jedoch nachweisen kann, dass eine andere 
Konzerngesellschaft die Informationen nach § 14 PStTG gemeldet hat, ist die zuerst 
genannte Konzerngesellschaft von der Meldepflicht befreit, § 13 Absatz 3 
Satz 2 PStTG. 


 
2.5 Bis wann sind Informationen zu bestehenden Anbietern zu melden? 


Die Frist zur Meldung nach § 13 Absatz 1 Satz 1 PStTG bestimmt sich nach dem 
Zeitpunkt, in dem der Plattformbetreiber einen Anbieter als meldepflichtigen Anbieter 
identifiziert hat. 
Für bestehende Anbieter nach § 4 Absatz 3 PStTG sieht § 20 Absatz 1 Satz 2 PStTG 
eine verlängerte Frist vor, binnen derer die Sorgfaltspflichten abzuschließen sind 
(31. Dezember des zweiten Meldezeitraums), mittels derer meldepflichtige Anbieter 
identifiziert werden.  
Sobald ein bestehender Anbieter als meldepflichtiger Anbieter identifiziert wird, muss 
er im Folgejahr mit allen Informationen gemäß § 13 Absatz 1 Satz 1 PStTG gemeldet 
werden. 


 
2.6 Sind Daten von passiven Anbietern vom Plattformbetreiber zu erheben und zu melden? 


Als „passive Anbieter“ sind im Umkehrschluss zu § 4 Absatz 3 PStTG Anbieter zu 
verstehen, die im Meldezeitraum keine relevanten Tätigkeiten erbringen oder denen 
keine Vergütung gezahlt oder gutgeschrieben wird, die im Zusammenhang mit einer 
relevanten Tätigkeit steht. 
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„passiven Anbietern“ zu erheben und diese zu überprüfen (Sorgfaltspflichten), da sie 
jederzeit im Laufe des Meldezeitraums zu einem aktiven Anbieter werden können. 
Informationen zu „passiven Anbietern“ dürfen allerdings nicht gemeldet werden. 
Meldepflichtig sind nach §§ 13 Absatz 1 Satz 1, 14 Absatz 2 und 3 PStTG nur 
Informationen zu meldepflichtigen Anbietern, was voraussetzt, dass es sich bei diesen 
um aktive Anbieter handelt (§ 4 Absatz 6 PStTG). 
 


B. Meldepflichtige Informationen (§ 14 PStTG) 


2.7 Welche Steuerarten sind von der Meldepflicht des § 14 Absatz 2 Nummer 9 PStTG 
umfasst? 
§ 14 Absatz 2 Nummer 9 PStTG erfasst sämtliche inländischen und ausländischen 
Steuern und Abgaben, die von dem Plattformbetreiber einbehalten oder berechnet 
werden. Hierunter fallen beispielsweise Ertragsteuern (Quellensteuern) sowie die 
Umsatzsteuer, die vom Plattformbetreiber geschuldet und von der an den Anbieter zu 
zahlenden bzw. gutzuschreibenden Vergütung abgezogen wird. 


 


C. Meldeverfahren (§ 15 PStTG) 


2.8 Wie ist ein Gesamtpreis für Leistungen aufzuteilen, wenn das Leistungsbündel 
Leistungen umfasst, die einerseits unter die Meldepflicht fallen und andererseits nicht? 
Die Aufteilung hat in entsprechender Anwendung des § 15 Absatz 4 Satz 1 PStTG zu 
erfolgen. Lässt sich der wirtschaftliche Wert des nicht unter die Meldepflicht fallenden 
Bestandteils der Leistung nicht bestimmen, ist der Bestandteil der Leistung, der unter 
die Meldepflicht fällt, mit dem Gesamtpreis als Vergütung zu melden. 


 
2.9 Wenn ein Plattformbetreiber Leistungen, die Anbieter auf der Plattform für andere 


Nutzer anbieten, von Anbietern erwirbt, um sie in eigenem Namen für andere Nutzer 
zu erbringen (indirekte Leistungserbringung nach § 3 Absatz 1 Satz 2 PStTG), und die 
Leistung der Anbieter dabei durch den Plattformbetreiber um weitere Leistungs-
bestandteile ergänzt wird, ist nur die Leistung der Anbieter einschließlich der darauf 
entfallenden Vergütung, die vom Plattformbetreiber ergänzte Leistung einschließlich 
der darauf entfallenen Vergütung oder beides zu melden? 
Zu melden ist die Vergütung, die auf die relevante Tätigkeit entfällt. Dies ist nur der 
Teil, der von Anbietern (demzufolge nicht vom Plattformbetreiber selbst) erbracht 
wird. 
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A. Anwendung der Sorgfaltspflichten (§ 16 PStTG) 


3.1 Ist das Verfahren zur Erfüllung von Sorgfaltspflichten von externen Dienstleistern (wie 
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater) zu testieren? 
Nein, es besteht keine Pflicht der Bestätigung durch ein Testat. 


 
3.2 Haftet ein meldender Plattformbetreiber für fehlerhafte Angaben des Anbieters? 


Meldende Plattformbetreiber sind verpflichtet, die von ihnen bei Anbietern erhobenen 
Informationen nach Maßgabe des § 18 Absatz 1 und 2 PStTG auf ihre Plausibilität hin 
zu überprüfen. Auf Verlangen des Bundeszentralamts für Steuern sind meldende 
Plattformbetreiber gemäß § 18 Absatz 3 PStTG verpflichtet, als unrichtig erachtete 
Informationen zu berichtigen und durch Vorlage verlässlicher, aus unabhängiger 
Quelle stammender Belege zu bestätigen. Kommt ein meldender Plattformbetreiber 
den vorstehenden Verpflichtungen nicht nach und meldet er infolgedessen leichtfertig 
oder vorsätzlich Informationen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig, begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet 
werden kann (§ 25 Absatz 1 Nummer 4 und 5 PStTG). 


 
3.3 Meldende Plattformbetreiber müssen die Verfahren zur Durchführung der 


Sorgfaltspflichten nach § 20 Absatz 1 Satz 1 PStTG bis zum 31. Dezember des 
Meldezeitraums abschließen. In Bezug auf bestehende Anbieter (§ 4 Absatz 3 PStTG) 
müssen die Verfahren bis zum 31. Dezember des zweiten Meldezeitraums 
abgeschlossen werden. Wann ist mit der Durchführung der Sorgfaltspflichten zu 
beginnen? 
Das PStTG macht keine Vorgabe dazu, wann mit der Durchführung der Sorgfalts-
pflichten gemäß §§ 16 ff. PStTG zu beginnen ist. Es steht den meldenden Plattform-
betreibern frei, den Zeitpunkt unter Berücksichtigung u. a. der technischen und 
operativen Rahmenbedingungen selbst zu bestimmen. Dabei können meldende 
Plattformbetreiber einzelne Bestandteile der Sorgfaltspflichten zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten durchführen (Erhebung von Informationen im Zeitpunkt der Registrierung 
eines Anbieters, Überprüfung der Plausibilität der Informationen zum Jahresende). 
Dessen ungeachtet bleibt es in der Verantwortung des meldenden Plattformbetreibers, 
mit der Durchführung so rechtzeitig zu beginnen, dass sie bis zum 31. Dezember eines 
Meldezeitraums (im Fall des § 20 Absatz 1 Satz 1 PStTG) abgeschlossen werden 
kann.   
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3.4 Ist der Identifizierungsdienst vom meldenden Plattformbetreiber zwingend zu nutzen? 
Nein, ein Identifizierungsdienst kann genutzt werden, um die Identität und die 
steuerliche Ansässigkeit des Anbieters zu bestimmen, § 17 Absatz 5 PStTG. 


 
3.5 In § 14 Absatz 2 Nummer 3 bis 4, 6 bis 7, Absatz 3 Nummer 4 und 6, Absatz 4 


Nummer 4 bis 6 PStTG wird bestimmt, dass Informationen nur zu melden sind, sofern 
diese vorhanden sind. Nach § 17 Absatz 6 PStTG sind die Informationen nach § 14 
Absatz 2 Nummer 4, Absatz 3 Nummer 4 und 6 und Absatz 4 Nummer 6 PStTG durch 
den meldenden Plattformbetreiber nur zu erheben, soweit der jeweilige Anbieter über 
diese verfügt.  
Kommt es für die Frage, ob Informationen vorhanden sind, darauf an, ob diese beim 
Plattformbetreiber oder beim Anbieter vorhanden sind? Muss sich der Plattform-
betreiber nicht weiter bemühen, diese Daten zu ermitteln, soweit diese bei ihm nicht 
vorhanden sind oder muss er sich weiter um die Erhebung bemühen und nur 
kennzeichnen, soweit die Informationen beim Anbieter nicht vorhanden sind? 
§ 17 PStTG bestimmt als Teil der Sorgfaltspflichten, welche Informationen von dem 
meldenden Plattformbetreiber zu erheben sind. Dabei verweist § 17 PStTG aus 
gesetzestechnischen Gründen auf § 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Nummer 1 
bis 6 und Absatz 4 Nummer 1 und 6 PStTG. § 17 Absatz 6 PStTG bestimmt sodann, 
dass die Informationen nach § 14 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 3 Nummer 4 und 6 und 
Absatz 4 Nummer 6 PStTG nur zu erheben sind, wenn der jeweilige Anbieter über sie 
verfügt. Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Angaben zu einer Betriebsstätte 
und die Grundbuchnummer oder eine gleichwertige Angabe müssen von dem 
meldenden Plattformbetreiber bei dem jeweiligen Anbieter nur erhoben werden, sofern 
der Anbieter diese Angaben hat. 
§ 14 PStTG bestimmt als Teil der Meldepflichten, dass bestimmte Angaben nur zu 
melden sind, wenn der meldende Plattformbetreiber über sie verfügt. Das ist der Fall 
bei § 14 Absatz 1 Nummer 4 (Registriernummer des meldenden Plattformbetreibers), 
Absatz 2 Nummer 6 und 7 (Angaben zum Finanzkonto), Absatz 4 Nummer 4 (Art der 
inserierten Immobilieneinheit) und Nummer 5 PStTG (Anzahl der Tage, die eine 
inserierte Immobilie überlassen wurde). Diese Angaben muss der meldende Plattform-
betreiber nicht eigens erheben, um sie für die Zwecke des PStTG melden zu können. 
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3.6 Müssen Systeme zur Überprüfung der Gültigkeit der Steueridentifikationsnummer oder 
der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer vom meldenden Plattformbetreiber genutzt 
werden? 
Ja, sofern ein EU-Mitgliedstaat oder die Europäische Union eine elektronische 
Schnittstelle zur Überprüfung einer Steueridentifikationsnummer oder einer 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kostenlos zur Verfügung stellt, ist diese vom 
meldenden Plattformbetreiber zu nutzen, § 18 Absatz 1 Satz 2 PStTG. 


 
3.7 Kann die Gültigkeit einer deutschen Steueridentifikationsnummer oder einer 


deutschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kostenlos mittels einer elektronischen 
Schnittstelle überprüft werden? 
Die Gültigkeit einer deutschen Steueridentifikationsnummer kann mittels der von der 
Europäischen Kommission zur Verfügung gestellten Schnittstelle „Tin on-the-Web“ 
überprüft werden. Weitergehende Informationen können unter dem folgenden Link 
aufgerufen werden:  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/#/check-tin 
Die Gültigkeit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann mittels der von der 
Europäischen Kommission zur Verfügung gestellten Schnittstelle „MwSt-
Informationsaustauschsystem“ überprüft werden. Weitergehende Informationen 
können unter dem folgenden Link aufgerufen werden:  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/technical-information  
In bestimmten Fällen können Umsatzsteuer-Identifikationsnummern auch über 
Schnittstellen, die von Deutschland zur Verfügung gestellt werden, auf ihre Gültigkeit 
überprüft werden.  
Weitergehende Informationen bzgl. der inländischen Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer können unter dem folgenden Link aufgerufen werden:  
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer/InlaendischeUSt-IdNr/inlaendische_ust_idnr_node.html 
Weitergehende Informationen bzgl. der ausländischen Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer können unter dem folgenden Link aufgerufen werden:  
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer/AuslaendischeUSt-IdNr/auslaendische_ust_idnr_node.html 
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3.8 Meldende Plattformbetreiber müssen die Verfahren zur Durchführung der Sorgfalts-
pflichten nach § 20 Absatz 1 Satz 1 PStTG bis zum 31. Dezember des Meldezeitraums 
abschließen. In Bezug auf bestehende Anbieter (§ 4 Absatz 3 PStTG) müssen die 
Verfahren bis zum 31. Dezember des zweiten Meldezeitraums abgeschlossen werden. 
Was bedeutet „zweiter Meldezeitraum“? 
Die Zählung des Meldezeitraums bestimmt sich für jeden meldenden Plattform-
betreiber individuell. Der erste Meldezeitraum ist dabei das Kalenderjahr, in dessen 
Verlauf die Voraussetzungen eines meldenden Plattformbetreibers erstmals erfüllt 
werden. Der „zweite Meldezeitraum“ entspricht dem Kalenderjahr, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dessen Verlauf die Voraussetzungen eines meldenden 
Plattformbetreibers erstmals erfüllt werden. 
Beispiel 1: Rechtsträger P1 erfüllt im Zeitpunkt des Inkrafttretens des PStTG 
am 1. Januar 2023 die Voraussetzungen gemäß § 3 Absatz 4 PStTG. In diesem Fall ist 
für P1 das Kalenderjahr 2023 der erste Meldezeitraum, das Kalenderjahr 2024 der 
„zweite Meldezeitraum“. 
Beispiel 2: Rechtsträger P2 erfüllt die Voraussetzungen gemäß § 3 Absatz 4 PStTG 
erstmals im Laufe des Kalenderjahres 2024. In diesem Fall ist für P2 das 
Kalenderjahr 2024 der erste Meldezeitraum, das Kalenderjahr 2025 der „zweite 
Meldezeitraum“. 


 


Abschnitt 4 – Sonstige Pflichten für meldende Plattformbetreiber 


A. Information der Anbieter (§ 22 PStTG) 


4.1 Muss der meldende Plattformbetreiber auch den anderen Nutzer (Kunde des 
Anbieters) über die Datenverarbeitungen nach § 22 PStTG informieren? 
Nein. Die Informationspflichten erstrecken sich nur auf meldepflichtige Anbieter. Im 
Rahmen des PStTG werden Informationen zu anderen Nutzern nicht verarbeitet. 


 
4.2 Was passiert, wenn ein Anbieter sich gegen die Weitergabe der Informationen 


ausspricht? 
Ein Widerspruch gegen die Erhebung und Weitergabe der Informationen ist 
unbeachtlich. Sofern der Anbieter bei der Erhebung und Überprüfung der 
meldepflichtigen Angaben gegenüber dem Plattformbetreiber nicht mitwirkt, sieht 
§ 23 PStTG entsprechende Maßnahmen vor, um die notwendige Mitwirkung durch die 
meldenden Plattformbetreiber durchzusetzen. 


 
  







 
Seite 16  4.3 In welcher Form hat die Information vom meldenden Plattformbetreiber an die 


Anbieter zu erfolgen? 
Das PStTG schreibt für die Information meldepflichtiger Anbieter keine Form vor. Im 
Zusammenhang mit den Pflichten gemäß § 22 Absatz 1 PStTG sind etwaige Vorgaben 
der Datenschutz-Grundverordnung zu beachten. Im Übrigen steht es den meldenden 
Plattformbetreibern frei, die Form der Information unter Berücksichtigung u. a. der 
technischen und operativen Rahmenbedingungen selbst zu bestimmen. 


 


Abschnitt 5 – Veröffentlichungen 
5.1 Wann und wie veröffentlicht das Bundeszentralamt für Steuern die Informationen im 


Sinne des § 9 Absatz 6 PStTG? 
Die Informationen im Sinne des § 9 Absatz 6 PStTG werden auf der Internetseite des 
Bundeszentralamts für Steuern zu gegebener Zeit veröffentlicht.  
Die Internetseite ist unter folgendem Link abrufbar:  
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC7/dac7_nod
e.html  


 
5.2 Wann werden der amtliche Datensatz und die amtlich bestimmte Schnittstelle 


bekanntgegeben? 
Der amtlich vorgeschriebene Datensatz und die amtlich bestimmte Schnittstelle 
werden im Laufe des Jahres 2023 bekanntgegeben. 
Das für den Datenaustausch vorgesehene und zwischen der EU und der OECD 
abgestimmte XSD-Schema, das die zu meldenden fachlichen Inhalte (u. a. Angaben zu 
den Anbietern, der Vergütung etc.) enthält, wurde bereits auf der Internetseite des 
Bundeszentralamtes für Steuern veröffentlicht. 
Die Internetseite ist unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Intern_Informationsaustausch/DAC7/dac7_nod
e.html 


 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
 
 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


 Nur per E-Mail   
  
 Oberste Finanzbehörden  
 der Länder  


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 2. Februar 2023 


- E-Mail-Verteiler U1 -
- E-Mail-Verteiler U2 -


BETREFF   Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2b  UStG  mit dem JStG 2022;  
  Temporäre Billigkeitsregelung für einen unberechtigten Steuerausweis nach § 14c 
UStG  


GZ III C 2 - S 7358/19/10001 :007 
DOK 2023/0112261 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Nach Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt die folgende Nichtbean-
standungsregelung: 


„Hat eine juristische Person des öffentlichen Rechts (jPöR), die im Jahr 2023 weiter § 2 
Abs. 3 UStG in der am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung anwendet, für eine nach dem 
31. Dezember 2022 außerhalb des unternehmerischen Bereichs des § 2 Abs. 3 UStG in der 
am 31. Dezember 2015 geltenden Fassung tatsächlich erbrachte Leistung eine Rechnung mit 
gesondertem Ausweis der Umsatzsteuer erteilt, schuldet die jPöR diesen Umsatzsteuerbetrag 
nach § 14c Abs. 2 UStG. Einem zum Vorsteuerabzug berechtigten Leistungsempfänger wird 
aus Gründen der Praktikabilität unter den übrigen Voraussetzungen des § 15 UStG aus einem 
derartigen unberechtigten Steuerausweis i. S. v. § 14c Abs. 2 UStG ein Vorsteuerabzug maxi-
mal bis zu der Höhe gewährt, der für diese Leistung gesetzlich geschuldet worden wäre, wenn 
die jPöR § 2b UStG bereits anwenden würde.  


Ferner kann auf die Festsetzung und Abführung der Steuer i. S. v. § 14c Abs. 2 UStG verzich-
tet werden, wenn eindeutig für die die Rechnung ausstellende jPöR feststeht, dass die Rech-
nung nicht für Zwecke verwendet werden kann, die einen Vorsteuerabzug ermöglichen. 


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
  


 


 
 


 
 


   


 
 
 
 


Seite 2 Es besteht kein Recht der jPöR auf einen Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit dem unbe-
rechtigten Steuerausweis. 


Diese Regelung gilt bis zum Ablauf des Folgemonats nach Veröffentlichung dieses BMF-
Schreibens.“ 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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POSTANSCHRIFT   Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin  


  
Nur per E-Mail     Oberste Finanzbehörden   der Länder   


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin


TEL +49 (0) 30 18 682-0 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 27. Januar 2023 


- E-Mail-Verteiler U 1 -
- E-Mail-Verteiler U 2 -


BETREFF   Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug bei Forschungseinrichtungen;  
  Änderung des Abschnitts 2.10 UStAE  


GZ III C 2 - S 7104/19/10005 :003 
DOK 2023/0087496 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


I. 


Der Bundesrechnungshof hat darauf hingewiesen, dass die Finanzämter den Umfang der 
unternehmerischen Betätigung und den damit zusammenhängenden Vorsteuerabzug der 
Forschungseinrichtungen unterschiedlich beurteilten. Um zukünftig den bundeseinheitlichen 
Vollzug des Umsatzsteuergesetzes sicherzustellen, wird der UStAE um spezielle Regelungen 
zur Abgrenzung des unternehmerischen vom nichtunternehmerischen Bereich der 
Forschungseinrichtungen ergänzt. 


II. 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I 
S. 846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 27. Januar 2023 - III C 2 – 
S 7270/20/10002 :001 (2022/1206977), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wie folgt 
geändert: 


www.bundesfinanzministerium.de 
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Seite 2  1. In der Inhaltübersicht wird die Angabe „2.10. Unternehmereigenschaft und 


Vorsteuerabzug bei Vereinen, Forschungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen“ durch 
die Angabe „2.10. Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug bei Vereinen, 
Forschungseinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen“ ersetzt. 


 
2. Abschnitt 2.10 wird wie folgt geändert: 
 


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 


„2.10. Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug bei Vereinen, 
Forschungseinrichtungen und ähnlichen Einrichtungen“  


 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 


aa) In Satz 3 wird das Wort „Forschungsbetriebe“ durch das Wort 
„Forschungseinrichtungen“ ersetzt. 


 
bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingefügt: 


 
„4Zur Unternehmereigenschaft von Forschungseinrichtungen vgl. 
Absätze 10 und 11.“ 


 
cc) Der bisherige Satz 4 wird neuer Satz 5 und wie folgt gefasst: 
 


„5Vereinnahmen Vereine oder ähnliche Einrichtungen neben echten 
Mitgliederbeiträgen und Zuschüssen auch Entgelte für Lieferungen oder sonstige 
Leistungen, sind sie nur insoweit Unternehmer, als ihre Tätigkeit darauf gerichtet 
ist, nachhaltig entgeltliche Lieferungen oder sonstige Leistungen zu bewirken.“ 


 
dd) Die bisherigen Sätze 5 bis 11 werden die neuen Sätze 6 bis 12. 


 
c) Absatz 9 Beispiele 6 bis 9 werden gestrichen. 


 
d) Nach Absatz 9 werden die Zwischenüberschrift „Fo r s ch ung se in r i ch t un ge n “ 


und folgende Absätze 10 und 11 angefügt: 
 


„Fo r s chun gs e in r i ch tun g en  


(10)  1Forschungseinrichtungen sind Einheiten, die Forschungsprojekte oder 
Forschungsprogramme durchführen. 2Abhängig von ihrer Organisation können 
Forschungseinrichtungen rechtlich selbständige Unternehmer oder 
unselbständiger Teil des unternehmerischen oder nichtunternehmerischen 
Bereichs einer anderen rechtlich selbständigen Einrichtung sein. 3Zum 
unternehmerischen Bereich bei Forschungseinrichtungen gehören die 
Eigenforschung, die Auftragsforschung sowie der weitere Technologietransfer, 







 
Seite 3  soweit beabsichtigt ist, die Forschungsergebnisse nachhaltig zur Erzielung von 


Einnahmen zu verwenden. 4Auch die Grundlagenforschung ist dem 
unternehmerischen Bereich zuzurechnen, wenn sie dazu dient, die 
unternehmerische Verkaufstätigkeit zu steigern und die Marktposition zu 
stärken. 5Etwas anderes gilt, wenn Grundlagenforschung in abgrenzbaren 
Teilbereichen ohne nachhaltige Einnahmeerzielungsabsicht ausgeübt wird; in 
diesen Fällen sind die betroffenen Teilbereiche dem nichtunternehmerischen 
Bereich des Unternehmers zuzuordnen. 6Als abgrenzbare Teilbereiche können 
organisatorische Einheiten, wie z. B. Institute angesehen werden. 7Dem 
nichtunternehmerischen Bereich zuzurechnen ist die Erbringung eigenständiger 
Leistungen, die keine Forschungstätigkeiten sind und ihren Grund im 
Gesellschaftsvertrag, in der Satzung oder der Zugehörigkeit zu 
Forschungsorganisationen haben, sofern bei diesen Leistungen von vornherein 
nicht die Absicht besteht, sie gegen Entgelt zu vermarkten. 8Zum 
nichtunternehmerischen Bereich gehören regelmäßig die reine Lehre 
(insbesondere Lehrbeauftragungen und Betreuung von Studierenden), die 
Ausbildung über den betrieblichen Bedarf hinaus, die Öffentlichkeitsarbeit mit 
Breitenwirkung (z. B. Tage der offenen Tür, Besucherprogramme, 
Schülerlabore) sowie die Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems. 
9Verbietet die Satzung einer Forschungseinrichtung die entgeltliche Verwertung 
von Forschungsergebnissen, sind diese ebenfalls dem nichtunternehmerischen 
Bereich zuzuordnen.  
B e i s p i e l  1:  


1Die Forschungstätigkeit einer Forschungseinrichtung wird vorwiegend 
durch echte Zuschüsse der öffentlichen Hand finanziert. 2Außerdem erzielt 
die Forschungseinrichtung Einnahmen aus der Verwertung der Ergebnisse 
ihrer Forschungstätigkeit durch Vergabe von Lizenzen an ihren Erfindungen.  
3Die Vergabe von Lizenzen gegen Entgelt ist eine nachhaltige Tätigkeit zur 
Erzielung von Einnahmen. 4Diese Tätigkeit übt die Forschungseinrichtung 
unternehmerisch aus. 5Die vorausgegangene Forschungstätigkeit steht mit 
der Lizenzvergabe in unmittelbarem Zusammenhang. 6Sie stellt die 
Vorbereitungshandlung für die unternehmerische Verwertung der 
Erfindungen dar und kann daher nicht aus dem unternehmerischen Bereich 
ausgeschieden werden. 7Auf das Verhältnis der echten Zuschüsse zu den 
Lizenzeinnahmen kommt es bei dieser Beurteilung nicht an. 8Unter den 
Voraussetzungen des § 15 UStG ist die Forschungseinrichtung in vollem 
Umfang zum Vorsteuerabzug berechtigt. 9Außerdem hat sie für ihre 
Leistungen Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis zu erteilen. 10Dies 
gilt nicht, soweit die Forschungseinrichtung in einem abgrenzbaren 
Teilbereich die Forschung ohne die Absicht betreibt, Einnahmen zu erzielen. 


B e i s p i e l  2: 
1Eine Forschungseinrichtung untersucht Möglichkeiten einer 
Verwaltungsvereinfachung im Bereich der Steuerverwaltung. 2Es besteht 
keine Absicht, die Forschungsergebnisse gegen Entgelt zu vermarkten. 3Die 
Forschungseinrichtung verwendet eine Datenverarbeitungsanlage. 4Die 
Kapazität der Anlage ist mit den eigenen Arbeiten nur zu 80 % ausgelastet. 
5Um die Kapazität der Anlage voll auszunutzen, überlässt sie die Anlage an 
einen Unternehmer gegen Entgelt zur Benutzung. 6Die Einnahmen der 
Forschungseinrichtung bestehen außer dem Benutzungsentgelt nur in 
Zuschüssen der öffentlichen Hand.  
7Die entgeltliche Überlassung der Datenverarbeitungsanlage ist eine 
nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen. 8Insoweit ist die 
Forschungseinrichtung Unternehmer. 9Die Leistung unterliegt der 
Umsatzsteuer. 10Die Unternehmereigenschaft erstreckt sich nicht auf die 
unentgeltliche Forschungstätigkeit. 11Für die Überlassung der 
Datenverarbeitungsanlage sind von der Forschungseinrichtung Rechnungen 
mit gesondertem Ausweis der Steuer zu erteilen. 12Die Vorsteuern für die 
Anschaffung und Nutzung der Datenverarbeitungsanlage sind nur im 
Umfang der Verwendung für die unternehmerische Tätigkeit abzugsfähig 
(vgl. Abschnitt 15.2b Abs. 2), eine darüber hinausgehende Zuordnung zum 







 
Seite 4  Unternehmen ist in Fällen einer nichtwirtschaftlichen Tätigkeit i. e. S. nicht 


möglich (vgl. Abschnitt 15.2c Abs. 2). 13Außerdem können die der 
entgeltlichen Überlassung der Datenverarbeitungsanlage zuzurechnenden 
Vorsteuerbeträge, insbesondere in dem Bereich der 
Verwaltungsgemeinkosten, abgezogen werden. 14Bei Anwendung einer 
Vereinfachungsregelung der Absätze 6 und 7 kann die 
Forschungseinrichtung die Vorsteuern für die Verwaltungsgemeinkosten 
sowie die durch die Anschaffung und Nutzung der Datenverarbeitungsanlage 
angefallenen Vorsteuerbeträge nach dem Verhältnis der Nettoeinnahmen aus 
der Überlassung der Anlage an den Unternehmer zu den öffentlichen 
Zuschüssen auf den unternehmerischen und den nichtunternehmerischen 
Bereich aufteilen. 


B e i s p i e l  3: 
1Eine Forschungseinrichtung untersucht wirtschafts- und steuerrechtliche 
Grundsatzfragen. 2Zu den Aufgaben der Forschungseinrichtung gehört auch 
die Erstellung von Gutachten auf diesem Gebiet gegen Entgelt. 3Die 
Einnahmen der Forschungseinrichtung setzen sich aus echten Zuschüssen der 
öffentlichen Hand und aus Vergütungen, die für die Gutachten von den 
Auftraggebern gezahlt worden sind, zusammen.  
4Die Erstellung von Gutachten ist eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen. 5Die Forschungseinrichtung übt diese Tätigkeit als 
Unternehmer aus. 6In der Regel wird davon auszugehen sein, dass die 
Auftraggeber Gutachten bei der Forschungseinrichtung bestellen, weil sie 
annehmen, dass diese auf Grund ihrer Forschungstätigkeit über besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem betreffenden Gebiet verfügt. 7Die 
Auftraggeber erwarten, dass die von der Forschungseinrichtung gewonnenen 
Erkenntnisse in dem Gutachten verwertet werden. 8Die Forschungstätigkeit 
steht hiernach mit der Tätigkeit als Gutachter in engem Zusammenhang. 9Sie 
ist daher in den unternehmerischen Bereich einzubeziehen. 10Vorsteuerabzug 
und gesonderter Steuerausweis wie im Beispiel 1. 


B e i s p i e l  4: 
1Eine Forschungseinrichtung untersucht Erzeugnisse, die im Rahmen einer 
eigenen unternehmerischen Tätigkeit veräußert werden sollen, auf 
Beschaffenheit und Einsatzfähigkeit und entwickelt neue Stoffe. 2Die 
Entwicklungsarbeiten setzen eine gewisse Grundlagenforschung voraus, die 
durch echte Zuschüsse der öffentlichen Hand gefördert wird. 3Die 
Forschungseinrichtung ist verpflichtet, die Erkenntnisse, die sie im Rahmen 
des durch öffentliche Mittel geförderten Forschungsvorhabens gewinnt, der 
Allgemeinheit zugänglich zu machen.  
4Die Forschungseinrichtung übt mit ihren Lieferungen und sonstigen 
Leistungen eine unternehmerische Tätigkeit aus. 5Auch die 
Grundlagenforschung soll dazu dienen, die Verkaufstätigkeit zu steigern und 
die Marktposition zu festigen. 6Obwohl es insoweit an einem 
Leistungsaustausch fehlt, steht die Grundlagenforschung in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit. 7Die 
Grundlagenforschung wird daher im Rahmen des Unternehmens ausgeübt. 
8Vorsteuerabzug und gesonderter Steuerausweis wie im Beispiel 1. 


B e i s p i e l  5: 
1Eine Forschungseinrichtung wird vorwiegend durch echte Zuschüsse der 
öffentlichen Hand finanziert. 2Aufgabe der Forschungseinrichtung ist es, 
medizinische Forschung auf dem Gebiet der Infektionsbiologie sowie deren 
praktischer Umsetzung zu betreiben (Grundlagenforschung). 3Die 
gewonnenen Erkenntnisse werden der Allgemeinheit zugänglich gemacht. 
4Darüber hinaus untersucht die Forschungseinrichtung im Auftrag der 
Industrie Wirkstoffe gegen Viren und Bakterien (Auftragsforschung). 
5Lösung wie Beispiel 4. 


(11)  1Der unternehmerische Bereich ist bei Forschungseinrichtungen oftmals 
nur schwierig von deren nichtunternehmerischem Bereich abzugrenzen. 2Zur 
Vereinfachung kann für die Ermittlung des Prozentsatzes der nicht für das 







 
Seite 5  Unternehmen bezogenen Vorsteuern folgendes Berechnungsschema 


herangezogen werden: 
Schritt 1: 


    Kosten der Gesamtleistung 
./. Kosten für Forschung und experimentelle Entwicklung, soweit 
unternehmerisch (inklusive zurechenbarer allgemeiner 
Aufwendungen) 
./. Kosten des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs und der 
Vermögensverwaltung inklusive zurechenbarer allgemeiner 
Aufwendungen 
= Kosten des nichtunternehmerischen Bereichs 


 
Schritt 2: 


Kosten des nichtunternehmerischen 
Bereichs x 100 


: 
Kosten der Gesamtleistung 


= Prozentsatz der nicht 
für das Unternehmen 


bezogenen Vorsteuern 


 
3Bei Anwendung des Berechnungsschemas sind nur die vorsteuerbelasteten 
Kosten zu berücksichtigen. 4Die Kosten der Gesamtleistung können den Werten 
der Kosten- und Leistungsrechnung der Forschungseinrichtung entnommen 
werden. 5Als allgemeine Aufwendungen gelten Kosten für den Betrieb und Erhalt 
der allgemeinen Infrastruktur (z. B. Gebäude, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung, Facility Management), der Unternehmensleitung (z. B. 
Vorstand, Stäbe), der Verwaltung (z. B. Finanzwesen, Controlling, Einkauf) und 
allgemeine innerbetriebliche Dienstleistungen (z. B. Werkschutz). 6Die unter den 
übrigen Voraussetzungen abziehbaren Vorsteuern unterliegen einer weiteren 
Aufteilung, sofern die Forschungseinrichtung die bezogenen Leistungen auch zur 
Ausführung von Umsätzen verwendet, für die der Vorsteuerabzug nach § 15 
Abs. 2 bis 4 UStG ausgeschlossen ist.“ 


 
 


III. 
 
Die Regelungen dieses Schreibens sind auf alle offenen Fälle anzuwenden. 


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
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Urteil vom 17. Januar 2023, IX R 15/20
Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags


ECLI:DE:BFH:2023:U.170123.IXR15.20.0


BFH IX. Senat


SolZG 1995 §§ 1ff, GG Art 2 Abs 1, GG Art 3 Abs 1, GG Art 6 Abs 1, GG Art 14 Abs 1, GG Art 106 Abs 1 Nr 6, FamEntlastG
2 Art 4, GG Art 100 Abs 1, SolZG 1995 § 3 Abs 3 S 1 Nr 1, SolZG 1995 § 3 Abs 3 S 1 Nr 2, SolZG 1995 § 4 S 2,
SolZ1995RückfG , EStG § 26 Abs 1 S 1, EStG § 26b, SolZG 1995 , SolZG 1995 § 1


vorgehend FG Nürnberg, 29. Juli 2020, Az: 3 K 1098/19


Leitsätze


1. Der Solidaritätszuschlag war in den Jahren 2020 und 2021 noch nicht verfassungswidrig.


2. Das SolZG 1995 i.d.F. durch Art. 4 des 2. FamEntlastG vom 01.12.2020 (BGBl I 2020, 2616) verstößt auch nicht gegen
Art. 3 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 oder Art. 14 GG.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Finanzgerichts Nürnberg vom 29.07.2020 - 3 K 1098/19 aufgehoben.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Streitig ist, ob die Erhebung des Solidaritätszuschlags nach dem Solidaritätszuschlaggesetz 1995 (SolZG 1995)
durch Art. 31 des Gesetzes zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms vom 23.06.1993 (BGBl I 1993,
944, 975) i.d.F. der Bekanntmachung der Neufassung des Solidaritätszuschlaggesetzes vom 15.10.2002 (BGBl I
2002, 4130), geändert durch Art. 4 des Zweiten Familienentlastungsgesetzes ‑‑2. FamEntlastG‑‑ vom 01.12.2020
(BGBl I 2020, 2616), in 2020 und 2021 gegen Verfassungsrecht verstößt.


1


Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) werden als Eheleute zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Der Kläger
erzielte u.a. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit. Mit Bescheid vom 18.02.2019 setzte der Beklagte und
Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) u.a. die Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag ab 2020 in Höhe von
vierteljährlich 453 € fest.


2


Mit Schreiben vom 09.05.2019 beantragten die Kläger die Herabsetzung der Vorauszahlungen auf den
Solidaritätszuschlag ab 2020 auf 0 €. Zur Begründung beriefen sie sich auf das Auslaufen der Aufbauhilfen für die
neuen Bundesländer im Jahr 2019. Da die Ergänzungsabgabe nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 des Grundgesetzes (GG) nur
zur Abdeckung von Bedarfsspitzen erhoben werden dürfe, verbiete dieser Ausnahmecharakter eine fortdauernde
Erhebung. Diesen Antrag lehnte das FA mit Bescheid vom 28.05.2019 ab. Den gegen die Ablehnung gerichteten
Einspruch wies das FA unter Hinweis auf seine Bindung an die Steuergesetze, von deren Verfassungsmäßigkeit es
auszugehen habe, zurück.


3


Am 08.11.2019 erließ das FA einen geänderten Vorauszahlungsbescheid, mit dem die Vorauszahlungen auf den
Solidaritätszuschlag ab 2020 auf vierteljährlich 340 € herabgesetzt wurden.
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Die auf Aufhebung des Ablehnungsbescheids vom 28.05.2019 und der Einspruchsentscheidung vom 26.07.2019
sowie Herabsetzung der Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag ab 2020 auf 0 € gerichtete Klage hatte nur
teilweise Erfolg. Mit dem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2020, 1771 veröffentlichten Urteil vom
29.07.2020 änderte das Finanzgericht (FG) den Vorauszahlungsbescheid vom 08.11.2019 dahingehend, dass die
Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag ab 01.01.2021 ‑‑in Übereinstimmung mit den ab diesem Zeitpunkt
geltenden gesetzlichen Bestimmungen‑‑ auf vierteljährlich 19 € herabgesetzt wurden. Im Übrigen wies es die Klage
unter Hinweis auf seine fehlende Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit des SolZG 1995 für
Veranlagungszeiträume ab 2020 ab. Beim Solidaritätszuschlag handele es sich um eine Ergänzungsabgabe i.S. des
Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG, deren Erhebung bis 2019 unstreitig nicht verfassungswidrig gewesen sei. Dies gelte indes
auch für 2020 und die Jahre ab 2021. Insbesondere habe der Solidaritätszuschlag nicht mit Auslaufen des sog.
Solidarpakts II (und der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs) "automatisch" seine Rechtfertigung verloren. Ein
Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG oder Art. 14 GG liege ebenso wenig vor.


5


Dagegen richtet sich die Revision, mit der die Kläger eine Verletzung von Verfassungsrecht rügen. Sie sind der
Auffassung, dass das SolZG 1995 seit dem Jahr 2020 keine Ermächtigungsgrundlage mehr in Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG
finde, so dass die Erhebung des verfassungsgemäß eingeführten Solidaritätszuschlags nunmehr gegen das GG
verstoße. Die Erhebung des Solidaritätszuschlags verletze sie zudem in ihren Grundrechten (Art. 3 Abs. 1, Art. 6
Abs. 1 GG).


6


Am 11.03.2022 und 03.05.2022 hat das FA Bescheide für 2020 über Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und
über die gesonderten Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen, die im Zusammenhang mit der
Einkommensteuerfestsetzung durchzuführen sind, erlassen. Danach ist der Solidaritätszuschlag für 2020 auf
2.078,61 € festgesetzt worden.


7


Mit Bescheid vom 18.09.2020 hat das FA die Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag ab dem 01.01.2021 in
Übereinstimmung mit dem FG-Urteil auf vierteljährlich 19 € festgesetzt. Mit Bescheid vom 02.12.2021 hat das FA
die Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag ab dem 01.01.2021 für 2021 auf insgesamt 57 € festgesetzt.


8


Die Kläger beantragen,
das Urteil des FG Nürnberg vom 29.07.2020 - 3 K 1098/19, den Bescheid für 2020 über Solidaritätszuschlag vom
11.03.2022 bzw. 03.05.2022 und den Vorauszahlungsbescheid über Solidaritätszuschlag ab dem 01.01.2021 vom
02.12.2021 aufzuheben.


9


Die Kläger regen an, das Verfahren auszusetzen und nach Art. 100 Abs. 1 GG eine Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) darüber einzuholen, ob


(1) das SolZG 1995 i.d.F. der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl I 2002, 4130) mit seinen zwischenzeitlichen
Änderungen ab dem Veranlagungszeitraum 2020 wegen Verlusts seiner steuertypologischen Eigenschaft als
"Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer" verfassungswidrig geworden ist und damit
die mit dem Solidaritätszuschlag belasteten Steuerpflichtigen in ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2
Abs. 1 GG verletzt und


(2) überdies das Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10.12.2019 (BGBl I 2019, 2115) die
von ihm im Veranlagungszeitraum 2021 durch Erhebung eines Solidaritätszuschlags belasteten Steuerpflichtigen in
ihren Grundrechten aus Art. 3 Abs. 1 GG (i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG) verletzt.


10


Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


11


Zwar sei der Solidaritätszuschlag zur Vollendung der Finanzierung der deutschen Einheit eingeführt worden. Eine
rechtliche Verknüpfung zwischen dem Solidarpakt I und II und dem SolZG 1995 bestehe gleichwohl ‑‑in
Übereinstimmung mit der Auffassung der Vorinstanz‑‑ nicht. Daher dürfe er verfassungsrechtlich fortgeführt
werden.


12


Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) war dem Revisionsverfahren zunächst beigetreten. Mit Schreiben vom
11.01.2023 hat das BMF den Beitritt zurückgenommen.
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Entscheidungsgründe


II.


Das angefochtene Urteil ist aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben; einer Zurückverweisung an das FG
bedarf es nicht (dazu unter 1.). In der Sache hat die Revision jedoch keinen Erfolg und führt zur Klageabweisung.
Denn die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass die angefochtenen Bescheide über Solidaritätszuschlag
für 2020 und Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag für 2021 einfachgesetzlich nicht zu beanstanden sind
(dazu unter 2.). Eine Vorlage an das BVerfG ist nicht geboten, da der erkennende Senat nicht von der
Verfassungswidrigkeit des SolZG 1995 überzeugt ist (dazu unter 3.).


14


1. Da der angefochtene Vorauszahlungsbescheid während des Revisionsverfahrens geändert worden ist, ist das
angefochtene Urteil aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben. Einer Zurückverweisung des Rechtsstreits an
das FG bedarf es nicht.


15


a) Der Bescheid für 2020 über Solidaritätszuschlag vom 11.03.2022, geändert durch den Bescheid vom 03.05.2022,
und der geänderte Vorauszahlungsbescheid vom 02.12.2021 sind Gegenstand des Revisionsverfahrens geworden
(§ 68 i.V.m. §§ 121 Satz 1, 127 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).


16


aa) Zwar richtete sich das Begehren der Kläger im Verfahren vor dem FG auf Abänderung des ‑‑(formell)
bestandskräftig gewordenen‑‑ Vorauszahlungsbescheids vom 18.02.2019, der durch den Bescheid vom 08.11.2019
ersetzt worden ist. Damit lag der Klage ursprünglich ein Verpflichtungsbegehren (§ 101 Satz 1 FGO) zugrunde. Da
das FA die Änderung jedoch aus materiellen Gründen ‑‑nach Sachprüfung‑‑ und nicht allein mit
verfahrensrechtlichen Erwägungen abgelehnt hat, ist die Klage nunmehr als Anfechtungsklage (Abänderungsklage)
i.S. von § 100 Abs. 2 FGO zu verstehen (vgl. Urteile des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 20.12.2000 - III R 17/97,
BFH/NV 2001, 914, unter II.2.; vom 22.09.2011 - IV R 8/09, BFHE 235, 287, BStBl II 2012, 183, Rz 18; Krumm in
Tipke/Kruse, § 40 FGO Rz 11; Braun in Hübschmann/Hepp/Spitaler ‑‑HHSp‑‑, § 40 FGO Rz 95 ff.; von Beckerath in
Gosch, FGO § 40 Rz 79 ff.; Gräber/Teller, Finanzgerichtsordnung, 9. Aufl., § 40 Rz 17 f., unter Hinweis auf § 110 FGO
und die Erstreckung der Rechtskraftwirkung auf den Ablehnungsgrund).


17


In gleicher Weise ist der Bescheid für 2020 über Solidaritätszuschlag vom 11.03.2022, geändert durch Bescheid
vom 03.05.2022, im Hinblick auf die Vorauszahlungen für 2020 an die Stelle des angefochtenen
Vorauszahlungsbescheids getreten. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH ersetzt der Jahressteuerbescheid den
Vorauszahlungsbescheid i.S. des § 68 FGO, da die Vorschrift nicht etwa die Nämlichkeit des Streitgegenstands
erfordert, sondern lediglich voraussetzt, dass der ursprüngliche Verwaltungsakt durch Erlass des neuen
Verwaltungsakts seine Wirkung verliert und dass sowohl Beteiligter als auch Besteuerungsgegenstand hinsichtlich
beider Verwaltungsakte identisch sind (vgl. nur BFH-Urteil vom 19.12.2019 - III R 39/17, BFHE 267, 415, BStBl II
2020, 397, Rz 25, m.w.N.; Schallmoser in HHSp, § 68 FGO Rz 56). Dies ist auch im Hinblick auf den Vorauszahlungs-
sowie den Jahressteuerbescheid über Solidaritätszuschlag der Fall.


18


bb) Auch der während des Revisionsverfahrens erlassene Vorauszahlungsbescheid ab 2021 vom 02.12.2021 ist nach
§ 68 Satz 1 i.V.m. § 121 Satz 1 FGO Gegenstand des Verfahrens geworden. Wenngleich die Betragsberechnung nach
§ 100 Abs. 2 Satz 2, Satz 3  1. Halbsatz FGO (mangels Regelungswirkung) nicht § 68 FGO unterfällt, tritt der vor
Rechtskraft erlassene Betragsberechnungsbescheid i.S. des § 100 Abs. 2 Satz 3  2. Halbsatz FGO nach § 68 Satz 1
FGO an die Stelle des angefochtenen Bescheids (vgl. FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29.04.2014 - 4 K 4122/10,
EFG 2014, 1419; Gräber/Ratschow, a.a.O., § 127 Rz 1; Gräber/Herbert, a.a.O., § 68 Rz 43 und 50; Nothnagel, juris
PraxisReport Steuerrecht 23/2014, Anm. 5). Im Streitfall liegt ein derartiger "verfrühter"
Betragsberechnungsbescheid vor, da das FG dem FA die Berechnung des Steuerbetrages nicht aufgegeben hat.


19


b) Vor diesem Hintergrund ist das angefochtene Urteil aus verfahrensrechtlichen Gründen aufzuheben, weil sich der
Verfahrensgegenstand, über dessen Rechtmäßigkeit das FG zu entscheiden hatte, geändert hat. Das vorinstanzliche
Urteil ist damit gegenstandslos geworden (§ 127 FGO). Die vom FG getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind
hierdurch jedoch nicht weggefallen. Einer Zurückverweisung der Sache an das FG bedarf es nicht, da der Streitstoff
unverändert geblieben und die Sache aufgrund der fortwirkenden Feststellungen des FG spruchreif ist. Der Senat
entscheidet daher nach Maßgabe der Feststellungen des FG in der Sache selbst (§ 121 i.V.m. § 100 FGO, vgl. nur
Senatsurteil vom 04.02.2020 - IX R 7/18, BFH/NV 2020, 864, Rz 22, m.w.N.; Gräber/Ratschow, a.a.O., § 127 Rz 3).
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2. Der angefochtene Steuerbescheid für 2020 und der Vorauszahlungsbescheid für 2021 über Solidaritätszuschlag
sind einfachgesetzlich nicht zu beanstanden. Die Klage war daher abzuweisen.


21


a) Nach § 1 Abs. 1 SolZG 1995 wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur
Körperschaftsteuer erhoben. Auf die Festsetzung und Erhebung des Solidaritätszuschlags sind die Vorschriften des
Einkommensteuergesetzes (EStG) mit Ausnahme des § 36a EStG und des Körperschaftsteuergesetzes entsprechend
anzuwenden (§ 1 Abs. 2 Satz 1 SolZG 1995). Die Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag sind gleichzeitig mit
den festgesetzten Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer zu entrichten; § 37 Abs. 5
EStG ist nicht anzuwenden (§ 1 Abs. 4 Satz 1 SolZG 1995).


22


aa) Abgabepflichtig sind u.a. natürliche Personen, die nach § 1 EStG einkommensteuerpflichtig sind (§ 2 Nr. 1 SolZG
1995).


23


bb) Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 SolZG 1995 bemisst sich der Solidaritätszuschlag vorbehaltlich der Abs. 2 bis 5, soweit
eine Veranlagung zur Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer vorzunehmen ist, nach der nach Abs. 2
berechneten Einkommensteuer oder der festgesetzten Körperschaftsteuer, vermindert um die anzurechnende oder
vergütete Körperschaftsteuer, wenn ein positiver Betrag verbleibt. Soweit Vorauszahlungen zur Einkommensteuer
oder Körperschaftsteuer zu leisten sind, bemisst sich der Solidaritätszuschlag nach den Vorauszahlungen auf die
Steuer (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 SolZG 1995). Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer ist Bemessungsgrundlage für den
Solidaritätszuschlag die Einkommensteuer, die abweichend von § 2 Abs. 6 EStG unter Berücksichtigung von
Freibeträgen nach § 32 Abs. 6 EStG in allen Fällen des § 32 EStG festzusetzen wäre (§ 3 Abs. 2 SolZG 1995).


24


Nach § 3 Abs. 3 SolZG 1995 ist der Solidaritätszuschlag von einkommensteuerpflichtigen Personen nur zu erheben,
wenn die Bemessungsgrundlage nach Abs. 1 Nrn. 1 und 2, vermindert um die Einkommensteuer nach § 32d Abs. 3
und 4 EStG, in den Fällen des § 32a Abs. 5 und 6 EStG 1.944 € (für das Jahr 2020) bzw. 33.912 € (für das Jahr 2021)
‑‑Nr. 1‑‑ und in anderen Fällen 972 € (für das Jahr 2020) bzw. 16.956 € (für das Jahr 2021) ‑‑Nr. 2‑‑ übersteigt. Auf
die Einkommensteuer nach § 32d Abs. 3 und 4 EStG ist der Solidaritätszuschlag ungeachtet des Satzes 1 zu erheben
(§ 3 Abs. 3 Satz 2 SolZG 1995).


25


cc) Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 % der Bemessungsgrundlage (§ 4 Satz 1 SolZG 1995). Er beträgt nicht mehr
als 20 % (ab Veranlagungszeitraum 2021: 11,9 %) des Unterschiedsbetrages zwischen der Bemessungsgrundlage,
vermindert um die Einkommensteuer nach § 32d Abs. 3 und 4 EStG, und der nach § 3 Abs. 3 bis 5 SolZG 1995 (ab
Veranlagungszeitraum 2021: § 3 Abs. 3, 4 und 5 SolZG 1995) jeweils maßgebenden Freigrenze (§ 4 Satz 2 SolZG
1995). Bruchteile eines Cents bleiben außer Ansatz (§ 4 Satz 3 SolZG 1995). Der Solidaritätszuschlag auf die
Einkommensteuer nach § 32d Abs. 3 und 4 EStG (ab Veranlagungszeitraum 2021: und auf die Lohnsteuer nach § 39b
Abs. 3 EStG) beträgt ungeachtet des Satzes 2  5,5 % (§ 4 Satz 4 SolZG 1995).


26


b) Auf dieser Grundlage hat das FA zu Recht zunächst einen Vorauszahlungsbescheid auf den Solidaritätszuschlag
ab 2020 erlassen. Die Kläger sind abgabepflichtig. Bemessungsgrundlage und Zuschlagsatz sind nicht zu
beanstanden. Der Bescheid stellt sich ‑‑nach Maßgabe des einfachen Rechts‑‑ als rechtmäßig dar. Dies steht
zwischen den Beteiligten zu Recht nicht in Streit.


27


c) Soweit das FG die Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag für 2021 auf insgesamt 57 € herabgesetzt hat,
bestehen ebenfalls keine rechtlichen Bedenken. Auch dies entspricht den Vorgaben des SolZG 1995 und ist
zwischen den Beteiligten nicht streitig.


28


3. Der erkennende Senat ist nicht von der Verfassungswidrigkeit des SolZG 1995 überzeugt. Eine Vorlage an das
BVerfG nach Art. 100 Abs. 1 GG kommt daher nicht in Betracht.


29


a) Der Senat ist nicht zu der für eine Vorlage an das BVerfG nach Art. 100 Abs. 1 GG erforderlichen Überzeugung
(dazu BVerfG-Beschluss vom 17.07.2019 - 2 BvL 10/19, juris, Rz 16) gelangt, dass der Solidaritätszuschlag in den
Streitjahren 2020 und 2021 als nicht mehr verfassungsrechtlich zulässige Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer
und zur Körperschaftsteuer i.S. von Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG anzusehen ist.


30


aa) Die Vorschriften des SolZG 1995 verstoßen nicht gegen das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG, nur aufgrund
solcher Vorschriften mit einem Nachteil belastet zu werden, die formell und materiell verfassungsgemäß sind (vgl.
BVerfG-Beschluss vom 15.12.1970 - 1 BvR 559, 571, 586/70, BVerfGE 29, 402, BStBl II 1971, 39). Das SolZG 1995 ist
sowohl in formeller Hinsicht als auch in materieller Hinsicht verfassungsgemäß zustande gekommen. Der Senat
schließt sich insofern dem BFH-Urteil vom 21.07.2011 - II R 52/10 (BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 10 ff.) an.
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aaa) Die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes für das SolZG 1995 folgt aus Art. 105 Abs. 2 Satz 2
GG. Da dem Bund das Aufkommen der Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer nach
Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG als übrige Steuer ("Steuer vom Einkommen", vgl. BVerfG-Beschluss vom 09.02.1972 -
1 BvL 16/69, BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408, unter C.I.1.) zusteht, hat er hierfür auch die konkurrierende
Gesetzgebungszuständigkeit (BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 10 und 11, m.w.N.).


32


bbb) Mit der Einführung des SolZG 1995 hat der Bund seine Gesetzgebungszuständigkeit nicht überschritten.33


Zwar unterliegt die Einführung einer Ergänzungsabgabe gewissen Einschränkungen. So darf der Bund unter der
Bezeichnung "Ergänzungsabgabe" keine Steuer einführen, die den erkennbaren Vorstellungen des
Verfassungsgebers zur Ergänzungsabgabe widerspricht. Insbesondere darf durch die Ergänzungsabgabe das
finanzielle Ausgleichssystem nicht zu Lasten der Länder verändert werden. Der Bund ist deshalb nicht berechtigt,
eine Ergänzungsabgabe einzuführen, die wegen ihrer Ausgestaltung, vor allem wegen ihrer Höhe, die Bund und
Ländern gemeinschaftlich zustehende Einkommensteuer und Körperschaftsteuer (Art. 106 Abs. 3 Sätze 1 und 2 GG)
aushöhlen würde (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408, unter C.I.2.). Dies ist jedoch nicht der
Fall. Der Solidaritätszuschlag entspricht ‑‑jedenfalls vor dem Veranlagungszeitraum 2020‑‑ den Anforderungen, die
verfassungsrechtlich an eine Ergänzungsabgabe zu stellen sind.


34


(1) Durch die Erhebung des Solidaritätszuschlags mit einem Zuschlagsatz von 5,5 % wird die Finanzordnung des GG
nicht in verfassungswidriger Weise beeinträchtigt; die "Aushöhlungsschwelle" ist nicht überschritten (BFH-Urteil in
BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 14 ff., m.w.N.).


35


(2) Ferner ist es verfassungsrechtlich nicht geboten, eine Ergänzungsabgabe von vornherein zu befristen oder sie
nur für einen kurzen Zeitraum zu erheben (BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408; vom
19.11.1999 - 2 BvR 1167/96, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung ‑‑HFR‑‑ 2000, 134, unter III.1.b aa; vom
08.09.2010 - 2 BvL 3/10, BFH/NV 2010, 2217, Rz 3, 14). Die Ergänzungsabgabe hat die Funktion, einen zusätzlichen
Finanzbedarf des Bundes ohne Erhöhung der Verbrauchsteuern zu decken. Der ab 1995 eingeführte
Solidaritätszuschlag sollte der Abdeckung der im Zusammenhang mit der deutschen Vereinigung entstandenen
finanziellen Belastungen dienen (BTDrucks 12/4401, S. 4 f.). Diese Angabe und die Auflistung der ab 1995 zu
lösenden finanziellen Probleme mit einem Volumen in Höhe von insgesamt 110 Mrd. DM reichten aus, um
darzustellen, dass auch ein ausschließlicher Mehrbedarf des Bundes zur Finanzierung der Lasten vorhanden war
(BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 17 ff., m.w.N.).


36


(3) Unerheblich ist zudem, ob die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag zweckgebunden für den "Aufbau Ost"
verwendet wurden. Die Entscheidung darüber, welche Aufgaben wann in Angriff genommen werden und wie sie
finanziert werden sollen, gehört zur Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, die sich grundsätzlich einer gerichtlichen
Nachprüfung entzieht (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408; BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl
II 2012, 43, Rz 21).


37


(4) Schließlich liegt kein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 2 und 3 GG) in Gestalt nicht
hinreichender inhaltlicher Bestimmtheit vor. Der Begriff "Solidaritätszuschlag" ist insbesondere nicht irreführend
(BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 22; Hilgers/Holly, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2010, 1419, 1421).


38


bb) Der Gesetzgeber war verfassungsrechtlich nicht verpflichtet, das SolZG 1995 wegen der fehlenden zeitlichen
Befristung mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2020 aufzuheben. Das SolZG 1995 ist ‑‑jedenfalls im
Streitzeitraum‑‑ auch nicht durch bloßen Zeitablauf oder veränderte tatsächliche Umstände verfassungswidrig
geworden.


39


aaa) Der Solidaritätszuschlag kann als Ergänzungsabgabe für eine längere Zeit erhoben werden (vgl. BVerfG-
Beschluss in BFH/NV 2010, 2217, beginnend Rz 15). Schon bei den Beratungen zum Finanzverfassungsgesetz ist
bedacht worden, dass sich aus der Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Ländern auch für längere Zeit ein
Mehrbedarf des Bundes ergeben kann (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408, unter C.I.3.c).
Selbst während der Geltung einer eingeführten Ergänzungsabgabe können sich für den Bund neue Aufgaben
ergeben, für deren Erfüllung die bei der allgemeinen Verteilung des Steueraufkommens zur Verfügung stehenden
Einnahmen nicht ausreichen, so dass die erneute Einführung der Ergänzungsabgabe und damit auch die Fortführung
einer bereits bestehenden gerechtfertigt wäre (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408; BFH-
Beschluss vom 28.06.2006 - VII B 324/05, BFHE 213, 573, BStBl II 2006, 692). Ob sich ein verfassungsrechtlicher
Zwang zur Aufhebung einer Ergänzungsabgabe ergeben würde, wenn die Voraussetzungen für die Erhebung dieser
Abgabe evident entfielen, etwa weil die dem Bund im vertikalen Finanzausgleich zufallenden Steuern,
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möglicherweise nach einer grundsätzlichen Steuer- und Finanzverfassungsreform, zur Erfüllung seiner Aufgaben für
die Dauer offensichtlich ausreichen, ist bisher nicht entschieden worden (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333,
BStBl II 1972, 408; BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 24).


Eine zeitliche Begrenzung einer nach Art. 106 Abs. 1 Nr. 6 GG im Grundsatz unbefristet erhobenen
Ergänzungsabgabe kann sich allerdings daraus ergeben, dass die Ergänzungsabgabe den Zweck hat, einen
vorübergehenden, aufgabenbezogenen Mehrbedarf des Bundes zu finanzieren; sie darf damit kein dauerhaftes
Instrument der Steuerumverteilung sein (vgl. Hidien/Tehler, Steuerberater Woche ‑‑StBW‑‑ 2010, 458; Birk, Finanz-
Rundschau 2010, 1002, 1003). Ein dauerhafter Finanzbedarf ist regelmäßig über die auf Dauer angelegten Steuern
und nicht über eine Ergänzungsabgabe zu decken. Deshalb kann eine verfassungsgemäß beschlossene
Ergänzungsabgabe dann verfassungswidrig werden, wenn sich die Verhältnisse, die für ihre Einführung maßgebend
waren, grundlegend ändern, z.B. weil der mit der Erhebung verfolgte Zweck erreicht ist und die Ergänzungsabgabe
nicht wegen eines anderen Zwecks fortgeführt werden soll oder weil insoweit eine dauerhafte Finanzierungslücke
entstanden ist (vgl. Hidien/Tehler, StBW 2010, 458, unter II.5.c). Die Verfassungsmäßigkeit der Ergänzungsabgabe
wird in diesen Fällen aber erst zweifelhaft, wenn die Änderung der Verhältnisse eindeutig und offensichtlich
feststeht (BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 25).
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bbb) Danach hat es der BFH für die Veranlagungszeiträume 2005 und 2007 verfassungsrechtlich nicht als geboten
erachtet, den Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe zur Deckung von Bedarfsspitzen im Bundeshaushalt ‑‑trotz
fortdauernder Erhebung über einen Zeitraum von 13 Jahren (1995 bis 2007)‑‑ nicht mehr zu erheben. Dabei hat er
maßgebend auf den wiedervereinigungsbedingt fortbestehenden Finanzbedarf des Bundes hingewiesen, der sich in
den (geplanten) Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen an die "neuen Bundesländer" in Höhe von
105 Mrd. € und den zugesagten überproportionalen Leistungen in Form von besonders aufbauwirksamen
Programmen und Maßnahmen in Höhe von 51,1 Mrd. € (Solidarpakt II) ‑‑beides für den Zeitraum bis 2019‑‑
manifestiert hatte. Hingegen hat der BFH keine Anhaltspunkte für das Bestehen eines dauernden, nicht mehr durch
eine Ergänzungsabgabe abdeckbaren (vorübergehenden) Finanzbedarfs gesehen (BFH-Urteile in BFHE 234, 250,
BStBl II 2012, 43, Rz 26, betreffend Körperschaftsteuer 2007; vom 21.07.2011 - II R 50/09, BFH/NV 2011, 1685,
betreffend Einkommensteuer 2005).
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Dies korrespondiert mit den überwiegenden Auffassungen im Schrifttum (vgl. nur Kube, Deutsches Steuerrecht
‑‑DStR‑‑ 2017, 1792, 1793; Wernsmann, Zeitschrift für Gesetzgebung ‑‑ZG‑‑ 2020, 181; a.A. Frank,
Verfassungsmäßigkeit und Zukunft des Solidaritätszuschlags, 2019, S. 61, 90: Höchsterhebungsdauer von fünf
Jahren - in Anlehnung an die mehrjährige Finanzplanung des Bundes i.S. des § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft, d.h. die Erhebung des Solidaritätszuschlags wäre seit Ablauf des
Veranlagungszeitraums 1999 verfassungswidrig).
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ccc) Diese Grundsätze hat der BFH später auf das Streitjahr 2011 übertragen (BFH-Urteile vom 14.11.2018 -
II R 63/15, BFHE 266, 133, BStBl II 2021, 184, betreffend Einkommensteuer 2011, und II R 64/15, BFHE 263, 35,
BStBl II 2019, 289, betreffend Einkommensteuer 2011). Die für die Streitjahre bis 2007 angestellten Erwägungen
hatten für das Streitjahr 2011 ihre Gültigkeit behalten.
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ddd) Für die Streitjahre 2020 und 2021 gilt ‑‑wenngleich weitere neun bzw. zehn Jahre verstrichen sind‑‑ im
Ergebnis nichts anderes.
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(1) Ob die besondere Rechtfertigung für die Erhebung der Ergänzungsabgabe für Veranlagungszeiträume ab 2020
entfallen ist, wird nicht einheitlich beantwortet. Die überwiegende Auffassung im Schrifttum bejaht dies (Papier in
Festschrift Lehner, 2019, S. 511; derselbe, Zeitschrift für Rechtspolitik ‑‑ZRP‑‑ 2018, 186; Wernsmann, ZG 2020,
181; Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014, 1309; Hoch, DStR 2018, 2410;
G. Kirchhof, DB 2021, 1039; Kube, Steuer und Wirtschaft ‑‑StuW‑‑ 2022, 3, 4; Drüen in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.),
BK, Art. 106 Rz 178 [213. Aktualisierung September 2021]; wohl auch Selmer/Hummel in
Junkernheinrich/Korioth/Lenk/Scheller/Woisin, Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2013, S. 365). Nach der
Gegenauffassung ist die Rechtfertigung zur Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht entfallen (Tappe, ZRP 2018,
186; derselbe, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht ‑‑NVwZ‑‑ 2020, 517, 519; derselbe, StuW 2022, 6, 8; derselbe,
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019,
Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 9, S. 2 [= S. 167 von 183 des Protokolls]; Deutscher
Finanzgerichtstag e.V., Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen
Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 2, S. 4 [= S. 111 von 183 des
Protokolls]; Hechtner, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen
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Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 7, S. 5 [= S. 146 von 183 des
Protokolls]). Nach einer vermittelnden Auffassung stellt sich die Fortführung des Solidaritätszuschlags zwar als
nicht mehr folgerichtig, dessen Abschmelzung aber als verfassungsrechtlich tragbar dar (Kube, DStR 2017, 1792).


(2) Der erkennende Senat ist nicht davon überzeugt, dass die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die
Erhebung der Ergänzungsabgabe im Streitzeitraum entfallen sind.
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(a) Der ‑‑als fiskalische Begrenzung fungierende (vgl. auch Hidien in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), BK, Art. 106
Rz 1431 [103. Aktualisierung Dezember 2002])‑‑ von der Normallage abweichende Finanzbedarf des Bundes (d.h.
die fiskalische Ausnahmelage, vgl. nur Woitok, StuW 2021, 17, 23; Wernsmann, ZG 2020, 181, 185; Bartone in
Festschrift Rudolf Wendt, 2015, S. 739, 744) ist derzeit auch noch gegeben. Denn der wiedervereinigungsbedingte
Finanzbedarf des Bundes besteht auch in den Jahren 2020 und 2021 fort. In diesem Zusammenhang hat die
Vorinstanz zu Recht auf die Ausführungen des Gesetzgebers zur Begründung der Fortführung des
(abgeschmolzenen) Solidaritätszuschlags Ende 2019 hingewiesen. Nach der Begründung des Entwurfs der
Bundesregierung zum Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 hat der Bund "weiterhin einen
wiedervereinigungsbedingten zusätzlichen Finanzierungsbedarf, etwa im Bereich der Rentenversicherung, beim
Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz, für den Arbeitsmarkt sowie für andere überproportionale
Leistungen aus dem Bundeshaushalt für die ostdeutschen Bundesländer (bisheriger Korb II des Solidarpakts II). Die
Mittel, die bisher zur Überwindung der Folgen der deutschen Teilung aufgewendet worden sind, übersteigen das
durch den Solidaritätszuschlag erzielte Aufkommen. Das Aufkommen des Solidaritätszuschlags von 1995 bis 2016
betrug etwa 275 Mrd. Euro. Hingegen beliefen sich allein die Ausgaben des Bundes aus den Solidarpakten I und II
bis 2016, dem Bundesanteil für den 'Fonds Deutsche Einheit' und das vom Bund übernommene Defizit der
Treuhandanstalt auf insgesamt 383 Mrd. Euro. Die (damalige) Bundesregierung ging davon aus, dass auch der
fortgeführte Teil der Ergänzungsabgabe die fortbestehenden Lasten nicht vollständig decken wird." (BTDrucks
19/14103, S. 1).
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Diese legislative Begründung reicht aus (gleicher Ansicht Deutscher Finanzgerichtstag e.V., Stellungnahme zur
öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der
57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 2, S. 4 [= S. 111 von 183 des Protokolls]: keine eindeutigen und
offensichtlich feststehenden Anhaltspunkte für eine beabsichtigte dauerhafte Finanzierung; Hechtner,
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019,
Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 7, S. 4 [= S. 145 von 183 des Protokolls]; Tappe,
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019,
Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 9, S. 7 [= S. 172 von 183 des Protokolls]). Der Gesetzgeber
hat einen fortbestehenden wiedervereinigungsbedingten erhöhten Finanzbedarf in der Gesetzesbegründung
schlüssig dargelegt (vgl. auch BTDrucks 17/10933, Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage, Ausmaß
der finanziellen Zusatzlasten durch die Wiedervereinigung Deutschlands, S. 2: "Zur Finanzierung des
Gesamtvolumens der seitens des Bundes in vorher nicht gekannten Dimensionen unternommenen
Aufbauanstrengungen hat der Solidaritätszuschlag jedoch zu keinem Zeitpunkt ausgereicht. Diese Belastungen
beschränken sich nicht nur auf die (...) Bundesergänzungszuweisungen an die neuen Bundesländer, die damit allein
kein Maßstab für den Bestand des Solidaritätszuschlags sein können. (...) Die Finanzlage des Bundes ist weiterhin
‑‑auch aufgrund der immer noch bestehenden Vereinigungslasten‑‑ angespannt, so dass auf die Finanzmittel aus
dem Solidaritätszuschlag nicht verzichtet werden kann."; s.a. Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der
Deutschen Einheit, 2020, S. 15: "Unterschiede zwischen den neuen und den alten Ländern bestehen trotz aller
Erfolge auch fort"). Die Anforderungen an die Begründung des Bedarfs durch den Gesetzgeber sind nicht zu hoch zu
stecken (BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 19; Hidien in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), BK, Art. 106
Rz 1431 [103. Aktualisierung Dezember 2002]; Kube, DStR 2017, 1792, 1796 und 1798; Frank, a.a.O., S. 95; vgl.
auch Woitok, StuW 2021, 17, 26). Dies gilt selbst dann, wenn man angesichts der langen Erhebungsdauer des
Solidaritätszuschlags eine gesteigerte Rechtfertigungslast des Gesetzgebers befürworten wollte (dazu Kube,
Verfassungsrechtliche Problematik der fortgesetzten Erhebung des Solidaritätszuschlags, Rechtsgutachten im
Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 2017, S. 15; derselbe, DStR 2017, 1792, 1798; derselbe, StuW
2022, 3; Wernsmann, ZG 2020, 181, 187; Heintzen in von Münch/Kunig, GGK, 7. Aufl., Rz 21 zu Art. 106). Eine
"regionale Aufschlüsselung" des Bedarfs ist ‑‑entgegen der Revision‑‑ nicht erforderlich. Dies würde die
verfassungsrechtlichen Anforderungen überspannen. Damit kann jedenfalls in den beiden Streitjahren 2020 und
2021 nicht von einer ‑‑der weiteren Erhebung der Ergänzungsabgabe entgegenstehenden‑‑ Zweckerreichung (durch
Wegfall des Bedarfsgrundes; vgl. Hidien/Tehler, StBW 2010, 458, 461) ausgegangen werden.
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Bedarfen um sog. Daueraufgaben handelt (so aber Wernsmann, ZG 2020, 181, 186; vgl. auch Bundesrechnungshof,
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019,
Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 4, S. 3 [= S. 120 von 183 des Protokolls]:
"finanzverfassungsrechtliche Normallage" bzw. "keine schwierige Haushaltslage"; G. Kirchhof, DB 2021, 1039, 1040:
"gängige Leistungen im solidarischen Bundesstaat"; kritisch zu "allgemeinen Aufwendungen der Haushaltsführung
des Bundes" auch Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014, 1309, 1312). Dieser
Einwand mag für die Rentenversicherung und für das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz berechtigt
sein, aber nicht zwangsläufig für den Arbeitsmarkt und die in der Gesetzesbegründung angesprochenen anderen
überproportionalen Leistungen aus dem Bundeshaushalt für die ostdeutschen Bundesländer.


(c) Mit der Annahme eines fortbestehenden Rechtfertigungsgrundes für die Ergänzungsabgabe korrespondiert die
dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 zugrunde liegende Erwägung eines sinkenden
Finanzbedarfs (vgl. BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl II 2012, 43, Rz 26). Der Mittelbedarf sollte nach der
Einschätzung des Gesetzgebers zwar bis zum Jahr 2019 erheblich sinken, aber eben noch nicht vollständig
wegfallen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Rückführung des Solidaritätszuschlags (schrittweiser Abbau durch
Anhebung der Freigrenze gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 2 SolZG 1995 und der Milderungszone gemäß § 4
Satz 2 SolZG 1995) ab 2021 und der vom Gesetzgeber in Aussicht gestellte Wegfall der Ergänzungsabgabe zu einem
späteren Zeitpunkt als folgerichtige Reaktion des Steuergesetzgebers dar (vgl. dazu ‑‑wenngleich eine "nahtlose"
Abschmelzung ab 2020 fordernd‑‑ Kube, Verfassungsrechtliche Problematik der fortgesetzten Erhebung des
Solidaritätszuschlags, Rechtsgutachten im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 2017, S. 16; derselbe,
Verfassungsrechtliche Würdigung der koalitionsvertraglichen Aussagen zum Solidaritätszuschlag, Kurzgutachten im
Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 2018, S. 5 und DStR 2017, 1792, 1798: "Weil die Grenzen hier
fließend sein können, sich ein zunächst bestehender Rechtfertigungsgrund zur Erhebung einer Ergänzungsabgabe
also graduell verflüchtigen kann, kommt als Rechtsfolge insoweit auch das verfassungsrechtliche Gebot in Betracht,
eine Ergänzungsabgabe innerhalb einiger Veranlagungszeiträume abzuschmelzen."; Gutachten des
Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung über den Abbau des Solidaritätszuschlags, S. 22:
gestreckter Abbau bis zum Ende des neuen Finanzplanungszeitraums im Jahr 2023; Stellungnahme des
Sachverständigen Eigenthaler in der öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags
am 04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, S. 21 [= S. 21 von 183 des Protokolls]; anders
dagegen Drüen in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), BK, Art. 106 Rz 178 [213. Aktualisierung September 2021]; vgl. auch
Hey, Neue Juristische Wochenschrift ‑‑NJW‑‑ 2021, 2777, 2778: "nur im Kontext des Auslaufens des
Wiedervereinigungs-SolZ erklärlich"). Auf diese Weise kann ein "Hinübergleiten" (Gutachten des
Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung über den Abbau des Solidaritätszuschlags, S. 16) bzw.
"Hineinwachsen" in die Verfassungswidrigkeit (Meßbacher-Hönsch, HFR 2011, 1006) vermieden werden. Hingegen
führt die Abschmelzung nach Ansicht des Senats nicht dazu, dass sie den zuvor bejahten besonderen Finanzbedarf
in grundsätzlicher Weise in Frage stellt (so aber Loritz, Stellungnahme zum öffentlichen Fachgespräch beim
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 27.06.2018, Wortprotokoll der 14. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/14,
Anlage 4, S. 4 [= S. 64 von 118 des Protokolls]; Hoch, DStR 2018, 2410, 2415). Ein widersprüchliches Verhalten des
Gesetzgebers vermag der Senat ‑‑entgegen der Ansicht der Kläger‑‑ nicht zu erkennen.
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Dem steht nicht entgegen, dass der Gesetzgeber bislang noch keine konkrete "Ausstiegsperspektive" genannt hat
(vgl. auch die Stellungnahmen der Sachverständigen Holznagel und Peteranderl zur öffentlichen Anhörung durch
den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57,
S. 6 [= S. 6 von 183 des Protokolls]; Bund der Steuerzahler e.V., Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57,
Anlage 3, S. 3 [= S. 115 von 183 des Protokolls]; Drüen in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), BK, Art. 106 Rz 175
[213. Aktualisierung September 2021]). Aus dem Gesetz zur "Rückführung" des Solidaritätszuschlags 1995 und dem
vorangegangenen Gesetzgebungsverfahren wird hinreichend deutlich, dass der Gesetzgeber den
Solidaritätszuschlag nicht zeitlich unbegrenzt erheben will, sondern nur noch für eine Übergangszeit. Die
Zurückführung des Solidaritätszuschlags ist erklärtermaßen "im Hinblick auf einen späteren vollständigen Abbau
des Solidaritätszuschlags" erfolgt (vgl. die Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, BTDrucks
19/14103, S. 2, 9 und 11; Hechtner, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des
Deutschen Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 7, S. 1 [= S. 142
von 183 des Protokolls]: "Einstieg in den Ausstieg". Mit dieser Absichtserklärung bleibt der Gesetzgeber innerhalb
des ihm zustehenden (weiten) Beurteilungsrahmens (kritisch Seer in Tipke/Lang, Steuerrecht, 24. Aufl., Kap. 2,
Finanzverfassungsrechtliche Grundlagen der Steuerrechtsordnung, Rz 2.6: "unverbindliche Aussicht"; Kube,
Verfassungsrechtliche Würdigung der koalitionsvertraglichen Aussagen zum Solidaritätszuschlag, Kurzgutachten im
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Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 2018, S. 5, 8: "unzureichende Vorzeichnung des Abbaupfads";
derselbe, StuW 2022, 3, 4).


(d) Zwar war der Gesetzgeber zunächst davon ausgegangen, dass die Wiedervereinigung in
finanzverfassungsrechtlicher Sicht im Jahr 2020 bewältigt sein wird (vgl. BMF (Hg.), Finanzbericht 2001, S. 49; Bauer
in Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. I, 3. Aufl. 2003, § 14 Rz 23). Diese Prognose hat sich nicht
bestätigt. Die Fehleinschätzung ist allerdings vom Beurteilungs- und Prognosespielraum des Gesetzgebers gedeckt.
Die Entscheidung darüber, welche Aufgaben in Angriff genommen und wie sie finanziert werden sollen, gehört zur
Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers, die sich grundsätzlich der (bundesverfassungs-)gerichtlichen Nachprüfung
entzieht (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408, unter C.I.3.c). Dabei teilt der erkennende Senat
die Ansicht der Vorinstanz, dass dem Gesetzgeber ‑‑vor allem im Hinblick auf die Laufzeit der Ergänzungsabgabe‑‑
ein sehr weiter Gestaltungsspielraum zusteht (ebenso Tappe, Stellungnahme zum öffentlichen Fachgespräch beim
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 27.06.2018, Wortprotokoll der 14. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/14,
Anlage 7, S. 6 [= S. 100 von 118 des Protokolls]).


53


(3) Allein der eingetretene Zeitablauf seit Einführung des Solidaritätszuschlags 1995 von 26 (2020) bzw. 27 (2021)
Jahren führt zu keinem anderen Ergebnis. Vielmehr hat das BVerfG festgestellt, es sei bei den Beratungen zum
Finanzverfassungsgesetz bedacht worden, dass sich aus der Verteilung der Aufgaben zwischen Bund und Ländern
auch für längere Zeit ein Mehrbedarf ‑‑allein‑‑ des Bundes ergeben könne, dessen Deckung durch eine Erhöhung
der Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer die Steuerpflichtigen unnötig belasten und konjunkturpolitisch
unerwünscht sein könne, wenn eine Erhöhung der steuerlichen Gesamtbelastung vom Standpunkt der Länder nicht
erforderlich sei (vgl. BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408, unter C.I.3.c; in BFH/NV 2010, 2217,
Rz 17). Dieser Erwägung läuft es zuwider, die Erhebung einer Ergänzungsabgabe über mehr als 25 Jahre von
vornherein auszuschließen (tendenziell a.A. Bartone in Festschrift Rudolf Wendt, 2015, S. 739, 760; Frank, a.a.O.,
S. 90: Höchsterhebungsdauer von fünf Jahren).
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Dies wird untermauert durch den Umstand, dass es sich bei der finanzverfassungsrechtlichen Integration der neuen
Bundesländer um eine "Generationenaufgabe" handelt (vgl. Bauer in Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts,
Bd. I, 3. Aufl. 2003, § 14 Rz 24; s.a. den Entschließungsantrag zu der dritten Beratung des Entwurfs des
Maßstäbegesetzes, BTDrucks 14/6577, S. 2). Zwischen zwei Generationen liegt ‑‑demografisch betrachtet‑‑ ein
Zeitraum von etwa 30 Jahren (sog. Generationenabstand, vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung,
Bevölkerungsentwicklung 2016, S. 12). Dies deckt sich mit dem allgemeinen Sprachgebrauch. Vor diesem
Hintergrund ist die Erhebung einer Ergänzungsabgabe über einen Zeitraum von 26 bzw. 27 Jahren (noch) nicht zu
beanstanden.
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Wenn das BVerfG herausstellt, dass sich umfangreiche Projekte und Reformvorhaben wie z.B. der Aufbau der
Bundeswehr und der Ausbau des Bildungswesens über viele Jahre erstrecken und dementsprechend auch ihre
Finanzierung für mehrere Haushaltsperioden geplant werden müsse (vgl. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333,
BStBl II 1972, 408, unter C.I.3.c; kritisch dazu Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR
2014, 1309, 1313), erscheint ein Zeitraum von bis zu 30 Jahren zwar nicht zu lang, aber jedenfalls als ausreichend
für die Bewältigung der ‑‑ungleich größeren (historischen) Aufgabe der‑‑ Wiedervereinigung. Wenngleich der
Finanzbedarf, der einer Ergänzungsabgabe zugrunde liegt, nur vorübergehender Natur sein darf, besteht im Hinblick
auf den Begriff "vorübergehend" ein weiter zeitlicher Spielraum (gleicher Ansicht Gutachten des
Bundesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung über den Abbau des Solidaritätszuschlags, S. 15). Ein
vorübergehender Mehrbedarf des Bundes kann sich auf sehr lange Zeiträume erstrecken (Wernsmann, ZG 2020, 181,
186). Dies kann bei einer "Generationenaufgabe" wie der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den alten
und neuen Bundesländern ein Zeitraum von bis zu 30 Jahren sein.


56


Mit Ablauf dieses Zeitraums kann der Gesetzgeber verfassungsrechtlich gehalten sein, zu überprüfen, ob die
ursprüngliche Entscheidung für die Erhebung der Ergänzungsabgabe auch unter nunmehr geänderten Umständen
aufrechtzuerhalten oder die Ergänzungsabgabe aufzuheben ist (zur Prüfungspflicht bei einer Änderung der
Verhältnisse bezogen auf eine Änderung des Zinsniveaus vgl. auch Senatsbeschluss vom 25.04.2018 - IX B 21/18,
BFHE 260, 431, BStBl II 2018, 415, Rz 37). Die Grenze zur Daueraufgabe bzw. zur Schließung einer dauerhaften
Finanzierungslücke (Dauerfinanzierungsinstrument), die mit einer Zweckverfehlung der Ergänzungsabgabe
verbunden wäre (Hidien/Tehler, StBW 2010, 458, 461), ist daher in den beiden Streitjahren noch nicht überschritten.


57


(4) In Übereinstimmung mit der Vorinstanz geht der erkennende Senat ‑‑entgegen der wohl herrschenden
Auffassung im Schrifttum (Papier in Festschrift Lehner, 2019, S. 511; derselbe, ZRP 2018, 186; Wernsmann, ZG 2020,
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181; Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014, 1309; Hoch, DStR 2018, 2410; Drüen
in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), BK, Art. 106 Rz 178 [213. Aktualisierung September 2021]; wohl auch
Selmer/Hummel in Junkernheinrich/Korioth/Lenk/Scheller/Woisin, Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2013, S. 365)‑‑
nicht davon aus, dass der ‑‑unbefristet erhobene‑‑ Solidaritätszuschlag bereits mit dem Auslaufen des
Solidarpakts II (durch Außerkrafttreten des Maßstäbegesetzes ‑‑MaßstG‑‑ vom 09.09.2001, BGBl I 2001, 2302, § 15
MaßstG, und des Finanzausgleichsgesetzes ‑‑FAG‑‑ [s. Art. 5 des Solidarpaktfortführungsgesetzes vom 20.12.2001,
BGBl I 2001, 3955], § 20 FAG) am 31.12.2019 sowie der Neuregelung des Länderfinanzausgleichs seine
Rechtfertigung verloren hat (gleicher Ansicht Loritz, Stellungnahme zum öffentlichen Fachgespräch beim
Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 27.06.2018, Wortprotokoll der 14. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/14,
Anlage 4, S. 3 [= S. 63 von 118 des Protokolls]; Frank, a.a.O., S. 92 ff.). Denn eine zwingende rechtliche oder gar
rechtstechnische Bindung besteht nicht (vgl. Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen
Bundestags zur Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlags - WD 4 - 3000 - 099/19, S. 16; Tappe,
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019,
Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 9, S. 6 [= S. 171 von 183 des Protokolls]; a.A. Hoch, DStR
2018, 2410, 2413; Papier, Rechtswissenschaftliches Gutachten zur verfassungsrechtlichen Beurteilung der Erhebung
des Solidaritätszuschlags ab 2020, S. 7; vgl. auch Drüen in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), BK, Art. 106 Rz 178:
"Zweckverknüpfung" [213. Aktualisierung September 2021]). Der Solidaritätszuschlag stellt keine Zwecksteuer dar.
Die Verknüpfung mit den finanziellen Lasten der Wiedervereinigung ist lediglich ideeller Art (Wissenschaftlicher
Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014, 1309, 1310) bzw. politischer Natur (Waldhoff in
Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. V, 3. Aufl., § 116 Rz 139: "politische Verwendungsabsicht"; Tappe,
Stellungnahme zum öffentlichen Fachgespräch beim Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 27.06.2018,
Wortprotokoll der 14. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/14, Anlage 7, S. 5 [= S. 99 von 118 des Protokolls]; Bartone in
Festschrift Rudolf Wendt, 2015, S. 739, 760; Wernsmann, ZG 2020, 181, 184; s.a. Hechtner, Stellungnahme zur
öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der
57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 7, S. 2 (= S. 143 von 183 des Protokolls): "ökonomischer
Themenzusammenhang"; Rohde/Geschwandtner, NJW 2006, 3332, 3334). Mit der Neuordnung der
bundesstaatlichen Finanzbeziehungen ist damit auch keine unumstößliche Vorentscheidung über das Fehlen eines
ungedeckten finanziellen Mehrbedarfs des Bundes getroffen worden (Selmer/Hummel in
Junkernheinrich/Korioth/Lenk/Scheller/Woisin, Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2013, S. 365, 379;
Wissenschaftlicher Beirat Steuern der Ernst & Young GmbH, DStR 2014, 1309, 1312; a.A. Drüen in:
Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), BK, Art. 106 Rz 178 [213. Aktualisierung September 2021]: (neues) FAG dokumentiert
den Entfall des ursprünglichen Erhebungsanlasses).


(5) Da der ursprüngliche Gesetzeszweck für die Einführung des Solidaritätszuschlags auch in den Jahren 2020 und
2021 noch nicht entfallen ist, weil in diesem Zeitraum ein Mehrbedarf des Bundes zur Finanzierung der Ausgaben
im Zusammenhang mit der Herstellung der deutschen Einheit noch besteht, kommt es auf eine mögliche
"Umwidmung" des Solidaritätszuschlags für andere Zwecke nicht an (vgl. BFH-Urteil in BFHE 234, 250, BStBl II
2012, 43, Rz 28; zur Umwidmung in eine Ergänzungsabgabe zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie vgl. Woitok,
StuW 2021, 17; FG Baden-Württemberg, Urteil vom 16.05.2022 - 10 K 1693/21, EFG 2022, 1397, Rz 82 ff., Revision
unter IX R 9/22 anhängig). Die Frage der Zulässigkeit sowie die Voraussetzungen und Grenzen einer solchen
"Umwidmung" können daher offenbleiben.


59


b) Das SolZG 1995 i.d.F. durch Art. 4 des 2. FamEntlastG verstößt auch nicht gegen Art. 3 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 oder
Art. 14 GG.


60


aa) Wenngleich rund 90 % der Steuerpflichtigen seit dem Veranlagungszeitraum 2021 vom Solidaritätszuschlag
freigestellt sind (BTDrucks 19/14103, S. 2, 11; vgl. auch Hey, NJW 2021, 2777, 2779: "SolZ-Stumpf"), ergibt sich
daraus kein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG.


61


aaa) Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und
wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln. Er gilt für ungleiche Belastungen ebenso wie für ungleiche
Begünstigungen. Dabei ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, die er
mit gleichen Rechtsfolgen belegt und damit als "wesentlich gleich" qualifiziert. Diese Auswahl muss jedoch
sachgerecht in Bezug auf die jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regelungsbereiche erfolgen (vgl. z.B.
BVerfG-Beschlüsse vom 12.02.2003 - 2 BvL 3/00, BVerfGE 107, 218; vom 23.05.2006 - 1 BvR 1484/99, BVerfGE 115,
381; vom 08.12.2021 - 2 BvL 1/13, HFR 2022, 269, Rz 51). Je nach Regelungsgegenstand und
Differenzierungsmerkmalen ergeben sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz unterschiedliche Grenzen für den
Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse
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reichen. Differenzierungen bedürfen stets der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und
dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind (ständige Rechtsprechung, vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom
29.03.2017 - 2 BvL 6/11, BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082; vom 19.11.2019 - 2 BvL 22/14, 2 BvL 23/14,
2 BvL 24/14, 2 BvL 25/14, 2 BvL 26/14, 2 BvL 27/14, BVerfGE 152, 274, m.w.N.; in HFR 2022, 269, Rz 52; s. zum
Ganzen BFH-Vorlagebeschluss vom 17.11.2020 - VIII R 11/18, BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562, Rz 34).


Art. 3 Abs. 1 GG ist jedenfalls dann verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache ergebender
oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine gesetzliche Differenzierung oder Gleichbehandlung nicht
finden lässt (vgl. z.B. BVerfG-Beschlüsse vom 05.10.1993 - 1 BvL 34/81, BVerfGE 89, 132, und vom 18.07.2005 -
2 BvF 2/01, BVerfGE 113, 167, unter C.IV.2.). Willkür des Gesetzgebers liegt zwar nicht schon dann vor, wenn er
unter mehreren Lösungen nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste gewählt hat. Es genügt aber
Willkür im objektiven Sinn, d.h. die tatsächliche und eindeutige Unangemessenheit der Regelung in Bezug auf den
zu ordnenden Gesetzgebungsgegenstand. Der Spielraum des Gesetzgebers endet dort, wo die ungleiche
Behandlung der geregelten Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten
Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung fehlt (vgl. z.B.
BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 89, 132, unter C.I.; in BVerfGE 145, 106, BStBl II 2017, 1082, Rz 101, m.w.N.; in HFR
2022, 269, Rz 53; s. zum Ganzen BFH-Vorlagebeschluss in BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562, Rz 36).


63


Eine strengere Bindung des Gesetzgebers kann sich insbesondere ergeben, wenn und soweit sich die
Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten
auswirken kann (vgl. z.B. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 152, 274, Rz 98). Zudem verschärfen sich die
verfassungsrechtlichen Anforderungen, je weniger die Merkmale, an die die gesetzliche Differenzierung anknüpft,
für Einzelne verfügbar sind (vgl. nur BVerfG-Beschluss in HFR 2022, 269, Rz 54, m.w.N.).


64


bbb) Dem Steuergesetzgeber belässt Art. 3 Abs. 1 GG bei der Auswahl des Steuergegenstands ebenso wie bei der
Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichenden Entscheidungsspielraum. Der Gleichheitssatz bindet ihn an den
Grundsatz der Steuergerechtigkeit, der gebietet, die Belastung mit Finanzzwecksteuern an der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit auszurichten (vgl. z.B. BVerfG-Beschluss in BVerfGE 152, 274, Rz 99 f.). Das gilt insbesondere im
Einkommensteuerrecht, das auf die Leistungsfähigkeit des jeweiligen Steuerpflichtigen hin angelegt ist (vgl. nur
BVerfG-Beschluss in HFR 2022, 269, Rz 55, m.w.N.).


65


Im Interesse verfassungsrechtlich gebotener steuerlicher Lastengleichheit muss darauf abgezielt werden,
Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsfähigkeit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steuergerechtigkeit),
während (in vertikaler Richtung) die Besteuerung höherer Einkommen im Vergleich mit der Steuerbelastung
niedriger Einkommen dem Gerechtigkeitsgebot genügen muss (vgl. z.B. BVerfG-Urteil vom 09.12.2008 - 2 BvL 1/07,
2 BvL 2/07, 2 BvL 1/08, 2 BvL 2/08, BVerfGE 122, 210; BVerfG-Beschluss vom 15.12.2015 - 2 BvL 1/12, BVerfGE 141,
1). Unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung der betroffenen Steuerpflichtigen muss die Ausgestaltung
des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands folgerichtig im Sinne von belastungsgleich erfolgen (BVerfG-Beschlüsse
vom 11.11.1998 - 2 BvL 10/95, BVerfGE 99, 280, BStBl II 1999, 502; in BVerfGE 152, 274, Rz 100). Ausnahmen von
einer belastungsgleichen Ausgestaltung der mit der Wahl des Steuergegenstands getroffenen gesetzgeberischen
Entscheidung (folgerichtigen Umsetzung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands) bedürfen eines besonderen
sachlichen Grundes, der die Ungleichbehandlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen vermag (vgl. BVerfG-
Beschluss in HFR 2022, 269, Rz 56, m.w.N.).


66


Der rein fiskalische Zweck staatlicher Einnahmenerhöhung ist nicht als besonderer sachlicher Grund im
vorgenannten Sinne anzuerkennen (BVerfG-Beschluss in HFR 2022, 269, Rz 59, m.w.N.; s. zum Ganzen BFH-
Vorlagebeschluss in BFHE 271, 399, BStBl II 2021, 562, Rz 37). Ein solcher Grund kann dagegen in der Verfolgung
von Förderungs- oder Lenkungszwecken liegen. Denn der Gesetzgeber ist grundsätzlich nicht gehindert, mit Hilfe
des Steuerrechts aus Gründen des Gemeinwohls außerfiskalische Förder- und Lenkungsziele zu verfolgen. Er darf
nicht nur durch Ge- und Verbote, sondern ebenso durch mittelbare Verhaltenssteuerung auf Wirtschaft und
Gesellschaft gestaltend Einfluss nehmen. Der Bürger wird dann nicht rechtsverbindlich zu einem bestimmten
Verhalten verpflichtet, erhält aber durch Sonderbelastung eines unerwünschten Verhaltens oder durch steuerliche
Verschonung eines erwünschten Verhaltens ein finanzwirtschaftliches Motiv, sich für ein bestimmtes Tun oder
Unterlassen zu entscheiden. In der Entscheidung darüber, welche Sachverhalte, Personen oder Unternehmen
gefördert werden sollen, ist der Gesetzgeber weitgehend frei (vgl. z.B. BVerfG-Urteil vom 17.12.2014 - 1 BvL 21/12,
BVerfGE 138, 136, BStBl II 2015, 50, Rz 125). Insbesondere verfügt er über einen großen Spielraum bei der
Einschätzung, welche Ziele er für förderungswürdig hält. Er darf Verschonungen von der Steuer vorsehen, sofern er


67


Seite 11 von 13







ansonsten unerwünschte, dem Gemeinwohl unzuträgliche Effekte einer uneingeschränkten Steuererhebung
befürchtet (BVerfG-Beschluss in HFR 2022, 269, Rz 60 bis 62, m.w.N.).


Förderungs- und Lenkungsziele sind allerdings nur dann geeignet, rechtfertigende Gründe für steuerliche Be- oder
Entlastungen zu liefern, wenn entweder Ziel und Grenze der Lenkung mit hinreichender Bestimmtheit
tatbestandlich vorgezeichnet sind oder das angestrebte Förderungs- oder Lenkungsziel jedenfalls von einer
erkennbaren gesetzgeberischen Entscheidung getragen wird (vgl. z.B. BVerfG-Beschluss vom 22.06.1995 -
2 BvL 37/91, BVerfGE 93, 121, BStBl II 1995, 655).


68


ccc) In Anwendung dieser Grundsätze erweist sich die in der Staffelung des Solidaritätszuschlags ab 2021 liegende
Ungleichbehandlung der Steuerpflichtigen als gerechtfertigt.


69


(1) Bei Steuern, die wie die Einkommensteuer an der Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ausgerichtet sind, ist
die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zulässig und geboten. Deshalb kann der Gesetzgeber auch bei der
Ergänzungsabgabe, die im wirtschaftlichen Ergebnis eine Erhöhung der Einkommensteuer darstellt, solchen
Erwägungen Rechnung tragen (vgl. BVerfG-Beschlüsse in BVerfGE 32, 333, BStBl II 1972, 408, unter C.I.3.a; vom
02.10.1973 - 1 BvR 345/73, BVerfGE 36, 66, BStBl II 1973, 878, unter II.2.d, zum Stabilitätszuschlag als
Einkommensteuer). Der Finanzierungszweck als Hauptzweck der Abgabenerhebung schließt es nicht aus, dass der
Gesetzgeber zugleich Lenkungszwecke und/oder sozialpolitische Zwecke verfolgt (Hidien/Tehler, StBW 2010, 458,
459; Hidien in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hg.), BK, Art. 106 Rz 1433 [103. Aktualisierung Dezember 2002]; Papier,
Rechtswissenschaftliches Gutachten zur verfassungsrechtlichen Beurteilung der Erhebung des Solidaritätszuschlags
ab 2020, S. 25; Frank, a.a.O., S. 70, 111). Dies gilt für die Einkommensteuer und die Körperschaftsteuer
gleichermaßen wie für die Ergänzungsabgabe. Dabei können die Maßstäbe und Kriterien durchaus differieren
(Papier, Rechtswissenschaftliches Gutachten zur verfassungsrechtlichen Beurteilung der Erhebung des
Solidaritätszuschlags ab 2020, S. 26).


70


Vor diesem Hintergrund ist die ab 2021 bestehende Staffelung des Solidaritätszuschlags (Freigrenze mit Gleitzone)
gleichheitsrechtlich nicht zu beanstanden. Sie ist im Hinblick auf das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG)
gerechtfertigt (vgl. auch BVerfG-Beschluss in BVerfGE 29, 402, BStBl II 1971, 39, unter B.III.2.a, zum
Konjunkturzuschlag als Abgabe nichtsteuerlicher Art). Es liegen ‑‑im Hinblick auf Differenzierungsziel und Ausmaß
der Ungleichbehandlung‑‑ angemessene sachliche Gründe vor, die eine willkürliche Differenzierung ausschließen
(ebenso Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestags zur Verfassungsmäßigkeit des
Solidaritätszuschlags - WD 4 - 3000 - 099/19, S. 20; Brandis/Heuermann/Lindberg, § 1 SolZG Rz 1a; Tappe,
Stellungnahme zum öffentlichen Fachgespräch beim Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 27.06.2018,
Wortprotokoll der 14. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/14, Anlage 7, S. 9 [= S. 103 von 118 des Protokolls]; derselbe, NVwZ
2020, 517, 519; a.A. Hoch, DStR 2018, 2410, 2414; Papier in Festschrift Lehner, 2019, S. 511, 515; G. Kirchhof, DB
2021, 1039, 1040; Loritz, Stellungnahme zum öffentlichen Fachgespräch beim Finanzausschuss des Deutschen
Bundestags am 27.06.2018, Wortprotokoll der 14. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/14, Anlage 4, S. 4 [= S. 64 von 118 des
Protokolls]; kritisch auch Kube, DStR 2017, 1792, 1800; Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Kommentar zum
Grundgesetz, 15. Aufl., Art. 106 Rz 33; Heintzen in von Münch/Kunig, GGK, 7. Aufl., Rz 21 zu Art. 106).


71


(2) Der sog. Abschmelzung kann nicht mit Erfolg entgegengehalten werden, dass sich die Staffelung nicht
unmittelbar aus dem Erhebungszweck der Abgabe (Finanzierung der deutschen Wiedervereinigung) ergebe (vgl.
Kube, Verfassungsrechtliche Problematik der fortgesetzten Erhebung des Solidaritätszuschlags, Rechtsgutachten im
Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 2017, S. 20; derselbe, Verfassungsrechtliche Würdigung der
koalitionsvertraglichen Aussagen zum Solidaritätszuschlag, Kurzgutachten im Auftrag der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft, 2018, S. 5; derselbe, DStR 2017, 1792, 1800 und StuW 2022, 3, 3; G. Kirchhof, DB 2021, 1039,
1040). Warum eine entsprechende soziale Staffelung bei der Einkommensteuer verfassungskonform sein soll (vgl.
Tappe in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 32a Rz A 138), beim Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe
hingegen nicht, erschließt sich dem Senat nicht. Denn letztlich dient jede Steuer einem Finanzierungszweck und
dieser steht einer entsprechenden Staffelung nicht entgegen (Tappe, Stellungnahme zum öffentlichen
Fachgespräch beim Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 27.06.2018, Wortprotokoll der 14. Sitzung,
Protokoll-Nr. 19/14, Anlage 7, S. 9 [= S. 103 von 118 des Protokolls]).


72


(3) Auch ein verfassungswidriger, intransparenter Formenmissbrauch ist nicht gegeben (so aber Papier,
Rechtswissenschaftliches Gutachten zur verfassungsrechtlichen Beurteilung der Erhebung des Solidaritätszuschlags
ab 2020, S. 27; Hoch, DStR 2018, 2410, 2414). Denn der Tarifverlauf des Solidaritätszuschlags muss für sich
betrachtet werden. Es handelt sich um eine selbständige Steuer (BVerfG-Beschluss in BVerfGE 32, 333, BStBl II
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1972, 408, unter C.I.3.a; Frank, a.a.O., S. 21, 36, 110; Brandis/Heuermann/Lindberg, § 1 SolZG Rz 1a; Tappe, NVwZ
2020, 517, 520; Tappe, StuW 2022, 6, 8). Eine Änderung des Tarifverlaufs des Solidaritätszuschlags bewirkt nicht
zugleich eine Korrektur der einkommensteuerlichen Belastungen (Tappe, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung
durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-
Nr. 19/57, Anlage 9, S. 14 [= S. 179 von 183 des Protokolls]).


bb) Soweit die Kläger geltend machen, die Erhebung des Solidaritätszuschlags auf die Kapitalertragsteuer (§ 3
Abs. 1 Nr. 5 SolZG 1995) verstoße gegen Art. 3 Abs. 1 GG, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass sich die Kläger
insofern nicht auf eine Ungleichbehandlung berufen können, da alle ihre Einkünfte der Einkommensteuer und damit
dem Solidaritätszuschlag unterliegen. Ebenso wenig können sie sich mit Erfolg auf die Nichtanwendbarkeit der
Freigrenze auf die Einkommensteuer nach § 32d Abs. 3 und 4 EStG (§ 3 Abs. 3 Satz 2 SolZG 1995) berufen. In
diesem Zusammenhang ist im Verfahren zu Recht darauf hingewiesen worden, dass der Solidaritätszuschlag nur an
die im Einkommensteuerrecht vorgefundene Differenzierung anknüpft und § 3 Abs. 1 Nr. 5 SolZG 1995 den
Abgeltungsteuertarif aufgreift. Zudem sind die Zuschlagsteuern auch in die Günstigerprüfung nach § 32d Abs. 6
EStG einzubeziehen (vgl. dazu Hechtner, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des
Deutschen Bundestags am 04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 7, S. 9 [= S. 150
von 183 des Protokolls]).


74


cc) Ferner kann der Senat keinen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 GG feststellen. Zwar mag sich aus
der Ausgestaltung des Solidaritätszuschlags ab 2021 ergeben, dass in bestimmten Fällen die Einzelveranlagung
‑‑aufgrund besserer Ausnutzung der Freigrenze (§ 3 Abs. 3 Satz 1 SolZG 1995)‑‑ günstiger ist als die
Zusammenveranlagung (dazu Broer, Wirtschaftsdienst 2019, 697, 700). Derartige Reflexwirkungen sind jedoch
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Sie stellen eine Folge der Wirkungsweise des Ehegattensplittings (§ 32a
Abs. 5 EStG) dar. Ihnen kann durch (Nicht-)Ausübung des Wahlrechts nach § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG begegnet werden
(vgl. Tappe, Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung durch den Finanzausschuss des Deutschen Bundestags am
04.11.2019, Kurzprotokoll der 57. Sitzung, Protokoll-Nr. 19/57, Anlage 9, S. 13 [= S. 178 von 183 des Protokolls]; s.a.
Stöwhase/Teuber, Wirtschaftsdienst 2019, 871, zur vergleichbaren Problematik bei dem bis einschließlich 2020
geltenden Solidaritätszuschlag). Der Gesetzgeber ist nicht verpflichtet, die Zusammenveranlagung stets günstiger
als die Einzelveranlagung auszugestalten (vgl. zur Wahlrechtsausübung im Fall von Zuschlagsteuern BVerfG-
Beschluss vom 20.04.1966 - 1 BvR 16/66, BVerfGE 20, 40; FG Münster, Urteil vom 08.02.2019 - 4 K 3907/16 Ki,
juris, zum besonderen Kirchgeld).


75


dd) Schließlich liegt kein Verstoß gegen Art. 14 GG vor. Die Steuerbelastung fällt zwar in den Schutzbereich der
Eigentumsgarantie. Der Zugriff auf das durch Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Eigentum ist jedoch
verfassungsrechtlich gerechtfertigt, weil die Regelungen des SolZG 1995 als Inhalts- und Schrankenbestimmungen
i.S. von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG die Belastung mit einem Solidaritätszuschlag ermöglichen (vgl. BFH-Urteil in
BFH/NV 2011, 1685, Rz 45). Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist nicht verletzt (vgl. dazu BVerfG-Beschluss vom
18.01.2006 - 2 BvR 2194/99, BVerfGE 115, 97). Eine übermäßige Belastung geht mit einem Zuschlag von 5,5 % der
Bemessungsgrundlage bei den hier betroffenen höheren Einkommen nicht einher.
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4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.77
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Urteil vom 23. November 2022, I R 25/20
"Kosten für den Vermögensübergang" in § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006


ECLI:DE:BFH:2022:U.231122.IR25.20.0


BFH I. Senat


UmwStG 2006 § 12 Abs 2 S 1, GrEStG § 1 Abs 3


vorgehend FG München, 13. Mai 2020, Az: 6 K 75/19


Leitsätze


1. Die Zuordnung von Kosten zu den "Kosten für den Vermögensübergang" als Bestandteil des "außer Ansatz
bleibenden" Übernahmeergebnisses (§ 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006) folgt dem Veranlassungsprinzip.


2. Objektbezogene Aufwendungen ‑‑wie z.B. die Grunderwerbsteuer beim Übergang eines Grundstücks‑‑ erfüllen diese
Zuordnungsbedingung nicht. Bei der aufgrund einer sog. Anteilsvereinigung ausgelösten Grunderwerbsteuer fehlt es
aber an einem solchen Objektbezug; denn Gegenstand der Besteuerung nach § 1 Abs. 3 GrEStG ist nicht der
Anteilserwerb als solcher, sondern die durch ihn begründete Zuordnung aller Anteile in einer Hand, auf deren Grundlage
das Gesetz einen zivilrechtlich nicht eingetretenen grundstücksbezogenen Erwerbsvorgang fingiert (Senatsurteile vom
20.04.2011 - I R 2/10, BFHE 233, 251, BStBl II 2011, 761; vom 14.03.2011 - I R 40/10, BFHE 233, 393, BStBl II 2012,
281).


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts München, Außensenate Augsburg, vom 13.05.2020 - 6 K
75/19 wird als unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH, wurde im Rahmen einer Umstrukturierung (Anteilserwerb
und Einbringung) Alleingesellschafterin der GmbH alt; anschließend wurde die Beteiligungsgesellschaft auf die
Klägerin verschmolzen (Aufwärtsverschmelzung).


1


Bis zum ….2007 waren an der GmbH alt zu 38,5 % T, zu 2,5 % K und zu 59 % die B KG beteiligt. Die GmbH alt war
zu 100 % an einer weiteren GmbH (GmbH 1) sowie als Kommanditistin an einer KG (KG 1) beteiligt. Die KG 1 war
alleinige Kommanditistin einer weiteren KG (KG 2), die Eigentümerin der von der KG 1 genutzten
Betriebsgrundstücke war.


2


Mit Kaufvertrag vom ….2007 hat die B KG mit Wirkung zum ….2007 ihre Beteiligung an der GmbH alt an die
Klägerin verkauft. T und K haben ihre Anteile an der GmbH alt mit Einbringungsvertrag vom gleichen Tage gegen
Gewährung von Gesellschaftsrechten und Zahlung einer Barkomponente in die Klägerin eingebracht. Nach dieser
Einbringung war die Klägerin alleinige Gesellschafterin der GmbH alt.


3


Mit Vertrag vom ….2007 wurde (zum ….2007 mit steuerlicher Wirkung auf den 31.12.2006) die Verschmelzung der
GmbH alt auf die Klägerin beschlossen. Nach dieser Verschmelzung war die Klägerin alleinige Gesellschafterin der
GmbH 1 und der KG 1 und damit auch mittelbar Kommanditistin der KG 2. Die Gesellschaftsverhältnisse blieben bis
zum Jahr 2011 (Streitjahr) unverändert.


4
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Entscheidungsgründe


II.


Unter der Annahme, dass die Übertragungs- und Verschmelzungsvorgänge zum ….2007 den Tatbestand einer
mittelbaren Anteilsvereinigung in der Hand der Klägerin (§ 1 Abs. 3 des Grunderwerbsteuergesetzes ‑‑GrEStG‑‑)
erfüllen, wurde die Grunderwerbsteuer zunächst auf … € und dann nach Feststellung des Grundbesitzwerts durch
bestandskräftigen Bescheid vom 02.04.2013 auf … € festgesetzt.


5


Im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung qualifizierte der Prüfer die Grunderwerbsteuer als Kosten des
Vermögensübergangs i.S. des § 12 Abs. 2 Satz 1 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 (UmwStG 2006) und damit
als Teil des außer Ansatz bleibenden Übernahmeergebnisses der Klägerin aus der Aufwärtsverschmelzung und
rechnete den als Betriebsausgabe gebuchten Aufwand dem Einkommen außerbilanziell wieder hinzu. Dies
berücksichtigte der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) in Bescheiden vom 07.04.2015 über
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuermessbetrag 2011.


6


Nach erfolglosem Einspruch wies das Finanzgericht (FG) München, Außensenate Augsburg, die dagegen erhobene
Klage mit Urteil vom 13.05.2020 - 6 K 75/19 (GmbH-Rundschau ‑‑GmbHR‑‑ 2020, 980) als unbegründet ab.


7


Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer Revision, mit der sie die Verletzung von Bundesrecht geltend macht.8


Die Klägerin beantragt, unter Aufhebung des angefochtenen Urteils die Bescheide über Körperschaftsteuer und
Gewerbesteuermessbetrag 2011 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 04.12.2018 dahingehend zu ändern,
dass die Grunderwerbsteuer in Höhe von … € als Betriebsausgabe berücksichtigt wird.


9


Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.10


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG
hat ohne Rechtsfehler dahin erkannt, dass die nach § 1 Abs. 3 GrEStG gegenüber der Klägerin festgesetzte
Grunderwerbsteuer den Kosten für den Vermögensübergang nach § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 zuzuordnen ist.


11


1. Nach § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 bleibt bei der übernehmenden Körperschaft ein Gewinn oder ein Verlust in
Höhe des Unterschieds zwischen dem Buchwert der Anteile an der übertragenden Körperschaft und dem Wert, mit
dem die übergegangenen Wirtschaftsgüter zu übernehmen sind, abzüglich der Kosten für den Vermögensübergang,
außer Ansatz. Nach Satz 2 dieser Regelung ist § 8b des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) anzuwenden, soweit der
Gewinn im Sinne des Satzes 1 abzüglich der anteilig darauf entfallenden Kosten für den Vermögensübergang dem
Anteil der übernehmenden Körperschaft an der übertragenden Körperschaft entspricht.


12


§ 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 schließt danach die Kosten des Vermögensübergangs in die Ermittlung des
Übernahmeergebnisses mit ein; diese bleiben folglich mit dem Übernahmeergebnis steuerlich außer Ansatz. Dabei
sind sie ‑‑unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Entstehung‑‑ mit Wirkung zum Übertragungsstichtag zu berücksichtigen
und im Ergebnis ebenso zu behandeln wie nachträgliche Anschaffungskosten auf die Anteile an der Übertragerin
(Rödder in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., § 12 Rz 239, m.w.N.).


13


2. Die Einbeziehung der Übernahmekosten in das Übernahmeergebnis steht dabei gewissermaßen "in Konkurrenz zu
den allgemeinen Grundsätzen über die Aktivierung von Aufwendungen" (so Rödder in
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 12 Rz 240). Während die Finanzverwaltung zunächst auch sog.
objektbezogene Kosten der Übernehmerin als laufende Betriebsausgaben behandelt hatte (Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen ‑‑BMF‑‑ vom 25.03.1998, BStBl I 1998, 268, Rz 04.43), differenziert sie nunmehr,
da sie jeden Verschmelzungsvorgang als Veräußerungs- und Anschaffungsvorgang ansieht (BMF-Schreiben vom
11.11.2011, BStBl I 2011, 1314, Rz 00.02), zwischen den laufenden Kosten der Verschmelzung und den
aktivierungsfähigen objektbezogenen Kosten für den Erwerb des übergehenden Grundstücks oder anderer
Wirtschaftsgüter (BMF-Schreiben vom 18.01.2010, BStBl I 2010, 70). Als Kosten des Vermögensübergangs i.S. des
§ 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 sind danach zutreffend nur (noch) die nicht objektbezogenen Kosten des
übernehmenden Rechtsträgers ‑‑unabhängig vom Zeitpunkt der Entstehung‑‑ sowie die nicht objektbezogenen
Kosten, die dem übertragenden Rechtsträger zuzuordnen und nach dem steuerlichen Übertragungsstichtag
entstanden sind, zu berücksichtigen. Sie bewirken eine Minderung des Übernahmegewinns bzw. eine Erhöhung des
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Übernahmeverlustes. Sofern sie als laufender Aufwand beim übernehmenden Rechtsträger berücksichtigt worden
sind, muss eine entsprechende außerbilanzielle Korrektur erfolgen (BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 04.34).


3. Es ist danach zwar zutreffend, dass objektbezogene Aufwendungen ‑‑wie z.B. die Grunderwerbsteuer beim
Übergang von Grundstücken‑‑ grundsätzlich nicht zu den "Kosten für den Vermögensübergang", sondern zu den
Anschaffungs(neben)kosten gehören (vgl. Rödder in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O., § 12 Rz 242; Schmitt in
Schmitt/Hörtnagl, Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 9. Aufl., § 12 UmwG Rz 36;
Schlösser/Reichl/Rapp in Sagasser/Bula/Brünger, Umwandlungen, 5. Aufl., § 11 Rz 129 und 448; alle m.w.N.). Der
Senat hat allerdings bereits entschieden, dass die aufgrund der sog. Anteilsvereinigung ausgelösten
Grunderwerbsteuern Gegenstand der Besteuerung nach § 1 Abs. 3 GrEStG nicht der Anteilserwerb als solcher,
sondern die durch ihn begründete Zuordnung aller Anteile in einer Hand ist, auf deren Grundlage das Gesetz einen
zivilrechtlich nicht eingetretenen grundstücksbezogenen Erwerbsvorgang fingiert (Senatsurteile vom 20.04.2011 -
I R 2/10, BFHE 233, 251, BStBl II 2011, 761; vom 14.03.2011 - I R 40/10, BFHE 233, 393, BStBl II 2012, 281).


15


4. Das FG hat die im Rahmen einer Anteilsvereinigung angefallenen Grunderwerbsteuern rechtsfehlerfrei als
"Kosten für den Vermögensübergang" i.S. des § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 qualifiziert.


16


a) Zur Auslegung des Rechtsbegriffs werden in der Literatur im Wesentlichen zwei Auffassungen vertreten:
Überwiegend wird in diesem Zusammenhang ausgeführt, die Kostenzuordnung richte sich grundsätzlich nach dem
Veranlassungsprinzip und es sei danach zu entscheiden, wessen Sphäre die entsprechenden Kosten zuzuordnen
seien (Stimpel, GmbHR 2012, 199, 200; Haarmann, Jahrbuch der Fachanwälte für Steuerrecht 2012/2013, 343 ff.;
Krohn, Der Betrieb ‑‑DB‑‑ 2018, 1755, 1757; Brühl/Weiss, GmbHR 2020, 980, 983; Schmitt in Schmitt/Hörtnagl,
a.a.O., § 12 UmwG Rz 35; Stimpel/Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 12 UmwStG
Rz 54; Brandis/Heuermann/Klingberg, § 12 UmwStG Rz 46; s.a. Rödder in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O.,
§ 12 Rz 235; wohl einschränkend Holle/Weiss, Deutsches Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2018, 167, 172; ähnlich Kuhr, Die
Unternehmensbesteuerung 2016, 729, 737; Ronneberger, Neue Wirtschaftsbriefe ‑‑NWB‑‑ 2017, 954, 956). Andere
sind der Ansicht, der Begriff der Kosten für den Vermögensübergang sei ausschließlich final zu bestimmen
(Henerichs/Stadje, Finanz-Rundschau 2011, 890, 894; Ergenzinger/Solowieff, DStR 2020, 2844, 2847; s.a.
Fleischer/Schumann/Peterich, NWB 2021, 3401, 3407; Sächsisches FG, Urteil vom 23.01.2017 - 6 K 1187/16,
Deutsches Steuerrecht/Entscheidungsdienst 2017, 596).


17


b) Der Senat folgt der erstgenannten Auffassung.18


aa) Der Klägerin ist zwar zunächst einzuräumen, dass der Wortlaut des § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 zu dieser
Rechtsfrage nicht eindeutig ist. "Kosten für den Vermögensübergang" können sowohl alle Kosten sein, die im Sinne
einer wirtschaftlichen Veranlassung für den Vermögensübergang aufgewendet werden (s. z.B. Krohn, DB 2018,
1755, 1758), als auch Kosten, die mit der Absicht der Ermöglichung einer Vermögensübertragung (finales Element)
getätigt werden (s. z.B. Ergenzinger/Solowieff, DStR 2020, 2844, 2845 f.).


19


bb) Für die erstgenannte Auslegung spricht aber der mit der Regelung verfolgte Zweck. Die Sätze 1 und 2 in § 12
Abs. 2 UmwStG 2006 sollen bewirken, dass das verschmelzungsbedingte Übertragungsergebnis auf der Ebene der
übernehmenden Körperschaft wie der Gewinn aus der Veräußerung einer Beteiligung i.S. des § 8b Abs. 2 Satz 1 KStG
behandelt wird (Begründung des Entwurfs der Bundesregierung zum Gesetz über steuerliche Begleitmaßnahmen
zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften, BTDrucks
16/2710, S. 41, und Bericht des Finanzausschusses, BTDrucks 16/3369, S. 10; s.a. Senatsurteile vom 09.01.2013 -
I R 24/12, BFHE 240, 115, BStBl II 2018, 509; vom 26.09.2018 - I R 16/16, BFHE 263, 131, BStBl II 2020, 206).
Daraus lässt sich mit dem FG schließen, dass aus Gleichbehandlungsgründen die "Kosten für den
Vermögensübergang" nicht nach anderen Grundsätzen ermittelt werden dürfen als die Veräußerungskosten i.S. des
§ 8b Abs. 2 KStG. Im genannten Gesetzentwurf (BTDrucks 16/2710, S. 39) wird ausgeführt, dass in die Ermittlung des
Übernahmeergebnisses "auch" die Übernahmekosten einzubeziehen sind. Das wiederum spricht dafür, dass nicht
nur und ausschließlich Kosten gemeint sein können, die unmittelbar mit der Absicht der Ermöglichung einer
Vermögensübertragung im engeren Sinne getätigt werden. Im Bericht des Finanzausschusses (BTDrucks 16/3369,
S. 10) wird zudem ein direkter Bezug zu § 4 Abs. 4 UmwStG 2006 sowie zu § 8b KStG hergestellt. Der Auffassung,
der Wortlaut des § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 sei einer solchen teleologischen Auslegung unzugänglich (so
Ergenzinger/Solowieff, DStR 2020, 2844, 2846), ist nicht zu folgen.


20


cc) Für die vorgenannte Auslegung und die Gleichstellung mit Veräußerungskosten spricht zudem der systematische
Aspekt, dass Umwandlungsvorgänge insgesamt als Anschaffungs- und Veräußerungsvorgänge behandelt werden
(Senatsurteile vom 24.01.2018 - I R 48/15, BFHE 261, 8, BStBl II 2019, 45; vom 18.11.2020 - I R 25/18, BFHE 271,
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421, BStBl II 2021, 732; BMF-Schreiben in BStBl I 2011, 1314, Rz 00.02; a.A. Ergenzinger/Solowieff, DStR 2020,
2844, 2847; Holle/Weiss, DStR 2018, 167, 171). Nach der ständigen Senatsrechtsprechung werden insoweit die
Veräußerungskosten von den laufenden Betriebsausgaben nicht (mehr) danach abgegrenzt, ob sie "in unmittelbarer
sachlicher Beziehung" zu dem Veräußerungsgeschäft stehen, sondern danach, ob ein Veranlassungszusammenhang
zu der Veräußerung besteht. Abzustellen ist auf das "auslösende Moment" für die Entstehung der Aufwendungen
und ihre größere Nähe zur Veräußerung oder zum laufenden Gewinn (Senatsurteile vom 27.03.2013 - I R 14/12,
BFH/NV 2013, 1768; vom 12.03.2014 - I R 45/13, BFHE 245, 25, BStBl II 2014, 719). Auf das auslösende Moment ist
insoweit aus Gründen des Gleichklangs auch für § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 abzustellen (Stimpel, GmbHR
2012, 199, 200; Krohn, DB 2018, 1755, 1757).


c) Es unterliegt insoweit nach den Ausführungen im Senatsurteil in BFHE 233, 251, BStBl II 2011, 761 auch keinen
Zweifeln, dass die Grunderwerbsteuer im Falle der Anteilsvereinigung zwar nicht zweckgerichtet im Sinne eines
inneren, finalen Zweckzusammenhangs für die Anschaffung aufgewendet wird, dass der fingierte Erwerb aber für
die Entstehung der Aufwendungen ursächlich im Sinne eines Veranlassungszusammenhangs in der Sphäre der
Übernehmerin ist (Stimpel, GmbHR 2012, 199, 202; Stimpel/Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 12
UmwStG Rz 57; Brandis/Heuermann/Klingberg, § 12 UmwStG Rz 47; a.A. mit Blick auf § 13 Nr. 5 GrEStG
Ronneberger, NWB 2017, 954, 961). Das Veranlassungsprinzip wird insoweit nicht durch die
(naturwissenschaftliche) Kausalität, sondern durch das Prinzip der wertenden Selektion der Aufwandsursachen
gekennzeichnet (dazu Senatsurteile vom 18.04.2018 - I R 37/16, BFHE 261, 166, BStBl II 2019, 73; vom 09.06.2021 -
I R 32/17, BFHE 273, 475).


22


d) Bei der im Streitfall maßgebenden Veranlassungsprüfung kommt es ausschließlich darauf an, ob die
bestandskräftige Grunderwerbsteuerfestsetzung zu einer wirtschaftlichen Belastung der Klägerin geführt hat und
durch den verschmelzungsbedingten Übergang der Kommanditbeteiligung veranlasst ist. Das ist zu bejahen und es
ist insoweit irrelevant, ob die Grunderwerbsteuer in der Sache rechtmäßig festgesetzt worden ist bzw. der
bestandskräftig gewordenen Festsetzung "Tatbestandswirkung" zukommen kann. Gegenstand der Besteuerung nach
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG ist die durch die Verschmelzung herbeigeführte Zuordnung aller Anteile in einer Hand. Mit
dem Anteilserwerb wird deshalb grunderwerbsteuerrechtlich derjenige, in dessen Hand sich die Anteile vereinigen,
so behandelt, als habe er die Grundstücke von der Gesellschaft erworben, deren Anteile sich in seiner Hand
vereinigen. Das Gesetz fingiert also mit Hilfe des Ersatztatbestandes der Anteilsvereinigung einen zivilrechtlich
nicht vorhandenen grundstücksbezogenen Erwerbsvorgang (Senatsurteil in BFHE 233, 251, BStBl II 2011, 761).
Dieser stellt den maßgeblichen Besteuerungsgrund dar, so dass die Grunderwerbsteuer durch den Übergang der
Kommanditbeteiligung anfällt (Urteil des Bundesfinanzhofs vom 26.03.1992 - IV R 121/90, BFHE 168, 419, BStBl II
1992, 1038). Im maßgeblichen Grunderwerbsteuerbescheid wird in den Erläuterungen entsprechend auch
ausgeführt, dass "durch Übertragungs- und Verschmelzungsvertrag vom ...2007" mindestens 95 % der Anteile an der
KG 2 in einer Hand vereinigt worden sind. Insoweit wird deutlich, dass "die Verschmelzung zur Steuerbarkeit" führt
(so die Forderung bei Brühl/Weiss, GmbHR 2020, 980, 982) und Letztere nicht etwa auf der Einbringung vom ...2007
beruht.
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5. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.24
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Urteil vom 30. August 2022, X R 17/21
Auch im Anwendungsbereich des § 2 Abs. 5 GewStG kein Abzug vorweggenommener Betriebsausgaben bei der
Gewerbesteuer


ECLI:DE:BFH:2022:U.300822.XR17.21.0


BFH X. Senat


GewStG § 2 Abs 1 S 1, GewStG § 2 Abs 1 S 2, GewStG § 2 Abs 4, GewStG § 2 Abs 5, GewStG § 5 Abs 2, EStG § 15 Abs 2 S
1, GG Art 3 Abs 1, GG Art 12 Abs 1, EUGrdRCh Art 15, EUGrdRCh Art 16, EUGrdRCh Art 51 Abs 1 S 1 Halbs 2, GewStG VZ
2017 , EStG § 15 Abs 1 S 1 Nr 1 S 1, EStG VZ 2017


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 29. Juli 2021, Az: 3 K 1383/20


Leitsätze


1. Die Annahme eines Gewerbebetriebs im gewerbesteuerrechtlichen Sinne setzt das Vorliegen sämtlicher
Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 2 EStG voraus; insbesondere die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr. Vorab (vor Betriebseröffnung) entstandene Betriebsausgaben sind daher gewerbesteuerrechtlich unbeachtlich.


2. Diese allgemeinen Grundsätze gelten auch im Fall eines (von § 2 Abs. 5 GewStG erfassten) Betriebsübergangs im
Ganzen.


3. Die Gewährleistungen der EUGrdRCh gelten nach ihrem Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 für die Mitgliedstaaten
ausschließlich bei Durchführung des Rechts der Union, nicht aber bei der Durchführung von nicht harmonisierten Teilen
des nationalen Rechts.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 29.07.2021 - 3 K 1383/20
aufgehoben, soweit darin der Klage stattgegeben worden ist.


Die Klage wird abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


 


Der Kläger und Revisionsbeklagte (Kläger) pachtete ab dem 01.12.2017 einen Imbissbetrieb einschließlich Inventar
von der bisherigen Betreiberin an, die zugleich Eigentümerin des betrieblich genutzten Grundstücks ist. Im
Dezember 2017 renovierte er die angepachteten Räume; in dieser Zeit blieb der Imbiss geschlossen. Im Januar 2018
eröffnete er den Imbissbetrieb für Gäste. Seinen Gewinn ermittelt er durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung.


1


In seiner Gewinnermittlung für das Streitjahr 2017 wies der Kläger ein Ergebnis von ./. 15.531,62 € aus (vorab
entstandene Betriebsausgaben). Davon entfielen auf den Monat Dezember 2017 ./. 8.489,89 €. In seiner
Gewerbesteuererklärung gab der Kläger einen Gewerbeertrag von ./. 15.532 € an.


2


Der Beklagte und Revisionskläger (Finanzamt ‑‑FA‑‑) setzte den Gewerbesteuermessbetrag 2017 im angefochtenen
Bescheid vom 17.10.2019 auf 0 € fest und legte dabei einen Gewinn aus Gewerbebetrieb sowie einen
Gewerbeertrag von jeweils 0 € zugrunde. Ein Betrieb im Sinne des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) sei erst ab dem
Zeitpunkt der Beteiligung des Klägers am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr anzunehmen. Dies sei hier die
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Betriebseröffnung im Januar 2018. Die vorhergehende Renovierung stelle eine gewerbesteuerrechtlich
unbeachtliche Vorbereitungshandlung dar.


Hiergegen brachte der Kläger vor, er habe sich schon durch die Kontaktaufnahme zur Maklerin (vor Juli 2017), den
Abschluss eines Pachtvorvertrags (09.08.2017) und diverse weitere Tätigkeiten am allgemeinen wirtschaftlichen
Verkehr beteiligt. Jedenfalls habe er am 01.12.2017 einen stehenden Gewerbebetrieb übernommen. Damit erlösche
die Gewerbesteuerpflicht des Verpächters; beim Pächter beginne sie neu. Der Steuergegenstand habe sich durch
den Betriebsübergang nicht verändert. Der Kläger habe im Dezember 2017 erste Waren eingekauft, Kontakte zu
anderen Unternehmern gehabt, Aktionen durchgeführt, die auf die bevorstehende Wiedereröffnung hinweisen
sollten, und ein Inserat geschaltet. Hätte ein anderer Unternehmer seinen laufenden Betrieb für einen Monat
unterbrochen, um seine Räume zu modernisieren, und anschließend sein Geschäft mit einer Wiedereröffnungsfeier
fortgeführt, wären seine Betriebsausgaben auch gewerbesteuerrechtlich lückenlos berücksichtigt worden. Das
Ergebnis, dass zwar die ab Januar 2018 erzielten Früchte der im Jahr 2017 geleisteten Betriebsausgaben der
Gewerbesteuer unterliegen sollen, nicht aber die hierfür notwendigen Betriebsausgaben selbst, verstoße gegen den
Gleichheitsgrundsatz.


4


Nach erfolglosem Einspruchsverfahren gab das Finanzgericht (FG) der Klage teilweise statt und legte der
Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags das im Dezember 2017 erzielte Ergebnis von ./. 8.489,89 € zugrunde
(Entscheidungen der Finanzgerichte ‑‑EFG‑‑ 2021, 2003). Zwar seien bis einschließlich November 2017 alle
Tätigkeiten des Klägers als gewerbesteuerrechtlich unbeachtliche Vorbereitungshandlungen anzusehen. Zum
01.12.2017 habe der Kläger jedoch gemäß § 2 Abs. 5 GewStG einen Imbissbetrieb neu gegründet. Der Verpächter
unterhalte bei einer Betriebsverpachtung im Ganzen zwar keinen werbenden Betrieb mehr. Dies bedeute aber nicht,
dass kein Gewerbebetrieb mehr bestehe. Die für die Anwendung des § 2 Abs. 5 GewStG erforderliche Übertragung
der wesentlichen Betriebsgrundlagen sei auch bei deren Verpachtung gegeben. Der Zeitraum von der
Betriebsgründung am 01.12.2017 bis zum Beginn der Abgabe von Speisen und Getränken im Januar 2018 sei gemäß
§ 2 Abs. 4 GewStG als vorübergehende Unterbrechung des neu gegründeten und damit in Gang gesetzten
Gewerbebetriebs unschädlich.


5


Mit seiner Revision rügt das FA, das FG habe zu Unrecht die Neugründungsfiktion des § 2 Abs. 5 Satz 2 GewStG mit
dem "In-Gang-Setzen" gleichgesetzt. Rechtsfolge des § 2 Abs. 5 GewStG sei ‑‑im Gegensatz zu der bis in die 1940er
Jahre geltenden Rechtslage‑‑ gerade nicht, dass die sachliche Gewerbesteuerpflicht auf den neuen Unternehmer
übergehe. Vielmehr werde eine vom bisherigen Unternehmen unabhängige Neugründung fingiert. Damit fehle es an
der Unternehmensidentität. Die fingierte Neugründung sei nicht anders als eine gewöhnliche Neugründung zu
behandeln. § 2 Abs. 5 GewStG fingiere keinen lückenlosen Übergang und mache daher die einzelfallbezogene
Prüfung des Beginns der sachlichen Gewerbesteuerpflicht nicht entbehrlich. Die Bedeutung der Vorschrift bestehe
vielmehr im Ausschluss des Übergangs eines festgestellten Gewerbeverlusts (§ 10a Satz 8 GewStG) und in einer
Verkürzung des Erhebungszeitraums (§ 14 Satz 3 GewStG). Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung
beginne die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr bei Betrieben des Gastgewerbes erst mit ihrer
Eröffnung für das Publikum. Eine bloße Tätigkeit am Beschaffungsmarkt ‑‑wie hier vom Kläger im Dezember 2017
ausgeübt‑‑ genüge hingegen nicht.


6


Das FA beantragt,
das angefochtene Urteil aufzuheben, soweit das FG der Klage stattgegeben hat, und die Klage abzuweisen.


7


Der Kläger beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


8


Er vertritt die Auffassung, aus der Formulierung des § 2 Abs. 5 Satz 2 GewStG sei zu schließen, dass mit der
Neugründung der Übergang abgeschlossen sei und die Gewerbesteuerpflicht des Übernehmers beginne. Einer
besonderen Ingangsetzung bedürfe es nicht. Ein stehender Gewerbebetrieb werde mit seinem Übergang auf einen
Dritten nicht in die Phase einer Neugründung versetzt. Er sei bereits vorhanden und könne in der bisherigen Form
weiterbetrieben werden.


9


Die Freiheit des Unternehmers, sein Unternehmen für die Ausführung von Reparaturen kurzfristig zu unterbrechen,
sei sowohl durch Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) als auch durch Art. 15, 16 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union (EUGrdRCh) geschützt.
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Entscheidungsgründe


II.


Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Abweisung der Klage
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).


11


Im Ausgangspunkt zutreffend hat das FG seiner Entscheidung die ständige höchstrichterliche Rechtsprechung
zugrunde gelegt, wonach bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften vorweggenommene
Betriebsausgaben ‑‑ebenso wie Veräußerungs- und Aufgabegewinne (insoweit für Personengesellschaften
eingeschränkt durch § 7 Satz 2 GewStG)‑‑ nicht beim Gewerbeertrag zu berücksichtigen sind (dazu unten 1.).
Entgegen der Auffassung des FG gilt dies aber auch in den von § 2 Abs. 5 GewStG erfassten Fällen, die dadurch
gekennzeichnet sind, dass ein Gewerbebetrieb im Ganzen auf einen anderen Unternehmer übergeht (unten 2.). § 2
Abs. 4 GewStG ist im Streitfall nicht anwendbar (unten 3.). Ein Verstoß gegen die vom Kläger angeführten
Grundrechte ist in dieser Rechtslage nicht zu sehen (unten 4.).


12


1. Der Gewerbesteuer unterliegt jeder stehende Gewerbebetrieb, soweit er im Inland betrieben wird (§ 2 Abs. 1
Satz 1 GewStG). Unter dem Begriff "Gewerbebetrieb" ist ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des
Einkommensteuergesetzes (EStG) zu verstehen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 GewStG). Gewerbeertrag ist der nach den
Vorschriften des EStG oder des Körperschaftsteuergesetzes zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der bei
der Ermittlung des Einkommens für den dem gewerbesteuerlichen Erhebungszeitraum entsprechenden
Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen ist, vermehrt und vermindert um die in §§ 8 und 9 bezeichneten Beträge
(§ 7 Satz 1 GewStG).


13


a) Aus diesen Regelungen hat die höchstrichterliche Rechtsprechung seit jeher den Schluss gezogen, dass die
Annahme eines "Gewerbebetriebs" im gewerbesteuerrechtlichen Sinne das Vorliegen sämtlicher
Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 2 EStG voraussetzt (Urteile des Bundesfinanzhofs ‑‑BFH‑‑ vom 24.04.1980 -
IV R 68/77, BFHE 131, 70, BStBl II 1980, 658, unter 1., und vom 20.11.2003 - IV R 5/02, BFHE 204, 471, BStBl II
2004, 464, unter II.1.). Soweit sich in jüngeren Entscheidungen zusätzlich die Formulierung findet, dass der
Gewerbebetrieb "in Gang gesetzt worden" sein muss (z.B. BFH-Entscheidungen vom 14.04.2011 - IV R 52/09, BFHE
233, 257, BStBl II 2011, 929, Rz 33; vom 30.08.2012 - IV R 54/10, BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927; vom
28.11.2012 - IV B 11/12, BFH/NV 2013, 773, Rz 21, und vom 13.10.2016 - IV R 21/13, BFHE 256, 156, BStBl II 2017,
475, Rz 38), ist darin lediglich eine Umschreibung dafür zu sehen, dass nur aktive Betriebe der Gewerbesteuer
unterliegen (vgl. auch das BFH-Urteil vom 26.03.1985 - VIII R 260/81, BFHE 143, 368, BStBl II 1985, 433, unter b,
wo die Begriffe "in Gang gesetzt" und "eröffnet" gleichgesetzt werden).


14


Zu den Tatbestandsmerkmalen des § 15 Abs. 2 EStG gehört auch die (aktuelle) Beteiligung am allgemeinen
wirtschaftlichen Verkehr. Einnahmen und Ausgaben (bei der im Streitfall einschlägigen Gewinnermittlung nach § 4
Abs. 3 EStG) bzw. Aufwendungen und Erträge (bei Gewinnermittlung durch Betriebsvermögensvergleich), die vor
dem Zeitpunkt anfallen, zu dem erstmals sämtliche Tatbestandsmerkmale des § 15 Abs. 2 EStG erfüllt werden
(insbesondere vor Beginn der Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr), sind daher
gewerbesteuerrechtlich bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften (u.a. für Kapitalgesellschaften, die
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts sowie die Unternehmen
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts gelten aufgrund der Sonderregelungen in § 2 Abs. 2, 3 GewStG
und § 2 der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung abweichende Grundsätze) nicht zu berücksichtigen, weil es
insoweit noch an einem tauglichen Steuergegenstand fehlt. Entscheidend ist, wann die Voraussetzungen für die
erforderliche Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsächlich erfüllt sind, so dass das Unternehmen
sich daran mit eigenen gewerblichen Leistungen beteiligen kann (BFH-Urteile vom 22.11.1994 - VIII R 44/92, BFHE
176, 138, BStBl II 1995, 900, unter II.1.a; vom 05.03.1998 - IV R 23/97, BFHE 186, 142, BStBl II 1998, 745, unter 1.a,
und vom 12.05.2016 - IV R 1/13, BFHE 255, 65, BStBl II 2017, 489, Rz 26).


15


Damit wirken sich vorweggenommene (vorab entstandene) Betriebsausgaben gewerbesteuerrechtlich nicht aus (zu
Einzelheiten und Nachweisen s. ausführlich unten c). Umgekehrt sind am Ende des Lebenszyklus eines von einem
Einzelunternehmer oder einer Personengesellschaft (insoweit seit 2002 eingeschränkt durch § 7 Satz 2 GewStG)
getragenen Gewerbebetriebs Veräußerungs- und Aufgabegewinne vom Gewerbeertrag auszunehmen (vgl. BFH-
Urteil vom 02.05.1990 - VIII R 204/85, BFH/NV 1990, 801, m.w.N.).


16


b) Dieses Ergebnis folgt aus dem Wesen der Gewerbesteuer als einer auf den tätigen Betrieb bezogenen Real-(Sach-17


Seite 3 von 8







)Steuer (BFH-Urteile vom 05.11.1957 - I 325/56 U, BFHE 65, 559, BStBl III 1957, 448, und vom 11.03.1982 -
IV R 25/79, BFHE 136, 204, BStBl II 1982, 707, unter 1.). Es kommt für die Gewerbesteuer nicht auf die persönliche
Steuerpflicht eines Unternehmers, sondern auf die sachliche Steuerpflicht des Steuerobjekts an; diese beginnt mit
dem Zeitpunkt, in dem der Betrieb in Gang gesetzt worden ist (BFH-Urteile vom 10.03.1960 - IV 105/58,
Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung ‑‑HFR‑‑ 1961, 51, und vom 19.08.1977 - IV R 107/74, BFHE 123, 352,
BStBl II 1978, 23, unter 1.). Gegenstand der Gewerbesteuer ist nur der auf den laufenden Betrieb entfallende, durch
eigene gewerbliche Leistungen entstandene Gewinn (BFH-Urteile in BFHE 176, 138, BStBl II 1995, 900, und in BFHE
255, 65, BStBl II 2017, 489, Rz 25).


Damit weisen die Begriffe des gewerblichen Unternehmens (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) und des Gewerbebetriebs
(§ 2 Abs. 1 GewStG) in zeitlicher Hinsicht Unterschiede dergestalt auf, dass das einkommensteuerrechtlich relevante
Unternehmen ‑‑und damit das Erzielen gewerblicher Einkünfte‑‑ früher beginnen und später enden kann als der
Gewerbebetrieb i.S. des § 2 Abs. 1 GewStG (Beschluss des Großen Senats des BFH vom 25.06.1984 - GrS 4/82, BFHE
141, 405, BStBl II 1984, 751, unter C.III.3.b aa (1)). Für die im Vergleich zur Einkommensteuer unterschiedliche
Handhabung ist entscheidend, dass die persönliche Einkommensteuerpflicht sich nach § 1 EStG richtet und damit
allein von der Existenz der natürlichen Person, nicht aber von der Existenz eines Gewerbebetriebs abhängig ist (vgl.
BFH-Urteil in BFHE 123, 352, BStBl II 1978, 23, unter 1.). Die Einkommensteuer als vom Leistungsfähigkeitsprinzip
beherrschte Personensteuer muss sämtliche betriebliche Handlungen des Steuerpflichtigen von der ersten
Vorbereitungshandlung bis zur Veräußerung oder Entnahme des letzten betrieblichen Wirtschaftsguts erfassen; die
Gewerbesteuer ist als Sachsteuer hingegen auf den tätigen Betrieb bezogen und wird durch das Äquivalenzprinzip
geprägt, so dass ihr Gegenstand nur der auf den laufenden Betrieb entfallende Gewinn ist (vgl. BFH-Urteile in BFHE
136, 204, BStBl II 1982, 707, unter 1.; vom 17.04.1986 - IV R 100/84, BFHE 146, 457, BStBl II 1986, 527, unter 1.;
vom 27.10.1992 - VIII R 30/90, BFH/NV 1993, 264, unter II.2.; in BFHE 176, 138, BStBl II 1995, 900, unter II.1.a; in
BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, Rz 20, und in BFHE 256, 156, BStBl II 2017, 475, Rz 38).


18


c) Auf dieser Grundlage hat der BFH beispielsweise entschieden, dass bei einem Handelsunternehmen der
Gewerbebetrieb erst mit der Eröffnung des Ladenlokals beginnt (BFH-Urteil in BFHE 123, 352, BStBl II 1978, 23,
unter 2.; ebenso für ein Tischlerunternehmen mit Möbelhandel BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927,
Rz 21). Der Zeitpunkt der Eröffnung ist auch maßgeblich, wenn der Steuerpflichtige zunächst ein Hotelgebäude
errichtet (BFH-Urteil in BFHE 143, 368, BStBl II 1985, 433, unter b). Bei einem Herstellungsunternehmen kommt es
auf den Beginn der Produktion an (BFH-Urteile vom 10.01.1964 - III 282/61, HFR 1964, 233, und in BFHE 176, 138,
BStBl II 1995, 900, unter II.1.a), beim Betreiber eines Windparks auf die Fertigstellung und Inbetriebnahme der
Anlagen (BFH-Urteil in BFHE 233, 257, BStBl II 2011, 929, Rz 34).


19


Dementsprechend hat der BFH einen gewerbesteuerlichen Abzug abgelehnt für Rechtsanwaltskosten, die die
Betriebsgründung vorbereiten sollten (BFH-Urteil in HFR 1961, 51), vor Betriebseröffnung geleistete Aufwendungen
für Maklerprovision, Beratungskosten, Inserate, Büromaterial, Gebühren (BFH-Urteil in BFHE 123, 352, BStBl II 1978,
23), Aufwendungen für die Anmietung eines Geschäftslokals und die Einstellung eines leitenden Mitarbeiters vor
Betriebseröffnung (BFH-Urteil in BFHE 238, 198, BStBl II 2012, 927, Rz 21) sowie allgemein für Anlaufkosten (BFH-
Urteil in BFH/NV 1993, 264, unter II.2.).


20


d) Legt man dies zugrunde, ist der Imbissbetrieb des Klägers erst mit seiner Eröffnung für die Kundschaft im Januar
2018 als Steuergegenstand des Gewerbesteuerrechts anzusehen. Bei allen vom Kläger im Dezember 2017
ausgeübten Tätigkeiten handelt es sich um Vorbereitungshandlungen. Solche Geschäfte, die ausschließlich auf der
Erwerbsseite, nicht aber auf der Absatzseite getätigt werden, sind nicht geeignet, eine Teilnahme am
Marktgeschehen ‑‑und damit eine Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr als eines der kumulativ zu
erfüllenden Merkmale des § 15 Abs. 2 EStG‑‑ zu begründen (BFH-Urteil vom 13.12.1995 - XI R 43-45/89, BFHE 179,
353, BStBl II 1996, 232, unter III.2.e). Die entsprechenden Ausgaben sind daher zwar einkommensteuerlich als
vorweggenommene Betriebsausgaben abziehbar, gewerbesteuerlich hingegen nicht zu berücksichtigen.


21


e) Der Senat sieht weder aufgrund des Vorbringens des Klägers noch anderweitig Anlass, eine Änderung dieser
feststehenden und durch alle mit dem Gewerbesteuerrecht befassten Senate des BFH getragenen Rechtsprechung
vorzunehmen. Zu den vom Kläger angeführten Schwierigkeiten, die vor der Eröffnung eines Geschäftslokals zu
überwinden seien, hat der BFH schon im Urteil in BFHE 123, 352, BStBl II 1978, 23 (unter 2.) ausgeführt, dass diese
nicht dazu führen könnten, vom Wortlaut des § 2 Abs. 1 Satz 1 GewStG abzuweichen; zu den vom Kläger
behaupteten vermeintlichen Grundrechtsverstößen s. noch unten 4.
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2. Entgegen der Auffassung des FG enthält § 2 Abs. 5 GewStG keine Ausnahme von diesen allgemeinen
Grundsätzen.


23


Nach dieser Regelung, die Fallgestaltungen erfasst, in denen ein Gewerbebetrieb im Ganzen auf einen anderen
Unternehmer übergeht, gilt der Gewerbebetrieb als durch den bisherigen Unternehmer eingestellt (§ 2 Abs. 5 Satz 1
GewStG). Der Gewerbebetrieb gilt als durch den anderen Unternehmer neu gegründet, wenn ‑‑was im vorliegenden
Fall nicht in Betracht kommt‑‑ er nicht mit einem bereits bestehenden Gewerbebetrieb vereinigt wird (§ 2 Abs. 5
Satz 2 GewStG).


24


Im Streitfall kann offen bleiben, ob § 2 Abs. 5 GewStG auch Fälle der Betriebsverpachtung erfasst (dazu unten a), da
dieser Regelung jedenfalls die vom FG angenommene Rechtsfolge nicht zu entnehmen ist. Zwar lässt sich der
Gesetzeswortlaut in beide Richtungen auslegen (unten b). Aus der Entstehungsgeschichte (unten c) und der
Gesetzessystematik (unten d) folgt aber, dass § 2 Abs. 5 GewStG die allgemeinen Grundsätze über den Zeitpunkt des
Entstehens eines gewerbesteuerrechtlichen Steuergegenstands nicht verdrängen will.


25


a) Nach seinem Wortlaut setzt die Anwendung des § 2 Abs. 5 GewStG den Übergang eines Gewerbebetriebs "im
Ganzen" voraus. Ob diese Voraussetzung bei einer Betriebsverpachtung gegeben ist, wird unterschiedlich beurteilt
(bejahend Drüen in Brandis/Heuermann, § 2 GewStG Rz 278; Hidien, GewStG, Kommentar, 2022, § 2 Rz 860;
verneinend Nöcker in Lenski/Steinberg, Gewerbesteuergesetz, § 2 Rz 1060, und Keß in Lenski/Steinberg, a.a.O., § 2
Rz 5606; s.a. BFH-Urteil vom 12.01.2011 - I R 112/09, BFH/NV 2011, 1194, Rz 22, und Beschluss des
Bundesverwaltungsgerichts vom 11.07.2011 - 8 C 23/10, HFR 2011, 1379, Rz 8). Im Streitfall kann der Senat diese
Frage offenlassen, da die nachfolgenden Darlegungen zeigen, dass § 2 Abs. 5 GewStG nicht zu einer Verdrängung
der allgemeinen gewerbesteuerrechtlichen Grundsätze hinsichtlich der Behandlung vorweggenommener
Betriebsausgaben führt.


26


b) Auf der Rechtsfolgenseite sieht § 2 Abs. 5 Satz 2 GewStG vor, dass der Gewerbebetrieb als durch den Übernehmer
neu gegründet gilt. Der Gesetzeswortlaut enthält damit zwar eine Neugründungsfiktion, aber ‑‑jedenfalls
ausdrücklich‑‑ keine Fiktion hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem diese Neugründung anzunehmen ist. Insbesondere
wird nicht angeordnet, dass die Zeitpunkte der Betriebseinstellung (§ 2 Abs. 5 Satz 1 GewStG) und der Neugründung
(§ 2 Abs. 5 Satz 2 GewStG) zwingend zusammenfallen müssen (so aber wohl die Auffassung der Finanzverwaltung,
vgl. R 2.7 Abs. 1 Satz 3 der Gewerbesteuer-Richtlinien 2016). Daher ist es mit dem Gesetzeswortlaut ohne Weiteres
vereinbar, auch in den Fällen des § 2 Abs. 5 GewStG die allgemeinen ‑‑vorstehend unter 1. dargestellten‑‑
Grundsätze des Gewerbesteuerrechts für noch nicht eröffnete Gewerbebetriebe anzuwenden.


27


c) Die Entstehungsgeschichte des § 2 Abs. 5 GewStG spricht deutlich dafür, dass diese Norm nicht auch eine Fiktion
des Zeitpunkts der Neugründung enthält.


28


aa) Das GewStG 1936 vom 01.12.1936 (RGBl I 1936, 979), das die Grundlage des noch heute geltenden GewStG
bildet, enthielt in § 2 keine ausdrückliche Regelung zum Unternehmerwechsel. Aus dem Objektsteuercharakter der
Gewerbesteuer wurde aber abgeleitet, dass die sachliche Steuerpflicht des Gewerbebetriebs durch einen Wechsel in
der Person des Unternehmers nicht berührt werde, sofern das Unternehmen im Wesentlichen unverändert
fortgeführt werde (vgl. zur Rechtsentwicklung ausführlich BFH-Urteil vom 19.12.1957 - IV 666/55 U, BFHE 66, 548,
BStBl III 1958, 210). Lediglich in § 5 Abs. 2 GewStG 1936 wurde angeordnet, dass im Fall eines Wechsels in der
Person des Unternehmers der bisherige Unternehmer Steuerschuldner bis zum Ende des Kalendermonats des
Wechsels sei; ab dem Beginn des folgenden Kalendermonats sei der neue Unternehmer der Steuerschuldner.


29


In der Spätphase des Zweiten Weltkriegs wurde die gewerbesteuerrechtliche Behandlung des Unternehmerwechsels
durch § 1 der Zweiten Verordnung über die Erhebung der Gewerbesteuer in vereinfachter Form (Zweite GewStVV)
vom 16.11.1943 (RGBl I 1943, 684) mit Wirkung ab dem Erhebungszeitraum 1943 erstmals ausdrücklich geregelt.
Die Sätze 1 und 2 des § 1 der Zweiten GewStVV entsprachen dabei ‑‑mit kleineren Abweichungen, die lediglich
redaktioneller Art sind‑‑ dem heutigen § 2 Abs. 5 GewStG. Demgegenüber war in § 1 Satz 3 Zweite GewStVV ‑‑ohne
Entsprechung im heute geltenden Gewerbesteuerrecht‑‑ ausdrücklich angeordnet, dass der Zeitpunkt sowohl der
Einstellung als auch der Neugründung der Zeitpunkt des Unternehmerwechsels sei.


30


Mit dem Gesetz zur Änderung des Gewerbesteuerrechts vom 27.12.1951 (BGBl I 1951, 996) wurde einerseits die
Zweite GewStVV aufgehoben (Art. III § 4 des genannten Gesetzes); andererseits wurde § 5 Abs. 2 GewStG auf der
Tatbestandsseite dahingehend geändert, dass die Regelung nunmehr den Übergang eines Gewerbebetriebs im
Ganzen auf einen anderen Unternehmer erfasste. Obwohl auf der Rechtsfolgenseite dieser Norm neben der
Zuweisung der Steuerschuldnerschaft auch die ‑‑aus § 1 Sätze 1 und 2 der Zweiten GewStVV übernommene‑‑
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Fiktion der Einstellung und Neugründung des Betriebs enthalten war (die zeitliche Fiktion des § 1 Satz 3 der
Zweiten GewStVV wurde hingegen nicht übernommen), hat der BFH diese Vorschrift dahingehend ausgelegt, dass
sie nur die Frage der Steuerschuldnerschaft regele, aber keine darüber hinausgehenden Wirkungen entfalte.
Insbesondere stehe sie einer Fortführung des Verlustabzugs über den Zeitpunkt des Betriebsübergangs im Ganzen
hinaus nicht entgegen. Es handele sich um eine Vereinfachungsvorschrift, die die schwierige Feststellung
vermeiden solle, ob das Unternehmen durch den Wechsel der Person des Inhabers in seinem Bestand verändert
worden sei (zum Ganzen BFH-Urteil in BFHE 66, 548, BStBl III 1958, 210).


Diese Rechtsprechung hat der Gesetzgeber zum Anlass genommen, mit dem Steueränderungsgesetz 1961 vom
13.07.1961 (BGBl I 1961, 981) die bis heute geltende Regelung des § 2 Abs. 5 GewStG zu schaffen. Der neue
gesetzessystematische Standort sollte ‑‑zur Vermeidung der sich aus der dargestellten BFH-Entscheidung
ergebenden Rechtsfolgen‑‑ klarstellen, dass die Norm nicht allein die Steuerschuldnerschaft, sondern bereits die
Gewerbesteuerpflicht als solche betrifft (zum Ganzen BTDrucks 3/2573, S. 25). Zugleich erhielt § 5 Abs. 2 GewStG
seine bis heute unverändert gebliebene Fassung.


32


bb) Vor allem aus dem von Anfang an bestehenden Vereinfachungscharakter der Regelung (Vermeidung von
‑‑ansonsten erforderlichen‑‑ Feststellungen zu der Frage, ob das Unternehmen durch den Wechsel der Person des
Inhabers in seinem Bestand verändert worden ist) folgt, dass § 2 Abs. 5 GewStG nicht in der vom FG und vom Kläger
vertretenen Weise ausgelegt werden kann. Denn wenn § 2 Abs. 5 GewStG für Fälle des Übergangs eines im
Wesentlichen unveränderten Unternehmens die Fiktion des auch in zeitlicher Hinsicht nahtlosen und sofortigen
Übergangs des Steuergegenstands anordnen würde, wären weiterhin ‑‑wie bereits bis 1942‑‑ Feststellungen zum
Umfang der im Unternehmen vorgenommenen Änderungen erforderlich, weil bei größeren Änderungen schon aus
dem Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer (Unternehmensidentität) das Erlöschen des bisherigen
Steuergegenstands und die Gründung eines neuen Steuergegenstands nach Maßgabe der allgemeinen Grundsätze
folgen würde und nur bei fortbestehender Unternehmensidentität überhaupt von einer Anwendbarkeit des § 2
Abs. 5 GewStG ausgegangen werden könnte. Diese Abgrenzungsprobleme will § 2 Abs. 5 GewStG ‑‑weiterhin‑‑
vermeiden, indem für sämtliche Fälle des Übergangs von Gewerbebetrieben im Ganzen die Einstellung und
Neugründung fingiert wird, ohne aber die allgemeinen gewerbesteuerrechtlichen Grundsätze auch hinsichtlich des
Zeitpunkts der Neugründung zu modifizieren.


33


Die zentrale Bedeutung des § 2 Abs. 5 GewStG liegt darin, den Übergang eines vortragsfähigen Gewerbeverlusts auf
den neuen Betriebsinhaber auszuschließen (vgl. auch § 10a Satz 8 GewStG). Hierfür ist es aber unerheblich, ob der
Zeitpunkt des Beginns des Gewerbebetriebs des neuen Betriebsinhabers nach Maßgabe der allgemeinen
gewerbesteuerrechtlichen Grundsätze zu bestimmen ist oder ob die vom FG angenommene Fiktion eines nahtlosen
Übergangs anzuwenden ist. Weil eine solche Fiktion daher keine Bedeutung für Zwecke des § 2 Abs. 5 GewStG
hätte, kann auch nicht angenommen werden, dass der Gesetzgeber von einer derartigen Fiktion ausgeht.


34


Darüber hinaus folgt auch aus der Nichtübernahme der in § 1 Satz 3 der Zweiten GewStVV noch ausdrücklich
enthaltenen Fiktion eines in zeitlicher Hinsicht nahtlosen Betriebsübergangs in § 2 Abs. 5 GewStG, dass eine solche
‑‑von den allgemeinen Grundsätzen abweichende‑‑ Festlegung des Zeitpunkts der Betriebsneugründung seit dem
Auslaufen der Zweiten GewStVV nicht mehr gewollt ist.


35


d) Auch die Gesetzessystematik spricht gegen das vom FG vertretene Ergebnis.36


Sollte § 2 Abs. 5 GewStG die allgemeinen Grundsätze über die zeitliche Abgrenzung des Gewerbebetriebs
überlagern, müsste dies nicht nur für den neuen, sondern auch für den bisherigen Unternehmer gelten, da die
Vorschrift beide Fälle gleichermaßen erfasst. Dies hätte konsequenterweise zur Folge, dass Veräußerungs- und
Aufgabegewinne beim bisherigen Unternehmer eines Betriebs, der im Ganzen auf einen anderen Unternehmer
übergeht, der Gewerbesteuer unterlägen. Ein solches Ergebnis wird indes von niemandem vertreten. Der BFH hatte
für den bisherigen Unternehmer bereits Fallgestaltungen zu entscheiden, die unter § 2 Abs. 5 Satz 1 GewStG fielen,
hat in diesen Urteilen aber die Möglichkeit, dass hiermit auch die Gewerbesteuerpflicht von Veräußerungs- und
Aufgabegewinnen verbunden sein könnte, zu Recht nicht einmal angesprochen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 20.03.1990
– VIII R 47/86, BFH/NV 1990, 799).


37


Zwar könnte der Wortlaut der ‑‑für Zwecke der Bestimmung des Steuerschuldners an § 2 Abs. 5 GewStG
anknüpfenden‑‑ Vorschrift des § 5 Abs. 2 GewStG für einen nahtlosen Übergang der Steuerschuldnerschaft ("bis zum
Zeitpunkt des Übergangs" / "von diesem Zeitpunkt an") sprechen. Diese Vorschrift ist aber ‑‑weiterhin (s. bereits
BFH-Urteil in BFHE 66, 548, BStBl III 1958, 210)‑‑ so auszulegen, dass sie nur die Frage der Steuerschuldnerschaft
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betrifft und keine von den allgemeinen Grundsätzen abweichenden Rechtsfolgen für die Existenz eines tauglichen
Steuergegenstands als solchen anordnen will.


3. Anders als das FG meint, hat im Monat Dezember 2017 auch keine vorübergehende Unterbrechung im Betrieb
eines Gewerbes stattgefunden, die ‑‑so sie denn vorgelegen hätte‑‑ die Steuerpflicht gemäß § 2 Abs. 4 GewStG
nicht aufhöbe. Die genannte Regelung erfasst nur solche vorübergehenden Unterbrechungen, die durch die Art des
Betriebs veranlasst sind (insbesondere bei Betrieben, die ihre Tätigkeit unterbrechen müssen, weil das Geschäft
nach seiner Art saisonalen Schwankungen im Jahresablauf unterliegt; vgl. BFH-Urteile vom 27.07.1961 -
IV 234/60 U, BFHE 73, 563, BStBl III 1961, 470, und vom 07.09.2016 - IV R 31/13, BFHE 255, 266, BStBl II 2017,
482, Rz 42). Vor allem aber setzt eine "Unterbrechung" bereits nach dem Wortsinn voraus, dass der unterbrochene
Betrieb zuvor bereits in Gang gesetzt war. Dies war beim Kläger jedoch vor der Eröffnung des Imbissbetriebs im
Januar 2018 nicht der Fall.


39


Gerade im Umkehrschluss ergibt sich aus § 2 Abs. 4 GewStG, dass während Unterbrechungen des Betriebs
grundsätzlich keine Gewerbesteuerpflicht besteht; es sei denn, es handelt sich um durch die Art des Betriebs
veranlasste vorübergehende Unterbrechungen (BFH-Urteil in BFHE 146, 457, BStBl II 1986, 527, unter 1.).


40


4. Entgegen der ‑‑ohnehin nur schlagwortartig formulierten, nicht aber durch eine Auseinandersetzung mit den
jeweiligen Normen und der dazu ergangenen verfassungs- und europagerichtlichen Rechtsprechung unterlegten‑‑
Auffassung des Klägers verstößt diese Rechtslage weder gegen Art. 3 Abs. 1 GG (dazu unten a) noch gegen Art. 12
Abs. 1 GG (unten b) oder Art. 15, 16 EUGrdRCh (unten c).


41


a) Art. 3 Abs. 1 GG ist nicht verletzt.42


aa) Der allgemeine Gleichheitssatz gebietet, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu
behandeln. Aus ihm ergeben sich je nach Regelungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen unterschiedliche
Grenzen für den Gesetzgeber, die vom bloßen Willkürverbot bis zu einer strengen Bindung an
Verhältnismäßigkeitserfordernisse reichen. Im Bereich des Steuerrechts hat der Gesetzgeber einen weit reichenden
Entscheidungsspielraum sowohl bei der Auswahl des Steuergegenstands als auch bei der Bestimmung des
Steuersatzes. Die mit der Wahl des Steuergegenstands einmal getroffene Belastungsentscheidung hat der
Gesetzgeber allerdings unter dem Gebot möglichst gleichmäßiger Belastung aller Steuerpflichtiger bei der
Ausgestaltung des steuerrechtlichen Ausgangstatbestands folgerichtig umzusetzen. Ausnahmen von einer solchen
folgerichtigen Umsetzung bedürfen eines besonderen sachlichen Grundes (ständige Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, z.B. Beschluss vom 15.01.2008 - 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, 1, unter C.I.2.).


43


bb) Der Kläger hält es für gleichheitswidrig, dass seine im Monat Dezember 2017 geleisteten, betrieblich
veranlassten Ausgaben gewerbesteuerrechtlich unbeachtlich sind, während die ‑‑bei wirtschaftlicher Betrachtung
teilweise aufgrund dieser Ausgaben erzielten‑‑ Einnahmen ab Januar 2018 der Gewerbesteuer unterliegen. Ein
solcher Einwand könnte jedoch nur tragen, wenn der Gewerbesteuer ‑‑ebenso wie der Einkommensteuer‑‑ das
Leistungsfähigkeitsprinzip zugrunde läge. Tatsächlich ist das wesentliche systemtragende Prinzip des
Gewerbesteuerrechts jedoch das Äquivalenzprinzip (vgl. bereits oben 1.b, am Ende). Danach wird
gewerbesteuerrechtlich nur das Ergebnis eines aktiven (lebenden) Betriebs erfasst. Dies ist angesichts der Weite des
gesetzgeberischen Entscheidungsspielraums bei der Bestimmung des Steuergegenstands (hier: Beschränkung auf
aktive Betriebe) eine auch unter gleichheitsrechtlichen Gesichtspunkten zulässige Abgrenzung.


44


Hinzu kommt ‑‑was in verfassungsrechtlicher Hinsicht ebenfalls beachtlich ist‑‑, dass sich aus demselben Grund
(Äquivalenzprinzip und Beschränkung des Steuerzugriffs auf aktive Betriebe) die Rechtslage im Gewerbesteuerrecht
am Ende des Lebenszyklus eines Betriebs als für den Steuerpflichtigen deutlich günstiger darstellt als im
Einkommensteuerrecht, das der Kläger insoweit als Orientierungsmaßstab heranzieht. Denn ein vom Kläger ‑‑einem
Einzelgewerbetreibenden‑‑ künftig erzielter Veräußerungs- oder Aufgabegewinn wird nicht der Gewerbesteuer
unterliegen, obwohl ein solcher Gewinn ‑‑in Fortführung der vom Kläger vorgebrachten Argumentation‑‑ bei
wirtschaftlicher Betrachtung durch Ausgaben hervorgerufen wird, die gewerbesteuerrechtlich in Abzug gebracht
werden können. In der Praxis fallen Veräußerungs- und Aufgabegewinne in aller Regel deutlich höher aus als
vorweggenommene Betriebsausgaben, so dass diese Abweichungen zwischen dem Gewerbesteuerrecht
(Äquivalenzprinzip) und dem Einkommensteuerrecht (Leistungsfähigkeitsprinzip) die Gewerbesteuerzahler in ihrer
Gesamtheit eher begünstigen als belasten.


45


b) Auch die durch Art. 12 Abs. 1 GG garantierte Berufsfreiheit ist nicht verletzt.46
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Der Kläger sieht sich in der Freiheit verletzt, sein Unternehmen für die Ausführung von Reparaturen kurzfristig
unterbrechen zu können. Dem ist zu entgegnen, dass das Gewerbesteuerrecht einer solchen Unterbrechung nicht
entgegensteht; der Kläger ist weiterhin frei darin, eine gewerbliche Tätigkeit zu jedem von ihm gewählten
Zeitpunkt zu beginnen, zu unterbrechen oder zu beenden. Die Gewerbesteuer knüpft lediglich an eine ‑‑aktiv
ausgeübte‑‑ gewerbliche Tätigkeit an, verhindert aber weder eine solche Tätigkeit noch ihre Unterbrechung. Im
Übrigen würde bei einer ‑‑unter § 2 Abs. 4 GewStG fallenden‑‑ vorübergehenden Unterbrechung zwecks Reparatur
der Steuergegenstand fortbestehen, so dass in diesem Zeitraum geleistete Ausgaben gewerbesteuerrechtlich in
Abzug gebracht werden könnten. Demgegenüber liegt das Problem im Streitfall gerade darin, dass im Monat
Dezember 2017 noch kein vom Kläger betriebener Steuergegenstand vorgelegen hat und es sich daher von
vornherein nicht um eine "Unterbrechung" eines Gewerbebetriebs des Klägers handeln konnte (vgl. dazu bereits
oben 3.).


47


Selbst wenn die Nichtberücksichtigung vorweggenommener Betriebsausgaben im Gewerbesteuerrecht in den
Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG fallen sollte, wäre diese jedenfalls durch das dem Gewerbesteuerrecht zugrunde
liegende Äquivalenzprinzip gerechtfertigt. Im Übrigen ist hier ‑‑ebenso wie bereits im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG‑‑
eine Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung des Umstands vorzunehmen, dass Veräußerungs- und Aufgabegewinne
nicht der Gewerbesteuer unterliegen. Da der Kläger seinen verfassungsrechtlichen Einwand nicht näher ausgeführt
hat, lässt es der Senat mit diesen Äußerungen bewenden.


48


c) In Bezug auf die vom Kläger bezeichneten Gewährleistungen der Art. 15, 16 EUGrdRCh ist bereits nicht
ersichtlich, dass diese in Bezug auf die Besteuerung einen Schutz bieten, der über den Gehalt des Art. 12 Abs. 1 GG
(dazu vorstehend b) hinausgeht.


49


Vor allem aber übersieht der Kläger, dass die EUGrdRCh nach ihrem Art. 51 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 für die
Mitgliedstaaten ausschließlich bei Durchführung des Rechts der Union gilt. Dies ist zwar beispielsweise bei der
Durchführung des harmonisierten Mehrwertsteuerrechts der Fall, nicht aber ‑‑wie der BFH bereits entschieden hat‑‑
bei der Durchführung der nicht harmonisierten Teile des Erbschaftsteuer- oder Einkommensteuerrechts (dazu BFH-
Urteile vom 19.06.2013 - II R 10/12, BFHE 241, 402, BStBl II 2013, 746, Rz 27, und vom 20.02.2019 - X R 28/17,
BFHE 264, 165, BStBl II 2019, 430, Rz 32; s.a. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 13.01.2022,
MARCAS MC, C-363/20, EU:C:2022:21, HFR 2022, 280, Rz 33 ff.). Da die ‑‑vorliegend entscheidungserhebliche‑‑
Frage, ab wann ein Steuergegenstand im Sinne des Gewerbesteuerrechts vorliegt, unionsrechtlich nicht
harmonisiert ist, ist die EUGrdRCh auf den Streitfall nicht anwendbar.


50


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.51
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